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1. Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit: 

 

Der Untersuchungsgegenstand meiner Arbeit bezieht sich auf die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. 

 

1. Insbesondere welche Kosten den Mietern über die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge verrechnet werden dürfen.  

2. Dürfen den Mietern lediglich notwendige Erhaltungsarbeiten über die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge verrechnet werden? 

3. Gibt es eine taxative Aufzählung, welche Arbeiten als Erhaltungsarbeiten und welche 

Arbeiten als Verbesserungsarbeiten zu qualifizieren sind?  

4. Was sind Erhaltungsarbeiten? 

5. Was sind Verbesserungsarbeiten? 

6. In welcher Höhe dürfen den Mietern die Beiträge vorgeschrieben werden? 

7. Welche Möglichkeiten gibt es für eine gemeinnützige Bauvereinigung, umfassende 

Sanierungsarbeiten durchzuführen, wenn die Kosten nicht mehr über die laufenden 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge gedeckt werden können? 

8. Änderungen der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge im Zuge der WGG-Novelle 

2016 und der WGG-Novelle 2019. 

9. EVB-Erhöhungsverfahren und die Belastung der Mieter oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten durch eine Erhöhung der Kosten. 

10. Verfahrensrechtliche Schritte in einem EVB-Erhöhungsverfahren und die Durchsetzung 

von rechtskräftigen Entscheidungen. 

11. Unterschiede zwischen ein- und zweistufigen EVB-Verfahren und die Folgen für ihre 

Bewohner. 
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2. Einleitung  

Eine gemeinnützige Bauvereinigung ist im Interesse ihrer Mieter verpflichtet, Wohnhausanlagen 

in Stand zu halten und dafür Sorge zu tragen, dass keine Gefahr für die Bewohner von der 

Wohnhausanlage ausgeht. Für notwendige Erhaltungsarbeiten und nützliche 

Verbesserungsarbeiten gibt der Gesetzgeber den gemeinnützigen Bauvereinigungen die 

Möglichkeit Beiträge einzuheben, die zweckgebunden für Erhaltungs- und 

Verbesserungsmaßnahmen der jeweiligen Anlage verwendet werden. 

Im Sinne des § 14d  Abs. 1 WGG1 haben die gemeinnützigen Bauvereinigungen folgende 

Verpflichtungen einzuhalten: „Die Bauvereinigung hat im Interesse einer rechtzeitigen und 

vorausschauenden Sicherstellung der Finanzierung der Kosten der jeweils erkennbaren und in 

absehbarer Zeit notwendig werdenden Erhaltungsarbeiten sowie von nützlichen 

Verbesserungsarbeiten die Entrichtung eines Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages zu 

verlangen, sofern der Miet- oder sonstige Nutzungsgegenstand in einem Gebäude gelegen ist, für 

das die Baubehörde den Abbruch weder bewilligt noch aufgetragen hat. Bei Verwendung eigenen 

oder fremden Kapitals gelten Verzinsung und Geldbeschaffungskosten als Kosten der 

Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten.“ 

Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz verpflichtet die Mieter oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten, Beiträge für die Erhaltung der jeweiligen Anlage als Entgelt für 

Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten zu leisten. Die gemeinnützige Bauvereinigung ist nicht 

nur verpflichtet laufende Erhaltungsarbeiten durchzuführen, sondern auch dazu angehalten 

nützliche Verbesserungen für ihre Bewohner zu veranlassen. 

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen sind verpflichtet, die geltenden Bauvorschriften, die 

ÖNORMEN sowie verwaltungsbehördliche Vorschriften einzuhalten und die Wohnhausanlagen 

auf dem Stand der Technik zu erhalten. 

Die Einhaltung der behördlichen Vorgaben garantiert den Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten einen Mindeststandard, in dem die Wohnhausanlagen zu erhalten sind. 

Die gemeinnützige Bauvereinigung muss somit einerseits die Wohnhausanlagen auf den Stand 

der Technik erhalten und andererseits den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten 

leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

 
1 BGBl I 2015/157. 
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In einem EVB-Erhöhungsverfahren haben die gemeinnützigen Bauvereinigungen bei der 

Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge über das gesetzlich zulässige Ausmaß 

immer wieder auf die Leistungsfähigkeit der Bewohner der Wohnhausanlage Bedacht zu 

nehmen.  
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3. Historische Entwicklung 

Mit dem 3. Wohnrechtsänderungsgesetz 3. WÄG2 wurde die Verpflichtung den gemeinnützigen 

Bauvereinigungen auferlegt, einen Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag einheben zu müssen.  

§ 14d Abs. 1 WGG3: „Die Bauvereinigung hat im Interesse einer rechtzeitigen und 

vorausschauenden Sicherstellung der Finanzierung der Kosten der jeweils erkennbaren und 

absehbaren Zeit notwendig werdende Erhaltungsarbeiten sowie von nützlichen 

Verbesserungsarbeiten die Entrichtung eines Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages zu 

verlangen, sofern der Miet- oder sonstige Nutzungsgegenstand in einem Gebäude gelegen ist, für 

das die Baubehörde den Abbruch weder bewilligt noch aufgetragen hat.“  

 

Die Bauvereinigungen hatten vor dem 3. WÄG4 die Möglichkeit, neben dem Entgelt Erhaltungs- 

und Verbesserungsbeiträge einzuheben, mit Inkrafttreten des 3. WÄG5 am 01.01.1994 war sie 

verpflichtet Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge als fixer Entgeltbestandteil den Mietern oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten vorzuschreiben.6  

Die zulässigen einzuhebenden EVB-Beträge waren mit einem Viertel des zulässigen 

Höchstbetrages der gesamten Erhaltungs- und Verbesserungskomponente begrenzt, dies war 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 3. WÄG7 am 01.01.1994 ATS 14.80 (€ 1,08). Der Betrag 

in der Höhe von ATS 14,80 hat sich am Mietrechtsgesetz für Wohnungen der 

Ausstattungskategorie C orientiert.8 

Die Höhe der einzuhebenden Beträge des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages haben sich 

nach dem 3. WÄG9 ausschließlich am Alter der Baulichkeiten orientiert.10  

§ 14d Abs. 2 WGG11: „Der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag darf je nach Quadratmeter 

der Nutzfläche und Monat  

1. sofern die Baubewilligung mindestens 20 Jahre zurückliegt, ATS 14,80 

2. sofern die Baubewilligung weniger als 20 Jahre, mindestens aber zehn Jahre zurückliegt, 

zwei Drittel des Betrages und ansonst  

 
2 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
3 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
4 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
5 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
6 AB1268 IA 579/A GP XVIII zu Art I Z 32, 33, 35 und 37. 
7 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
8 AB 1268 IA 579/A GP XVIII zu Art I Z 32, 33, 35 und 37. 
9 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
10 AB 1268 IA 579/A GP XVIII zu Art I Z 32, 33, 35 und 37. 
11 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
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3. ein Viertel dieses Betrages  

nicht übersteigen. 

Diese Beträge sind entsprechend der Regel des § 16 Abs. 6 des Mietrechtsgesetzes in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl.  800/1993 wertgesichert.“ 

 

Die einzuhebenden EVB-Beträge sind in drei Stufen unterteilt worden, die Stufen orientieren 

sich am Erstbezug der Baulichkeit. Von der Baubewilligung bis zu einem Alter von 10 Jahren 

wurden ATS 3,70 (€ 0,22) eingehoben. Für Baulichkeiten ab einem Alter von 10 Jahren bis 20 

Jahren durften ATS 9,90 (€ 0,72) eingehoben werden. Ab dem 20 Jahr durfte die Bauvereinigung 

den Maximalbetrag in der Höhe von ATS 14,80 (€ 1,08) einheben. Die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge wurden nach dem Verbraucherindex 1986 angepasst.12 

Ein Ausnahmetatbestand wurde für die Einhebung der EVB- Beträge, die über den Betrag in der 

Höhe von ATS 3,70 (€ 0,22) hinausgehen geschaffen. Die Errichtung zur Fernwärmeversorgung 

als Verbesserungsmaßnahmen wurde mit § 14d Abs. 3 WGG13 geschaffen.14 

In § 14d Abs. 3 WGG15 wurden folgende Verbesserungsarbeiten festgehalten: „Zur 

Finanzierung von Verbesserungsarbeiten zur Fernwärmeversorgung gemäß § 14b Abs 2 Z 3a 

kann die Entrichtung eines Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages nach Abs 2 Z 2 auch dann 

verlangt werden, wenn die Baubewilligung für das Gebäude im Zeitpunkt des erstmaligen 

Einhebens des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages vor weniger als zehn Jahren erteilt 

worden ist.“  

Die Finanzierung einer Fernwärmeversorgung über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

wurde als Sondertatbestand im Gesetz aufgenommen und hat den gemeinnützigen 

Bauvereinigungen somit die Möglichkeit eingeräumt über die erste Stufe der Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge bei einer Wohnhausanlage deren Baubewilligung weniger als 10 Jahre alt 

ist, hinauszugehen.16 

In § 14d Abs. 4 WGG17 wurden formelle Erfordernisse für die Einhebung der Beiträge verankert: 

„Die Bauvereinigung muss dieses Verlangen den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten 

spätestens einen Monat vor dem Entgeltstermin, zu dem die Entrichtung des Erhaltungs- und  

 
12 AB1268 IA 579/A GP XVIII zu Art I Z 32, 33, 35 und 37. 
13 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
14 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 14b WGG Rz 2. 
15 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
16 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 14d WGG Rz 7. 
17 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
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Verbesserungsbeitrag gefordert wird, schriftlich mit der Verpflichtung bekanntzugeben, dass der 

so geforderte Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag, soweit er den Beitrag nach Abs. 2 Z 3 

übersteigt, innerhalb von zehn Jahren ab der jeweiligen Entrichtung zur Finanzierung von 

Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten verwendet und hierfür jeweils zum 30. Juni eines jeden 

Kalenderjahres eine gesonderte Abrechnung (§ 19 Abs. 1 WGG18) gelegt wird.“ 

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen hatten auch nunmehr die Verpflichtung, Erhöhungen des 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages als geänderte Entgeltvorschreibung den Mietern einen 

Monat vor Fälligkeit der Entgeltzahlung schriftlich mitzuteilen. Die Bauvereinigung musste aber 

die eingehobenen Erhaltungs- und Verbesserungsbeträge binnen 10 Jahren für Erhaltungs- und 

Verbesserungsmaßnahmen in der jeweiligen Wohnhausanlage verwenden. Den Mietern oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten stand dagegen ein Rechnungslegungsanspruch im Sinne des 

§ 19 Abs. 1 WGG19 zu und das Recht auf Einsicht in die Belege.20  

Der Einbau einer Fernheizung im gesamten Objekt rechtfertigte die 2. Stufe der EVB-Beträge in 

der Höhe von ATS 9,90 (€ 0,72).21    

Mit § 14d Abs. 7 WGG22 hat der Gesetzgeber den gemeinnützigen Bauvereinigungen eine 

Verpflichtung zur Verwendung der eingehobenen Beträge auferlegt: „Verwendet die 

Bauvereinigung, die von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten entrichteten 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalenderjahren zur 

Finanzierung einer Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeit, so hat die Bauvereinigung 

unverzüglich, die von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten entrichteten Erhaltungs- 

und Verbesserungsbeiträge zuzüglich einer angemessenen Verzinsung insoweit 

zurückzuerstatten, als diese die nach Abs. 2 Z 3 errechneten Beträge übersteigen.“ 

Die in § 14d Abs. 7 WGG23 eingeführte gesetzliche Bestimmung hat die Bauvereinigung 

verpflichtet, die von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten eingehobenen 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge binnen einer Frist von 10 Jahren für Erhaltungs- und 

Verbesserungsmaßnahmen in der jeweiligen Wohnhausanlage in der diese Beträge eingehoben 

wurden, auch zu verwenden. Im Falle, dass die eingehobenen Beträge nicht für Erhaltungs- und 

 
18 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
19 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
20 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 14d WGG Rz 8. 
21 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 14d WGG Rz 7. 
22 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
23 3. Wohnrechtsänderungsgesetz, BGBI 1993/800. 
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Verbesserungsarbeiten verwendet wurden, waren diese Beträge verzinst an die Mieter oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten zurückzuzahlen.24 

Mit der Einführung der Entgeltrichtlinienverordnung25 wurde die Definition konkretisiert, was 

unter dem Begriff Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten subsumiert werden kann: 

In § 12 Abs. 1 ERVO26 sind folgende Aufzählungen enthalten: „Als Kosten von Erhaltungs- und 

Verbesserungsarbeiten im Sinne des § 14a Abs. 3 und des § 14b Abs. 3 WGG sind zu verstehen:  

1. die Baukosten der Arbeiten,  

2. die Kosten der Planung und der örtlichen Bauaufsicht (§ 2 Z l und § 39 Abs. 17 WGG),  

3. die Bauverwaltungskosten (§§ 5 und 7) und  

4. die Finanzierungskosten, wie etwa tatsächliche Kosten für Bau- und Zwischenkredite, 

Geldbeschaffungskosten und Zinsen für eingesetzte Eigenmittel.“  

 

In § 12 Abs. 2 ERVO27 sind weitere maßgebliche Kriterien enthalten: „Bei der Bemessung des 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages innerhalb der Obergrenzen gemäß § 14d Abs. 2 WGG 

ist auch der Bauzustand und die Abnützungsdauer der Baulichkeit zu berücksichtigen.“ 

Mit der Wohnrechtsnovelle 201528 sind die mitvermieteten Wärmeaufbereitungsgeräte und 

Warmwasserboiler in die Erhaltungspflicht des Vermieters übergegangen. Diese Regelung hat 

auch mitvermietete Thermen und Gaskonvektoren betroffen, die von einer gemeinnützigen 

Bauvereinigung in das vermietet Wohnungsobjekt eingebaut wurden.29 

Durch die Änderungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes 201630, in dem den 

gemeinnützigen Bauvereinigungen umfassende Erhaltungspflichten für laufende 

Mietverhältnisse übertragen wurden, sind aber auch die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

je nach Alter der Wohnhausanlagen schrittweise erhöht worden. Klein- und Bagatellreparaturen 

stellen die Grenze der Erhaltungspflicht des Vermieters dar. Klein- und Bagatellreparaturen sind 

jene Reparaturarbeiten, die üblicherweise von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigen 

selbst durchgeführt werden können.31 

 
24 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 14d WGG Rz 8. 
25 Entgeltrichtlinienverordnung- ERVO 1994, BGBl  1994/288. 
26 Entgeltrichtlinienverordnung- ERVO 1994, BGBl  1994/288. 
27 Entgeltrichtlinienverordnung- ERVO 1994, BGBl  1994/288. 
28 Wohnrechtsnovelle 2015- WRN 2015, BGBl I 1994/100. 
29 Wohnrechtsnovelle 2015- WRN 2015, BGBl I 1994/100. 
30 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
31 ErläutRV 895, BlgNR XXV. GP zu Z 14 (§ 14a WGG). 
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Weiterhin sind die gemeinnützigen Bauvereinigungen aber auch verpflichtet, die eingehobenen 

EVB-Beträge wirtschaftlich, sparsam und zweckmäßig zu verwenden, damit es nicht zu 

Erhöhungen des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages im Sinne des § 14abs. 2-5 WGG32 und 

zu einem EVB-Erhöhungsverfahren kommt.33 

Mit der WGG-Novelle 201934  treten einige Neuerungen in Kraft, so werden sogar einige 

Verbesserungsmaßnahmen den Erhaltungsarbeiten im Sinne des § 2 Z 1 WGG35 gleichgestellt. 

Somit können auch verschiedene Verbesserungsarbeiten über die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten in Rechnung gestellt 

werden.36 

Die Möglichkeit, Gemeinschaftseinrichtungen zur erneuerbaren Energie an bestehenden 

Wohnhausanlagen zu errichten und diese Maßnahmen über die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge zu finanzieren, stellt für die gemeinnützigen Bauvereinigungen neue 

Herausforderungen dar. Durch die WGG-Novelle 201937 ist es möglich, Maßnahmen der 

erneuerbaren Energie zur Senkung des Energiebedarfes auch für den gemeinnützigen Wohnbau 

in Anspruch zu nehmen.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
33Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14a WGG 

   Rz 4/2. 
34 WGG Novelle 2019, BGBl I 2018/69. 
35 WGG Novelle 2019, BGBl I 2018/69. 
36 Sommer, Die WGG-Novelle 2019 - ein Schritt zur Ökologisierung des Wohnrechts?, wobl 2019, 456 (457).  
37 WGG Novelle 2019, BGBl I 2018/69. 
38 Sommer, Die WGG-Novelle 2019 - ein Schritt zur Ökologisierung des Wohnrechts?, wobl 2019, 456 (457). 
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4. Erhaltungsarbeiten 

Der Gesetzgeber hat den Begriff „Erhaltung“ in § 14a WGG39 definiert: 

§ 14a Abs 1 WGG40: „Bei der Überlassung des Gebrauchs einer Wohnung oder eines 

Geschäftsraumes aus dem Titel eines Miet- oder sonstigen Nutzungsvertrages hat die 

Bauvereinigung nach Maßgabe der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten 

und Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die Baulichkeit, die vermieteten oder zur Nutzung 

überlassenen Wohnungen oder Geschäftsräume und die der gemeinsamen Benützung der 

Bewohner der Baulichkeit dienenden Anlagen im jeweils ortsüblichen Standard erhalten und 

erhebliche Gefahren für die Gesundheit der Bewohner beseitigt werden. Weitergehende 

Ansprüche nach § 1096 ABGB – sofern sich nicht aus den dem Mieter in § 8 Abs. 1 MRG 

aufgetragenen Pflichten Gegenteiliges ergibt – bleiben unberührt und können im Vorhinein nicht 

abbedungen werden. 

Abs. 2 die Erhaltung im Sinn des Abs. 1 umfasst: 

1. die Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemeinen Teile der Baulichkeit erforderlich sind, 

2. die Arbeiten, die erforderlich sind, um einen zu vermietenden Miet- oder sonstigen 

Nutzungsgegenstand in brauchbarem Zustand zu übergeben; dazu zählen auch die 

erstmalige Herstellung eines Klosetts im Inneren, einer zeitgemäßen Badegelegenheit 

oder ebensolchen Wärmeversorgung. Weiters zählen dazu auch Maßnahmen, welche bei 

einer funktionstüchtigen, jedoch mindestens 25 Jahre alten Wärmeversorgungsanlage 

oder sanitären Anlage eine den Erfordernissen der Haushaltsführung dienende 

Umgestaltung in normaler und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechender 

Ausstattung bewirken, 

2a. die Arbeiten im Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstand, die zur Behebung von 

ernsten Schäden der Baulichkeit oder zur Beseitigung einer vom Miet- oder 

sonstigen Nutzungsgegenstand ausgehenden erheblichen Gesundheitsgefährdung 

erforderlich sind, 

2b. in Wohnungen die Arbeiten, die während der Dauer der Mietverhältnisse 

erforderlich sind, um die Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstände, ihre 

Ausstattung, die für sie bestimmten Einrichtungen und die mitvermieteten 

Einrichtungsgegenstände im vereinbarten Zustand zu erhalten, also sie zu 

 
39 Novelle 2016 BGBl I 2015/157. 
40 Novelle 2016 BGBl I 2015/157. 
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reparieren oder – im Fall der Unwirtschaftlichkeit einer Reparatur – zu erneuern. 

Davon ausgenommen sind jene Maßnahmen, die nach § 8 Abs. 1 MRG dem Mieter 

obliegen. Überdies obliegen der Ersatz von Beleuchtungsmitteln, die Vornahme 

von Bagatellreparaturen sowie die Erhaltung von Malerei und Tapeten nicht der 

Bauvereinigung. Die Beseitigung normaler Abnützungen der sonstigen 

Innenflächen des Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstandes (wie insbesondere 

Bodenbelag und Verfliesung) obliegt der Bauvereinigung nur dann, wenn deren 

Brauchbarkeit wesentlich beeinträchtigt ist, 

3. die Arbeiten, die – allenfalls auch an in den Mietgegenständen liegenden Teilen 

der Anlagen – zur Aufrechterhaltung des Betriebes von bestehenden, der 

gemeinsamen Benützung der Bewohner dienenden Anlagen, wie im Besonderen 

von zentralen Wärmeversorgungsanlagen, Personenaufzügen oder zentralen 

Waschküchen, erforderlich sind, es sei denn, dass alle Mieter oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten der Baulichkeit für die gesamte Dauer ihres Miet- oder 

sonstigen Nutzungsvertrages auf die Benützung der Anlage verzichten; ist die 

Erhaltung einer bestehenden Anlage unter Bedachtnahme auf die Kosten der 

Errichtung und des Betriebes einer vergleichbaren neuen Anlage wirtschaftlich 

nicht vertretbar, so ist anstelle der Erhaltung der bestehenden Anlage eine 

vergleichbare neue Anlage zu errichten, 

4. die Neueinführungen oder Umgestaltungen, die kraft öffentlich-rechtlicher 

Verpflichtungen vorzunehmen sind, wie etwa der Anschluss an eine Wasserleitung 

oder an eine Kanalisierung, die Installation von geeigneten Schutzvorrichtungen 

für die Energieversorgung oder von Geräten zur Feststellung des individuellen 

Energieverbrauchs, 

5. nach Maßgabe des § 23 die Installation von technisch geeigneten 

Gemeinschaftseinrichtungen zur Erzeugung und Versorgung mit erneuerbarer 

Energie, zur Senkung des Energieverbrauchs oder die der Senkung des 

Energieverbrauchs sonst dienenden Ausgestaltungen der Baulichkeit, von 

einzelnen Teilen der Baulichkeit oder von einzelnen Mietgegenständen, wenn und 

insoweit die hiefür erforderlichen Kosten in einem wirtschaftlich vernünftigen 

Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungszustand der Baulichkeit und, sofern es sich 

um Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs handelt, den zu erwartenden 

Einsparungen stehen, 
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5a. nach Maßgabe des § 23 die Herstellung der Leitungsinfrastruktur (Schutzrohre 

für Elektrokabel) für die Errichtung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge, sofern 

die erforderlichen Kosten in einem wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis zum 

allgemeinen Erhaltungszustand der Baulichkeit stehen, 

6. bei Vorliegen einer nach § 16 Abs. 7 zulässigen Vereinbarung die Installation und 

die Miete von technisch geeigneten Messvorrichtungen zur Verbrauchsermittlung 

im Sinn dieser Bestimmung, 

7. bei Gewährung einer öffentlichen Förderung – und unter Bedachtnahme auf die 

Betriebs- und Instandhaltungskosten – die Durchführung behinderten-, kinder- 

oder altengerechter Maßnahmen an allgemeinen Teilen der Baulichkeit. 

 

Der Begriff „Erhaltung“ ist ein dynamischer, das heißt, ein Mietobjekt wie auch allgemeine Teile 

des Hauses müssen im jeweils ortsüblichen Zustand erhalten werden. Der Vermieter hat dafür 

Sorge zu tragen, dass der Mietgegenstand sowie auch die allgemeinen Teile des Hauses im selben 

Zustand erhalten bleiben. Die Erhaltung eines Mietgegenstandes zum Zeitpunkt der Anmietung 

und die Erhaltung im jeweils ortüblichen Zustand lässt ein gewisses Spannungsfeld für den 

Vermieter offen.41 

Maßnahmen, die aufgrund von öffentlich-rechtlicher Verpflichtung oder durch neue 

Entwicklungen von technischen Anlagen nötig werden, liegen ebenfalls in der Erhaltungspflicht 

des Vermieters. Der Erhaltungsbegriff im Sinne des § 3 MRG42 sowie § 14a WGG43 ist somit 

dynamisch und flexibel auszulegen.44  

Erhaltungsarbeiten sind immer dem Stand der Technik entsprechend durchzuführen. Im Laufe 

der Zeit haben sich die Bauordnungen und die Technik sehr stark weiterentwickelt, somit müssen 

Erhaltungsarbeiten zum Zeitpunkt eines Mangels beurteilt werden und sind auch dann nach dem 

Stand der Technik zu beheben. Erhaltungsarbeiten sind immer nach den technischen 

Möglichkeiten und den wissenschaftlichen Erkenntnissen durchzuführen.45   

 
41 Riss, Dynamischer Erhaltungsbegriff und Verbesserungspflicht des Vermieters im MRG, wobl 2007, 237 (238). 
42 BGBl 520/1981 idF BGBl I 2014/100. 
43 BGBl 139/1979 idF BGBl I 2019/85. 
44 Riss, Dynamischer Erhaltungsbegriff und Verbesserungspflicht des Vermieters im MRG, wobl 2007, 237 (238). 
45 Saria, Der Stand der Technik, ÖNORM und das Mietrecht, wobl 2014, 259 (260). 
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Bis zur Wohnrechtsnovelle 200046 hatten § 14a Abs. 1 und 2 WGG47 und § 3 MRG48 nahezu den 

gleichen Wortlaut. Mit der Wohnrechtsnovelle 200649 wurde der Tatbestand der 

Gesundheitsgefährdung eingeführt, der den Vermieter verpflichtet, Erhaltungsarbeiten 

unmittelbar durchzuführen, wenn es sich um eine Gesundheitsgefährdung handelt.50  

Mit der WRN 201551 wurde die Erhaltungspflicht für mitvermietete Heizthermen, Wasserboiler 

und Wärmebereitstellungsgeräte auf den Vermieter übertragen.52 Mit der WGG-Novelle 201653 

hat der Gesetzgeber den gemeinnützigen Bauvereinigungen in § 14a WGG54 eine sehr 

umfassende Erhaltungsverpflichtung auferlegt. Nach § 14a WGG55 sind alle Reparaturen, 

abgesehen von Bagatellreparaturen, vom Vermieter durchzuführen.56 

In § 14a Abs. 1 letzter Satz WGG57 wird klargestellt, dass entgegen der bisherigen Regelung die 

Ansprüche des Mieters auf Durchführung von Erhaltungsarbeiten sich aus dem 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz58 selbst ergeben, darüberhinausgehende Ansprüche können 

aber weiterhin über § 1096 ABGB59 eingefordert werden.60 

In § 14a Abs. 2 WGG61 wurden einige Tatbestände explizit im Gesetzestext angeführt, die 

Aufzählung in Abs. 2 ist daher nicht abschließend und lässt somit noch einiges offen.62  

Mit der Einführung von § 14a Abs. 2 Z 2 WGG63 wurde der Tatbestand von „fiktiven 

Erhaltungsarbeiten“ im Gesetz verankert. Der Tatbestand des § 14a Abs. 2 Z 2 WGG64 knüpft 

nicht an ein reparaturbedürftiges und mangelhaftes Objekt an, sondern orientiert sich an der 

Ausstattung des gegenständlichen Objektes. Die erstmalige Herstellung eines Klosetts im 

Inneren, eine zeitgemäße Badegelegenheit, eine Wärmeversorgung sowie sanitäre Anlagen, die 

dem Stand der Technik entsprechen, stellen streng genommen keine Erhaltungsarbeiten, sondern 

 
46 Wohnrechtsnovelle 2000-WRN 2000, BGBl. I 2000/36 
47 BGBl 139/1979 idF BGBl I 1999/147. 
48 BGBl 520/1981 idF BGBl I 1999/147. 
49 Wohnrechtsnovelle 2006-WRN 2006, BGBl I 2006/124. 
50 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht, 3. Auflage zu § 14a WGG Rz 1. 
51 WRN 2015, BGBl I 2015/100. 
52 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht, 3. Auflage zu § 14a WGG Rz 1. 
53 BGBl 139/1979 idF BGBl I 2015/157. 
54 BGBl 139/1979 idF BGBl I 2015/157. 
55 BGBl 139/1979 idF BGBl I 2015/157. 
56 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht, 3. Auflage, zu § 14a WGG Rz 2. 
57 BGBl 139/1979 idF BGBl I 2015/157. 
58 BGBl 139/1979 idF BGBl I 2015/157. 
59 RGBl 1916/69. 
60 ErläutRV 895, BlgNR XXV. GP, 10 zu Z 14 (§ 14a WGG). 
61 BGBl 139/1979 idF BGBl I 2015/157. 
62 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht, 3. Auflage, zu § 14a WGG Rz 2. 
63 BGBl 139/1979 idF BGBl I 2015/157. 
64 BGBl 139/1979 idF BGBl I 2015/157. 
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eine Verbesserung des gegenständlichen Mietobjektes dar. Die Möglichkeit zur 

Aufkategorisierung bzw. zur Brauchbarmachung eines zu vermietenden Objektes nach dem 

Stand der Technik gibt der Bauvereinigung auch das Recht, derartige Kosten den Mietern oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge verrechnen zu 

können.65  

Einen gesetzlichen Anspruch auf Erneuerung eines Klosetts im Inneren des Mietobjektes, eine 

zeitgemäße Badegelegenheit, eine Wärmeversorgung sowie sanitäre Anlagen, die dem Stand der 

Technik entsprechen, können bei einer Neuvermietung aber nicht abgeleitet werden, vielmehr 

obliegt es im Ermessen der Bauvereinigung, ob sie diese Arbeiten vor einer Neuvermietung 

durchführt.66 

In § 14a Abs. 2 Z 2a WGG67 sind ernste Schäden des Hauses und eine erhebliche 

Gesundheitsgefährdung deckungsgleich mit dem in § 3 Abs. 2 Z 2 MRG68  angeführten 

Tatbeständen geblieben. Erhaltungsarbeiten sind für die gemeinnützige Bauvereinigung im 

Inneren des Mietobjektes nur dann verpflichtend, wenn es sich um einen ernsten Schaden oder 

um eine Gesundheitsgefährdung für die Bewohner handelt. Die Voraussetzung, um die Behebung 

einer Gesundheitsgefährdung vom Vermieter zu verlangen, setzt einen Mangel voraus, der vom 

Mietobjekt selbst oder von allgemeinen Teilen des Mietobjektes ausgeht.69 

Ernste Schäden des Hauses sind dann anzunehmen, wenn es sich um Schäden handelt, die in die 

Bausubstanz des Haues eingreifen.70  

Mit der WRN 200671 wurde der Tatbestand der Gesundheitsgefährdung im Gesetz verankert und 

somit die Verpflichtung des Vermieters geschaffen, Gesundheitsgefährdungen im Inneren des 

Mietobjektes zu beheben. Der Vermieter ist verpflichtet, Gefahren für die Gesundheit der 

Bewohner abzuwenden, ob die Gefahr von einem allgemeinen Teil des Hauses, von einer 

Gemeinschaftsanlage oder von einem einzelnen Mietgegenstand ausgeht, ist aber unerheblich für 

die Verpflichtung zur Behebung der Gefahr.72  

Ernste Schäden des Hauses sowie Gesundheitsgefährdungen sind vom Vermieter unmittelbar 

und unabhängig davon, wer den Schaden verursacht hat, zu beheben. Der Vermieter ist 

 
65 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht, 3. Auflage, zu § 14a WGG Rz 3. 
66 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht, 3. Auflage, zu § 14a WGG Rz 3. 
67 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
68 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2006/124. 
69 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 3 MRG Rz 14. 
70 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 3 MRG Rz 14. 
71 Wohnrechtsnovelle 2006, BGBl I 2006/124. 
72 ErläutRV 1183, BlgNR XXll. GP, 35 zu Z 2 (§ 3 MRG). 
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verpflichtet, den Schaden bzw. auch die Gesundheitsgefährdung im Inneren des Mietobjektes zu 

beheben, selbst dann, wenn der Schaden oder die Gesundheitsgefährdung durch den Mieter 

mitverschuldet oder sogar verursacht wurde.73 

Grundsätzlich können Erhaltungsarbeiten im Inneren des Mietobjektes vom Mieter nur dann 

begehrt werden, wenn ein Schaden vorliegt. Ein Schaden setzt zuerst einmal einen Mangel 

voraus. Ein Mangel beinhaltet wiederum, dass eine gewisse Reparaturbedürftigkeit an einer 

Sache vorhanden ist.74 

Der Tatbestand, wann ein Mietobjekt reparaturbedürftig ist, hat sich im Laufe der Zeit durch den 

Stand der Technik verändert. Auch die Judikatur hat den Begriff der Reparaturbedürftigkeit 

konkretisiert, dadurch wurden auch die Tatbestände mit der WRN 200675 in § 14a WGG76 

gesetzlich erweitert.77 

Zumindest muss eine Einschränkung der Funktion und Brauchbarkeit oder aber eine 

Schadensgeneigtheit an einer Sache bestehen, um den Vermieter verpflichten zu können, 

Erhaltungsarbeiten im Inneren des Mietobjektes durchzuführen.78 

Der Erhaltungsbegriff ist dynamisch, das heißt, besteht an einer Sache ein Mangel und ist diese 

reparaturbedürftig, dann hat der Vermieter die Sache nach Maßgabe seiner rechtlichen, 

wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten zu erhalten.79    

Ein Mietobjekt ist grundsätzlich in brauchbarem Zustand an einen Mieter zu übergeben, der 

Vermieter hat aufgrund seines vertraglichen Dauerschuldverhältnisses mit dem Mieter jede Form 

der Störungsabwehr zu leisten. Der Vermieter hat das Mietobjekt in eben jenem, diesem 

brauchbaren Zustand zu erhalten, in dem er es an den Mieter übergeben hat.80  

 
73 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht, 3. Auflage, zu § 3 MRG Rz 1. 
74 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch, Kommentar Wohnrecht, 3. Auflage, zu § 3 MRG Rz 11a. 
75 BGBl I 2006/124. 
76 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2006/124. 
77Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14a WGG     

   Rz 4/1. 
78 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht, 3. Auflage, zu § 3 MRG Rz 11a = 

    5 Ob 256/07v = MietSlG 59.443= 5 Ob 106/08m = Riss, dynamischer Erhaltungsbegriff- Erhaltung einer  

    Aufzugsanlage im jeweils ortsüblichen Standard wobl 2009/34 = MietSlg 60.235 = Dynamische Erhaltung–  

    Reparaturbedürftigkeit als Voraussetzung, immolex 2009/2 = 9 Ob 27/10a = Vonkilch, Erhaltungspflicht des  

    Vermieters im MRG-Vollanwendungsbereich; Mietzinsminderung verdrängt Zurückbehaltungsrecht, wobl  

    2011/62 = MietSlg 62.238 = Prader, Zum Erhaltungsanspruch des Mieters (Verhältnis § 3 MRG zu 

    §1096 ABGB), immolex 2013/10 = 5 Ob 199/10s = Voraussetzungen der Anpassung an den heutigen Standard  

    im Rahmen des dynamischen Erhaltungsbegriffs, wobl 2011/138 = MietSlg. 62.461. 
79 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht, 3. Auflage, zu § 3 MRG Rz 12b. 
80 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch, Kommentar Wohnrecht, 3. Auflage zu § 3 MRG Rz 6. 
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Bei Elektroleitungen oder auch elektrische Anlagen haben sich die Maßnahmen aufgrund von 

ÖNORMEN und gesetzlichen Bestimmungen sehr stark verändert. So entspricht eine elektrische 

Anlage, die bei Errichtung des Hauses auf dem neuesten Stand war, nach 60 oder 70 Jahren nicht 

mehr dem Stand der Technik. Das heißt, der Vermieter kann sogar dazu verpflichtet werden, die 

gesamte elektrische Anlage des Hauses zu erneuern, wenn davon eine Gefahr ausgeht.81 

 

5. Der Erhaltungsbegriff nach § 14a WGG im Sinne der Wohnrechtsnovelle 2019 

Mit der Wohnrechtsnovelle 2019 sollten im WGG auch umweltpolitische Schwerpunkte gesetzt 

werden, dadurch wurden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass auch derartige 

Kosten den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten über die Erhaltung- und 

Verbesserungsbeiträge verrechnet werden können.82 

Mit § 14a  Abs. 1 WGG83 wurden diesen Neuerungen auch gesetzlich verankert:  „Bei der 

Überlassung des Gebrauchs einer Wohnung oder eines Geschäftsraumes aus dem Titel eines 

Miet- oder sonstigen Nutzungsvertrages hat die Bauvereinigung nach Maßgabe der rechtlichen, 

wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die 

Baulichkeit, die vermieteten oder zur Nutzung überlassenen Wohnungen oder Geschäftsräume 

und die der gemeinsamen Benützung der Bewohner der Baulichkeit dienenden Anlagen im 

jeweils ortsüblichen Standard erhalten und erhebliche Gefahren für die Gesundheit der 

Bewohner beseitigt werden. Weitergehende Ansprüche nach § 1096 ABGB – sofern sich nicht 

aus den dem Mieter in § 8 Abs. 1 MRG aufgetragenen Pflichten Gegenteiliges ergibt – bleiben 

unberührt und können im Vorhinein nicht abbedungen werden.“ 

In § 14abs. 2 WGG84 sind die Erhaltungsmaßnahmen angeführt: „Die Erhaltung im Sinn des 

Abs. 1 umfasst: 

 1. die Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemeinen Teile der Baulichkeit erforderlich 

sind, 

 2. die Arbeiten, die erforderlich sind, um einen zu vermietenden Miet- oder sonstigen 

Nutzungsgegenstand in brauchbarem Zustand zu übergeben; dazu zählen auch die erstmalige 

Herstellung eines Klosetts im Inneren, einer zeitgemäßen Badegelegenheit oder ebensolchen 

 
81 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch, Kommentar Wohnrecht, 3. Auflage zu § 3 MRG Rz 8a. 
82 AB 653, BlgNR XXVI, zu den ZZ 24,25,25a, 21 und 5. 
83 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
84 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
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Wärmeversorgung. Weiters zählen dazu auch Maßnahmen, welche bei einer funktionstüchtigen, 

jedoch mindestens 25 Jahre alten Wärmeversorgungsanlage oder sanitären Anlage eine den 

Erfordernissen der Haushaltsführung dienende Umgestaltung in normaler und dem jeweiligen 

Stand der Technik entsprechender Ausstattung bewirken, 

 2a. die Arbeiten im Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstand, die zur Behebung von 

ernsten Schäden der Baulichkeit oder zur Beseitigung einer vom Miet- oder sonstigen 

Nutzungsgegenstand ausgehenden erheblichen Gesundheitsgefährdung erforderlich sind, 

 2b. in Wohnungen die Arbeiten, die während der Dauer der Mietverhältnisse 

erforderlich sind, um die Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstände, ihre Ausstattung, die für 

sie bestimmten Einrichtungen und die mitvermieteten Einrichtungsgegenstände im vereinbarten 

Zustand zu erhalten, also sie zu reparieren oder – im Fall der Unwirtschaftlichkeit einer 

Reparatur – zu erneuern. Davon ausgenommen sind jene Maßnahmen, die nach § 8 Abs. 1 MRG 

dem Mieter obliegen. Überdies obliegen der Ersatz von Beleuchtungsmitteln, die Vornahme von 

Bagatellreparaturen sowie die Erhaltung von Malerei und Tapeten nicht der Bauvereinigung. 

Die Beseitigung normaler Abnützungen der sonstigen Innenflächen des Miet- oder sonstigen 

Nutzungsgegenstandes (wie insbesondere Bodenbelag und Verfliesung) obliegt der 

Bauvereinigung nur dann, wenn deren Brauchbarkeit wesentlich beeinträchtigt ist, 

 3. die Arbeiten, die – allenfalls auch an in den Mietgegenständen liegenden Teilen 

der Anlagen – zur Aufrechterhaltung des Betriebes von bestehenden, der gemeinsamen 

Benützung der Bewohner dienenden Anlagen, wie im Besonderen von zentralen 

Wärmeversorgungsanlagen, Personenaufzügen oder zentralen Waschküchen, erforderlich sind, 

es sei denn, dass alle Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten der Baulichkeit für die 

gesamte Dauer ihres Miet- oder sonstigen Nutzungsvertrages auf die Benützung der Anlage 

verzichten; ist die Erhaltung einer bestehenden Anlage unter Bedachtnahme auf die Kosten der 

Errichtung und des Betriebes einer vergleichbaren neuen Anlage wirtschaftlich nicht vertretbar, 

so ist anstelle der Erhaltung der bestehenden Anlage eine vergleichbare neue Anlage zu 

errichten, 

 4. die Neueinführungen oder Umgestaltungen, die kraft öffentlich-rechtlicher 

Verpflichtungen vorzunehmen sind, wie etwa der Anschluss an eine Wasserleitung oder an eine 

Kanalisierung, die Installation von geeigneten Schutzvorrichtungen für die Energieversorgung 

oder von Geräten zur Feststellung des individuellen Energieverbrauchs, 
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 5. nach Maßgabe des § 23 die Installation von technisch geeigneten 

Gemeinschaftseinrichtungen zur Erzeugung und Versorgung mit erneuerbarer Energie, zur 

Senkung des Energieverbrauchs oder die der Senkung des Energieverbrauchs sonst dienenden 

Ausgestaltungen der Baulichkeit, von einzelnen Teilen der Baulichkeit oder von einzelnen 

Mietgegenständen, wenn und insoweit die hiefür erforderlichen Kosten in einem wirtschaftlich 

vernünftigen Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungszustand der Baulichkeit und, sofern es sich 

um Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs handelt, den zu erwartenden Einsparungen 

stehen, 

 5a. nach Maßgabe des § 23 die Herstellung der Leitungsinfrastruktur (Schutzrohre für 

Elektrokabel) für die Errichtung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge, sofern die 

erforderlichen Kosten in einem wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis zum allgemeinen 

Erhaltungszustand der Baulichkeit stehen, 

 6. bei Vorliegen einer nach § 16 Abs. 7 zulässigen Vereinbarung die Installation und 

die Miete von technisch geeigneten Messvorrichtungen zur Verbrauchsermittlung im Sinn dieser 

Bestimmung, 

 7. bei Gewährung einer öffentlichen Förderung – und unter Bedachtnahme auf die 

Betriebs- und Instandhaltungskosten – die Durchführung behinderten-, kinder- oder 

altengerechter Maßnahmen an allgemeinen Teilen der Baulichkeit.“ 

In § 14a Abs. 3 WGG85 sind folgende Erhaltungsmaßnahmen enthalte: „Die Kosten von 

Erhaltungsarbeiten sind durch die gemäß § 14abs. 1 Z 5 eingehobenen Beträge und die ihnen 

zuzuführenden sonstigen Einnahmen und Mehrerträge zu decken. Reichen diese Beträge zur 

Deckung der Kosten nicht aus, so gilt § 14abs. 2 bis 5. Arbeiten, die Kraft eines öffentlich-

rechtlichen Auftrags vorzunehmen sind oder die der Behebung von der Sicherheit von Personen 

oder Sachen gefährdeten Baugebrechen dienen, sowie die zur Aufrechterhaltung des Betriebes 

von bestehenden Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich der 

zentralen Wärmeversorgungsanlagen), Kanalisations- und sanitären Anlagen erforderlichen 

Arbeiten sind  vorweg durchzuführen.“ 

Mit der WGG-Novelle 201986 wurde die Gewinnung erneuerbarer Energie aus eigener 

Produktion erstmals im Gesetz verankert. Ziel soll es sein, bei Sanierungen von 

 
85 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85.  
86 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
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Wohnhausanlagen oder schon bei der Errichtung neuer Objekte Module für Photovoltaikanlagen 

am Dach zur Erzeugung und Versorgung der Anlage mit erneuerbarer Energie zu errichten.87  

Die Neuregelung in § 14a Abs. 2 Z 5 WGG88 hat die Herstellung von Installationen zur 

erneuerbaren Energie und Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauches als 

Erhaltungsarbeiten qualifiziert. Auch die in § 14a Abs. 5a WGG89 angeführten Maßnahmen zur 

Errichtung der Leitungsinfrastruktur für Ladepunkte für Elektrofahrzeuge sind mit Inkrafttreten 

der WGG-Novelle90 2019 als Erhaltungsarbeiten anzusehen.91 

Somit wurde den gemeinnützigen Bauvereinigungen mit der WGG-Novelle 201992 erstmals die 

Möglichkeit geboten, Maßnahmen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie zu setzen und dies 

auch durch Eigenmittel finanzieren zu können. Die eingesetzten Eigenmittel dürfen dann über 

die eingehobenen Entgelte der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten refinanziert 

werden.93 

Nach den §§ 14abs. 7 Z 2a, 14 Abs. 7a WGG94 dürfen von der gemeinnützigen Bauvereinigung 

aus Eigenmitteln finanzierte Sanierungsmaßnahmen zur Gewinnung erneuerbarer Energie den 

Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten aber auch über die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge in Rechnung gestellt werden.95 

Die Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten haben bei bereits bestehenden Wohnhausanlage 

aber keinen Anspruch auf die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Sinne des 

§ 16a ELWOG96. Im Falle, dass die gemeinnützige Bauvereinigung öffentlichen Förderungen 

lukrieren kann, können Photovoltaik-Anlagen wie auch Ladepunkte für Elektrofahrzeuge 

errichtet werden. Die gemeinnützige Bauvereinigung kann mit den Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten eine Sanierungsvereinbarung über die Errichtung dieser Anlagen 

abschließen. Die Sanierungsvereinbarung muss von einer qualifizierten Mehrheit der Mieter oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten unterzeichnet worden sein.97 

 
87 AB 653, BlgNR XXVI, zu den ZZ 24, 25, 25a, 21 und 5. 
88 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
89 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
90 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
91 Sommer, Die WGG-Novelle 2019-ein Schritt zur Ökologisierung des Wohnrechts?, wobl 2019 , 456 (457).  
92 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
93 Sommer, Die WGG-Novelle 2019-ein Schritt zur Ökologisierung des Wohnrechts?, wobl 2019 , 456 (457).  
94 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
95 AB 653, BlgNR XXVI, zu den ZZ 24, 25, 25a, 21 und 5. 
96 BGBl I 2017/108. 
97 AB 653, BlgNR XXVI, zu den ZZ 24, 25, 25a, 21 und 5. 
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Im Falle, dass die gemeinnützige Bauvereinigung die nachträgliche Errichtung einer 

Photovoltaik-Anlage nicht aus den laufenden Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen decken 

kann, besteht die Möglichkeit, diesbezüglich ein EVB-Erhöhungsverfahren nach 

§ 14abs. 2 WGG98 einzuleiten.99 

Können große Sanierungsarbeiten in einer Wohnhausanlage, nicht aus den laufenden Erhaltungs- 

und Verbesserungsbeiträgen gedeckt werden, so besteht ebenfalls die Möglichkeit diese Arbeiten 

über eine Eigenmittelvorlage der gemeinnützigen Bauvereinigung zu finanzieren. Diese Kosten 

der Eigenmittelfinanzierung dürfen den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten als 

Entgelte vorgeschrieben werden. Die von der gemeinnützigen Bauvereinigung eingesetzten 

Eigenmitteln dürfen den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten im Sinne des 

§ 14abs. 7 Z 2a WGG100 als verstärkte Tilgung verrechnet werden.101 

Die gemeinnützige Bauvereinigung ist verpflichtet im Sinne des § 14abs. 7a WGG102, wenn alle 

Fremd- und Eigenmittel getilgt sind, die Entgelte auf den in § 14abs. 7a WGG103 festgelegten 

Betrag zu senken, derzeit € 1,87104 pro Quadratmeter pro Monat. Im Falle einer verstärkten 

Tilgung wird die Höhe der Entgeltzahlung beibehalten, jene Beträge, die dem schon getilgten 

Darlehen zuzurechnen waren, werden zur Tilgung der aufgewendeten Eigenmittel der 

gemeinnützigen Bauvereinigung herangezogen.105 

 

 

 

 

 

 

 

 
98 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
99 Sommer, Die WGG-Novelle 2019-ein Schritt zur Ökologisierung des Wohnrechts?, wobl 2019 , 456 (458). 
100 BGBl I 2019/85. 
101 AB 653, BlgNR XXVI, zu den ZZ 22, 23 und 37 (§ 14abs. 7 Z 2a, § 14abs. 7a und § 19 Abs. 1). 
102 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
103 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
104 WEITERE WOHNWIRTSCHAFTLICHE WERTE  
105 Rudnigger in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar-Update zu § 14 WGG Rz 15. 

https://cms.gbv.at/repos/files/GBV/PDF/WohnwirtschaftlicheWerte/BUBL_WoWePUBL_2022-01-01.pdf?exp=42622&fps=81245cc39c565c23185273f6ce2d50448d00445e
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6. Erhaltung mitvermieteter Heizthermen und Warmwasserboiler 

Mit der WRN 2015106  wurde die Erhaltungspflicht des Vermieters für Heizthermen, 

Warmwasserboiler und gleichartige Wärmebereitstellungsgeräte geregelt. Im 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz wurde daher die Bestimmung des § 14a Abs. 2 Z 2a WGG107 

mit der WRN 2015 geschaffen. Mit der Klarstellung der Erhaltungspflicht für mitvermietete 

Heizthermen und Wasserboiler durch den Vermieter wurde eine Gesetzeslücke geschlossen.108 

Von der Erhaltungspflicht des Vermieters sind solche Wärmebereitstellungsgeräte erfasst, die 

vom Vermieter bei Mietvertragsabschluss bereits im Miet- oder Nutzungsobjekt vorhanden 

waren. Diese Regelung inkludiert auch jene Wärmebereitstellungsgeräte, die sich nicht innerhalb 

des Mietobjektes befinden. Gemeinschaftsanlagen waren aber schon vor der WRN  2015109 von 

der Erhaltungspflicht des Vermieters nach § 14a WGG110 mitumfasst.111  

Seit der WRN 2015112 sind nun auch Wärmebreitstellungsgeräte erfasst, die der Vermieter selbst 

installiert hat oder aber auch von einem Vormieter in das zu vermietende Nutzungsobjekt 

eingebaut wurden. Bei Mietvertragsabschluss musste das Wärmebereitstellungsgerät bereits im 

Objekt vorhanden gewesen sein, um die Erhaltungspflicht des Vermieters auszulösen.113 

Die Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte trifft allerdings die Verpflichtung Heizthermen, 

Wasserboiler und sonstige Wärmebereitstellungsgeräte auch dementsprechend zu warten und zu 

servicieren.114                          

Die Neuregelung der Erhaltungspflicht für mietvermietete Heizthermen, mitvermietete 

Warmwasserboiler und sonstige Wärmeaufbereitungsgeräte durch den Vermieter ist am 

01.01.2015 in Kraft getreten. Die WRN 2015115  sieht jedoch in Art. IV Abs. 1p WGG116 vor, 

dass die Erhaltungspflicht des Vermieters auch auf jene Sachverhalte anwendbar ist, die am 

 
106 Wohnrechtsnovelle 2015, BGBl I 2014/100. 
107 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2014/100. 
108 ErläutRV 352, BlgNR XXV. GP, zu Z 1 (§ 3 Abs. 2 MRG). 
109 BGBl I 2014/100. 
110 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2014/100. 
111 ErläutRV 352, BlgNR XXV. GP, zu Z 1 (§ 3 Abs. 2 MRG). 
112 BGBl I 2014/100. 
113 ErläutRV 352, BlgNR XXV. GP, zu Z 1 (§ 3 Abs. 2 MRG). 
114 ErläutRV 352, BlgNR XXV. GP, zu Z 1 (§ 3 Abs. 2 MRG). 
115 BGBl I 2014/100. 
116 BGBl I 2014/100. 
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01.01.2015 bereits gerichtsanhängig beziehungsweise noch nicht rechtskräftig entschieden 

wurden.117 

Mit der WGG Novelle 2016118 sind dem Vermieter mit der Einführung des 

§ 14a Abs. 2 Z 2b WGG119 umfassende Erhaltungsarbeiten in den vermieteten Wohnungen bzw. 

im Inneren des Mietobjektes übertragen worden. Unter dem erweiterten Erhaltungsbegriff ist, die 

mit der WRN 2015120 eingeführte Erhaltungspflicht für mitvermietete Heitzthermen, 

Warmwasserboiler und sonstige Wärmeaufbereitungsgeräte schon mitumfasst. Die 

Erhaltungspflicht der Wohnungen beziehungsweise im Inneren der Wohnungen wurde bis zur 

Bagatellgrenze auf den Vermieter übertragen.121  

Bagatellreparaturen sollen von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten selbst 

durchgeführt werden um die Erhaltungs- und Verbesserungstöpfe nicht durch Arbeiten, die leicht 

und kostengünstig durchgeführt werden können, zu belasten. Die Erneuerung einer Silikonfuge 

ist aber ausdrücklich in die Erhaltungspflicht des Vermieters übergegangen, da hierfür eine 

gewisse Fachkenntnis erforderlich ist.122 

Die in § 14a Abs. 2 Z 2b WGG123 angeführten Erhaltungsverpflichtung des Vermieters bezieht 

sich lediglich auf Wohnungen, nicht jedoch auf Geschäftsräumlichkeiten und Garagen.124  

Der Vermieter hat die Wohnung während der Mietdauer im vereinbarten Zustand zu erhalten. 

Unter dem Begriff vereinbarter Zustand ist die mittlere Brauchbarkeit zu verstehen, zulässig 

wären separate Vereinbarungen, die den Mieter besserstellen, ansonsten ist von einer mittleren 

Brauchbarkeit auszugehen.125 

 

 

 

 

 
117 Stabentheiner, Die Wohnrechtsnovelle 2015, wobl 2015, 2 (9). 
118 BGBl I 2015/157. 
119 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
120 BGBl I 2014/100. 
121 ErläutRV 895, BlgNr XXV. GP, zu § 14a Abs. 2 Z 2b WGG. 
122 ErläutRV 895, BlgNr XXV. GP, zu § 14a Abs. 2 Z 2b WGG. 
123 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
124 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14a WGG 

     Rz 4/5. 
125 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14a WGG 

     Rz 4/5. 
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7. Fiktive Erhaltungsarbeiten  

Seit der WGG-Novelle 2016126 kann der Vermieter verpflichtet werden auch fiktive 

Erhaltungsarbeiten durchzuführen. In § 14a Abs. 2 Z 2 WGG127 wurde dem Vermieter Arbeiten 

auferlegt, wie die erstmalige Herstellung eines Klosetts im Inneren eines Objektes oder die 

Herstellung einer zeitgemäßen Badegelegenheit, aber auch die Herstellung einer 

Wärmeversorgungsanlage. Diese Arbeiten sind im eigentlichen Sinn nicht als Erhaltungsarbeiten 

zu qualifizieren, sondern stellen eine umfassende Sanierung bzw. eine Neuherstellung von 

sanitären Anlagen sowie einer Wärmeversorgung dar. Der Gesetzgeber hat diese erstmalige 

Herstellung den Erhaltungsarbeiten gleichgestellt.128 

Unter fiktiven Erhaltungsarbeiten sind aber auch jene Maßnahmen zu verstehen, die aufgrund 

von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen dem Eigentümer einer Wohnhausanlage auferlegt 

werden.129  

Die in § 14a Abs. 2 Z 4 WGG130 und § 3 Abs. 2 Z 4 MRG131 angeführten fiktiven 

Erhaltungsarbeiten sind lediglich eine demonstrative Aufzählung. Der Anschluss an eine 

Wasserleitung oder an die Kanalisation sowie die Schutzvorrichtungen für die 

Energieversorgung oder von Geräten zur Feststellung des individuellen Energieverbrauches sind 

nur einige im Gesetz verankerte öffentlich-rechtliche Verpflichtungen. Bei einem öffentlich-

rechtlichen Auftrag ist nicht auf die Wirtschaftlichkeit der durchzuführenden Maßnahme 

abzustellen, sondern auf den Zweck des Auftrags. Eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung ist 

vom Eigentümer unmittelbar umzusetzen.132  

Neueinführungen und Umgestaltungen kraft öffentlicher Verpflichtung sollen für die Sicherheit 

der Bewohner garantieren und unterliegen daher auch keiner Wirtschaftlichkeitsprüfung.133 

In § 14a Abs. 2 Z 5 und Z 5a WGG134 wurden die Erzeugung und Versorgung von 

Wohnhausanlagen mit erneuerbarer Energie als fiktive Erhaltungsarbeiten qualifiziert. Einerseits 

ist die Herstellung erneuerbarer Energie sowie die Errichtung der Leitungsinfrastruktur für 

Ladepunkte aber auch die Errichtung von Ladepunkten selbst von Elektrofahrzeugen in bereits 

 
126 BGBl I 2015/157. 
127 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
128 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14a WGG 

     Rz 4/1. 
129 Reßler in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, Wohnrecht 3. Auflage zu § 24 MRG Rz 27. 
130 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
131 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2014/100.  
132 Reßler in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, Wohnrecht 3.Auflage zu § 24 MRG Rz 28a. 
133 Reßler in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, Wohnrecht 3.Auflage zu § 24 MRG Rz 28. 
134 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
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bestehenden Wohnhausanlagen unter dem Begriff der Erhaltungsarbeit zu subsumieren, obwohl 

diese Maßnahmen eigentlich Verbesserungsarbeiten darstellen.135  

Seit der WGG-Novelle 2019136 ist es nun auch möglich, nicht nur Maßnahmen zur Senkung der 

Energie in bestehenden Wohnhausanlagen im Sinne des § 14a Abs. 2 Z 5 WGG137 zu errichten, 

sondern auch nach § 14a Abs. 2 Z 5a WGG138 die Herstellung der Leitungsinfrastruktur 

beziehungsweise die Schutzverrohrung für die Elektroleitungen, um Ladepunkte für 

Elektrofahrzeuge den Bewohnern zur Verfügung zu stellen. Auch die Errichtung von 

Photovoltaikanlagen sind nach Maßgabe der entstandenen Kosten möglich.139 

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen können, die aus der Errichtung der Maßnahmen zur 

Senkung der Energie oder der Herstellung für Ladungspunkte für Elektrofahrzeuge oder aber 

auch die Herstellung der Leitungsinfrastruktur für die spätere Errichtung von Ladepunkten für 

Elektrofahrzeuge entstandenen Kosten den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten über 

die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge in Rechnung stellen.140 

 

8. Erhaltungsarbeiten im Sinne des § 1096 ABGB 

Die Erhaltungspflicht des Vermieters nach § 1096 ABGB141 ist weit über die Regelung des 

§ 14a WGG142 hinausgegangen. Mit der WGG-Novelle 2016143 wurde der § 14a Abs. 2 WGG144 

allerdings erweitert und entsprechend präzisiert, somit ist davon auszugehen, dass möglichst alle 

Erhaltungsansprüche des Mieters nun unter § 14a WGG145 subsumiert werden können.146  

Der Begriff „Erhaltung“ orientiert sich an der Brauchbarkeit eines Objektes, ein Mietobjekt muss 

in brauchbarem Zustand an den Mieter übergeben werden. Die Brauchbarkeit eines Mietobjektes 

ist dann gegeben, wenn ein Objekt nach dem Verwendungszweck nutzbar ist und der 

Verkehrssitte entspricht. Im Zweifelsfall wird eine mittle Brauchbarkeit eines Mietobjektes 

 
135 Sommer, Die WGG-Novelle - ein Schritt zur Ökologisierung des Wohnrechts?, wobl 2019, 456 (457). 
136 BGBl I 2019/85. 
137 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
138 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
139 Sommer, Die WGG-Novelle – ein Schritt zur Ökologisierung des Wohnrechts?, wobl 2019, 456 (457). 
140 Sommer, Die WGG-Novelle – ein Schritt zur Ökologisierung des Wohnrechts?, wobl 2019, 456 (458). 
141 JGS 1811/946 idF RGBl 1916/69. 
142 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2014/100. 
143 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
144 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
145 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
146

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14a WGG 

    Rz 4/1. 
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angenommen, das heißt, das Mietobjekt kann ohne Gefahr einer Gesundheitsgefährdung benutzt 

werden.147 

In der Entscheidung zu 5 Ob 174/10i148 hat der Oberste Gerichtshof die Brauchbarmachung der 

Elektroinstallationen als erhebliche Gesundheitsgefährdung tituliert. Nach Inkrafttreten der 

Wohnrechtsnovelle 2006149 sind gesundheitsgefährdende Elektroinstallationen im Sinne des 

§ 3 Abs. 2 Z 2 MRG150 in die Erhaltungspflicht des Vermieters übergegangen. Die Gefahr des 

Mieters einen Stromschlag zu erhalten, stellt eine erhebliche Gesundheitsgefährdung dar.  

Für Mieter besteht aber auch die Möglichkeit Ansprüche, die über den Erhaltungsbegriff des 

§ 14a WGG151 hinausgehen über den zivilrechtlichen Erhaltungsbegriff des § 1096 ABGB152 

vom Vermieter einzufordern. Die Regelung des § 1096 ABGB153 ist aber dispositiv.154 

 

9. Gesundheitsgefährdung 

Mit der Wohnrechtsnovelle 2006155 wurde der Begriff der Gesundheitsgefährdung eingeführt. 

Der Vermieter war mit in Kraft treten der WRN 2006 verpflichte Gefahren für die Gesundheit 

der Bewohner zu beseitigen. Der Tatbestand der Gesundheitsgefährdung wurde explizit in 

§ 14a Abs. 1 WGG156 sowie in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 Z 2 MRG157 verankert.158 

Erhaltungsarbeiten sind vom Vermieter durchzuführen, wenn die Gesundheitsgefährdung 

erheblich ist. Erheblich ist eine Gesundheitsgefährdung dann, wenn die Gefährdung für die 

Gesundheit eine gewisse Bagatellschwelle überschreitet. Dieser Tatbestand bereitet jedoch in der 

Praxis keine großen Schwierigkeiten, da man hier von einem objektiven Maßstab ausgehen 

kann.159   

 
147 Pesek, Zwingende Erhaltungspflicht des Vermieters nach § 1096 ABGB bei einer Gesundheitsgefährdung des  

     Vermieters?, wobl 2019, 77 (79). 
148 OGH 21.10.2010, 5 Ob 174/10i. 
149 WRN 2006, BGBl I 2006/124. 
150 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2006/124. 
151 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
152 JGS 1811/946 idF RGBl  1916/69. 
153 JGS 1811/946 idF RGBl  1916/69. 
154 Pesek, Das Verhältnis des § 14a WGG zu § 1096 ABGB, Zak 2020, 207 (209). 
155 WRN 2006, BGBl I 2006/124. 
156 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
157 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2006/124. 
158 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3.Auflage zu § 3 MRG 

     Rz 8c.  
159 ErlRV 1183 BlgNR XXII. GP, 35 zu Z 2 (§ 3 MRG). 



27 
 

Eine Gesundheitsgefährdung ist bei jedem Mangel gegeben, von dem eine signifikante 

Gefährdung der körperlichen Integrität ausgeht. Allein schon die Überschreitung, der zum Schutz 

der Gesundheit geschaffener Grenzwerte stellte ein starkes Indiz für eine Gesundheitsgefährdung 

dar.160  

Schon die Gefahr eines Stromschlages löst den Tatbestand der Erheblichkeit aus und verpflichtet 

den Vermieter zur Beseitigung dieser Gefahr. Die Frage, ob für die Beseitigung der Gefahr eine 

Wirtschaftlichkeitsgrenze zu beachten ist, stellt sich nicht, die Beseitigung der 

Gesundheitsgefährdung ist vom Vermieter unverzüglich durchzuführen.161 

Die Überschreitung von Grenzwerten, die den Schutz der Gesundheit garantieren, implizieren 

schon eine Gesundheitsgefährdung. Werden Grenzwerte der Trinkwasserverordnung162, 

Emissionswerte für Gasthermen überschritten oder Bestimmungen der 

Elektrotechnikverordnung163 nicht eingehalten, so bedeutet eine Überschreitung dieser Werte 

eine erhebliche Gesundheitsgefährdung der Bewohner und ist vom Vermieter unmittelbar zu 

beseitigen.164  

Der Wortlaut des § 3 MRG165 sowie § 14a WGG166 beinhaltet, dass die Gesundheitsgefährdung 

vom Objekt selbst ausgehen muss, um die Verpflichtung des Vermieters zur Behebung 

auszulösen.167 

Den Vermieter trifft nach der WRN 2006168 eine gewisse Nachforschungspflicht, so ist der 

Vermieter verpflichtet vor einer Vermietung eines Objektes sicherzugehen, dass zum Beispiel 

keine Gefahren von den Elektroleitungen im Sinne des Elektrotechnikverordnung169 vom 

Mietgegenstand ausgehen.170  

 
160 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3.Auflage zu § 3 MRG 

     Rz 17ae.   
161

 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu § 3 MRG 

     Rz 17ad. 
162 BGBl II 2001/304. 
163 ETV; BGBl II 2002/222 idF BGBl 2010/233. 
164

 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu § 3 MRG 

     Rz 17af. 
165 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2014/100. 
166 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
167

 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu § 3 MRG 

     Rz 17b. 
168 BGBl I 2015/157 ab 01.01.2016. 
169 ETV; BGBl II 2002/222 idF BGBl 2010/233. 
170

  Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu § 3 MRG 

     Rz 17 c. 
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In der Entscheidung zu 5 Ob 66/18v171 hat der Oberste Gerichtshof nochmals klargestellt, dass 

eine mangelhafte Elektroanlage in einem Mietobjekt eine Unbrauchbarkeit darstellt. Geht von 

der elektrischen Anlage eine Gefährdung aufgrund fehlender Schutzschalter aus, so lässt sich 

eine Gesundheitsgefährdung vermuten. Im gegenständlichen Fall ist die Gesundheitsgefährdung 

vom Mietobjekt selbst ausgegangen, somit ist der Tatbestand der Gesundheitsgefährdung erfüllt 

und der Vermieter zur Behebung des Mangels verpflichtet. Leitungen, die nicht den 

Bestimmungen des § 7a ETV 2002 der Elektrotechnikverordnung172 entsprechen oder die 

Dokumentationspflicht seitens des Vermieters nicht erfüllt ist, lassen eine 

Gesundheitsgefährdung vermuten. Der Vermieter kann im Sinne der Beweislastumkehr aber 

nachweisen, dass trotz fehlender Voraussetzungen von den elektrischen Leitungen des 

Mietobjekts selbst keine Gefahr ausgeht. 

Schon in der Entscheidung zu 5 Ob 102/14g173 hat der OGH darauf hingewiesen, dass ein Objekt 

grobe Mängel aufweist, die zur Unbrauchbarkeit und Gesundheitsgefährdung führen, wenn die 

elektrische Anlage nicht über eine Schutzschalterinstallation verfügt. Auch stoffummantelte 

Stromleitungen, die nicht in Rohren verlegt wurden, stellen somit einen gravierenden Mangel 

dar, der zur Unbrauchbarkeit und Gesundheitsgefährdung eines Mietobjektes führt und damit 

vom Vermieter unmittelbar zu beheben ist. 

Vereinbarungen in Mietverträgen, die den Mieter zur Erneuerung einer elektrischen Anlage 

verpflichten, sind seit 01.01.2006 unwirksam. Mit dem Tatbestand der Gesundheitsgefährdung 

ist dem Vermieter ex lege die Erhaltungspflicht aufgetragen worden und kann daher nicht auf 

den Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten überwälzt werden.174  

Der OGH hat in seiner Entscheidung zu 5 Ob 110/15k175 festgehalten, dass auch hohe 

Raumtemperaturen in einem Büro eine Gefahr für die Gesundheit der Arbeitnehmer darstellen, 

sofern diese Gefahr vom Mietobjekt selbst ausgeht. Bei dem gegenständlichen Mietobjekt hat es 

sich um ein Bürogebäude gehandelt, dass dem Vollanwendungsbereich des MRG unterlegen ist. 

Im Zuge von durchgreifenden Erhaltungsmaßnahmen wurde, die bei Einzug in das Objekt 

vorhandene Klimaanlage ersatzlos entfernt und an der gesamten Außenfassade eine Glasfront 

 
171 OGH 18.07.2018, 5 Ob 66/18v. 
172 ETV; BGBl II 2002/222 idF BGBl 2010/233. 
173 OGH 04.09.2014, 5 Ob 102/14g = Brauchbarkeit einer Wohnung bei Fehlen gefahrfrei zu verwendender    

     Energieanschlüsse, wobl 2014/128. 
174 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht, 3. Auflage zu § 3 MRG 

     Rz 17 i. 
175 OGH 25.01.2016, 5 Ob 110/15k= Kolmasch, Erhaltungsplicht des Vermieters wegen hoher Raumtemperaturen  

     im Sommer, Zak 2016/291 = Prader, Anspruch auf Installation einer Klimaanlage wegen hoher 

     Raumtemperaturen, immolex 2016,112-114. 
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errichtet ohne Lüftung ins Freie. Durch die Struktur der Außenfassade haben sich die 

Büroräumlichkeiten selbst an kühlen Tagen auf über 300C aufgeheizt. Das Arbeitsinspektorat hat 

die Antragstellerin bzw. Arbeitsgeberin aufgefordert eine Absenkung der Raumtemperaturen 

zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer zu veranlassen. Im gegenständlichen Fall hat der 

Oberste Gerichtshof festgehalten, dass der Vermieter im Sinne des 

§ 3 Abs. 2 Z 2 MRG verpflichtet ist Maßnahmen zu setzen, um die erhebliche 

Gesundheitsgefährdung zu beseitigen, etwa durch den Einbau einer Klimaanlage. 

Die Gesundheitsgefährdung muss vom Mietgegenstand selbst ausgehen, um die 

Erhaltungspflicht des Vermieters auszulösen, somit kann der Vermieter nicht verpflichtet 

werden, Lärmbelästigungen wie den von außerhalb des Mietobjektes eindringenden Straßenlärm 

zu beseitigen.176 

In der Entscheidung zu 5 Ob 80/15y177  hat der Oberste Gerichtshof dargelegt, dass aufsteigende 

Grundfeuchtigkeit und Schimmelbildung, die eine großflächige Erneuerung des zur Bausubstanz 

gehörenden Verputzes führen, nicht nur einen ernsten Schaden des Hauses darstellen, sondern 

auch zu einer Gesundheitsgefährdung des Mieters führen. Feuchtigkeitsschäden in einem 

Bestandsobjekt stellen an sich noch keinen ernsten Schaden des Hauses dar, kommt es allerdings 

durch die Feuchtigkeit zur Schimmelbildung, hat der Mieter des Bestandsobjektes einen 

Anspruch auf Behebung des Schadens. 

In der Entscheidung zu 5 Ob 88/14y178  hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass auch der 

Austausch von Bleileitungen, welche eine erhebliche Gesundheitsgefährdung für die Bewohner 

darstellen, als Erhaltungsarbeiten zu qualifizieren sind.  Im gegenständlichen Objekt wurde der 

Antrag auf Austausch von massiv bleiabgebenden Leitungen gestellt. Wenn 

Bleikontaminationen im Trinkwasser festgestellt werden, die ursächlich von dem sich im 

Mietobjekt befindlichen Leitungen ausgehen, dann handelt es sich um eine erhebliche 

Gesundheitsgefährdung, welche vom vermieteten Objekt ausgehen. Liegen diese 

Voraussetzungen vor, so kann der Vermieter verpflichtet werden, die bleiabgebenden Leitungen 

auszutauschen und somit die erhebliche Gesundheitsgefährdung zu beseitigen. 

Der Tatbestand der Gesundheitsgefährdung muss erheblich sein. Ob eine Gesundheitsgefährdung 

erheblich ist, bemisst sich an einem Durchschnittsmenschen.  Als erhebliche 

 
176 Kolmasch, Erhaltungspflicht des Vermieters wegen hoher Raumtemperaturen im Sommer, Zak 2016/291 (156). 
177 OGH, 28.04.2015, 5 Ob 80/15y = Etzersdorfer, Zur Frage, ab welchem Ausmaß Verputzschäden als ernste  

     Schäden des Hauses zu bewerten sind, wobl 2015, 346. 
178 OGH, 25.07.2014, 5 Ob 88/14y = Etzersdorfer, Trinkwasserkontamination durch bleihaltige Rohre, wobl 2015 

     15. 
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Gesundheitsgefährdung ist jeder Mangel zu bezeichnen, von dem eine signifikante 

Gesundheitsgefährdung ausgeht. 179  

Erhebliche Gesundheitsgefährdungen sind auch dann gegeben, wenn es Löcher im Boden eines 

Mietgegenstandes gibt, welche eine erhebliche Stolpergefahr für den Mieters darstellen.  

Ständiger unangenehmer Lärm, welcher ein gewisses Ausmaß erreicht, kann auch als 

gesundheitsgefährdend betrachtet werden. Entscheidungen, in denen der Vermieter verpflichtet 

wurde, eine Gesundheitsgefährdung aufgrund von Lärm zu beseitigen, gibt es in der 

österreichischen Rechtsprechung bis dato nicht. 

In der Entscheidung zu 5 Ob 264/15g180 hat der Oberste Gerichtshof festgestellt, dass großflächig 

von der Wand fallende Fliesen keine erhebliche Gesundheitsgefährdung darstellen. Der 

Antragsteller, Nutzungsberechtigter einer WGG-Wohnung, hat aufgrund von herabfallenden 

Wandfliesen in einem Badezimmer, in dem sich auch ein WC befindet, einen Erhaltungsantrag 

im Sinne des § 14a WGG auf Durchführung notwendiger Erhaltungsarbeiten wegen einer 

erheblichen Gesundheitsgefährdung eingebracht. Die Fliesen haben sich in einer Höhe von 2 m 

abgelöst und stellen für die Benutzung des WCs wegen der herabfallenden Wandfliesen eine 

erhebliche Gesundheitsgefährdung dar. Der Antragsteller hat die hohlliegenden Wandfliesen 

während der Dauer des Verfahren, bis zur endgültigen Klärung der gegenständlichen 

Angelegenheit mit einem Klebeband fixiert. Der Vermieter hat nach 

§ 14a WGG nach Maßgabe der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten die 

Baulichkeit bzw. das Mietobjekt in ortsüblichen Zustand zu erhalten und erhebliche Gefahren 

für die Gesundheit der Bewohner zu beseitigen. Unzulänglichkeiten an der 

Oberflächengestaltung im Inneren des Bestandsobjektes, die keinen ernsten Schaden des Hauses 

und keine Gesundheitsgefährdung nach sich ziehen, fallen nicht in die Erhaltungspflicht des 

Vermieters. Nicht jede Bagatellreparatur stellt einen ernsten Schaden oder eine erhebliche 

Gesundheitsgefährdung dar. Den Maßstab für die Beseitigung einer erheblichen 

Gesundheitsgefährdung ist die Erheblichkeitsschwelle. Wird die Erheblichkeitsschwelle 

überschritten und wirkt sich dieser Zustand unmittelbar negativ auf die Gesundheit des Mieters 

aus, dann kann der Vermieter verpflichtet werden diesen Schaden zu beheben. Aber gerade diese 

Erheblichkeitsschwelle wurde nach Ansicht des Obersten Gerichtshofes hier nicht überschritten, 

 
179 Prader, Mangelhafte Elektrodokumentation - Mängel in der Wohnung und ihre Folgen, Zak 2018/764 (407). 
180 OGH, 22.03.2016, 5 Ob 264/15g = Erhaltungspflicht der gemeinnützigen Bauvereinigung iZm abfallenden       

     Wandfliesen im Badezimmer wobl 2016/72 = Kolmasch, Keine Erhaltungspflicht des Vermieters für lockere  

     Wandfliesen, Zak 2016/261. 
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da der Antragsteller die Möglichkeit hatte, mit dem Wissen der Gefahr die potenzielle Ablösung 

der Fliesen durch die Entfernung der betroffenen Fliesen zu beheben. 

Die zwingende Erhaltungspflicht einer gemeinnützigen Bauvereinigung hat sich durch die neue 

WGG-Novelle181  wesentlich erweitert. Eine gemeinnützige Bauvereinigung hat im Sinne der 

neuen Regelung nach § 14a Abs. 2 Z 2b WGG182 die Verpflichtung, den vereinbarten Zustand 

zu erhalten.183  

In der Entscheidung zu 5 Ob 264/15g184 wurde nicht aufgeschlüsselt, welche umfassenden 

Beweiserhebungen durchgeführt wurden. Ob die Ursache der herabfallenden Fliesen durch 

Ereignisse im Haus ausgelöst wurde, etwa durch eine feuchte Wand oder durch einen 

Dachbodenausbau und man dadurch zu einem anderen Ergebnis gelangt wäre, bleibt unklar. 

Allein die Tatsache, dass, wie in der gegenständlichen Erkenntnis, der Mieter verpflichtet werden 

kann, die Fliesen auf seine Verankerung in der Wand zu überprüfen, um mögliche 

Gesundheitsgefährdungen auszuschließen, erscheint für die meisten Mieter oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten doch eine übermäßige Überforderung darzustellen.  

 

10. Ernste Schäden des Hauses 

Unter dem Begriff ernster Schaden des Hauses sind jene Schäden zu verstehen, die die 

Bausubstanz des Hauses angreifen oder zumindest bedrohen. Ein ernster Schaden ist dann 

anzunehmen, wenn der bedungene Gebrauch nicht mehr möglich ist oder aber die Benutzung der 

Räumlichkeiten nicht mehr zumutbar erscheint. Entsteht in einem Objekt ein ernster Schaden des 

Hauses, verwirklicht dieser Tatbestand meistens aber auch unweigerlich den Tatbestand der 

Gesundheitsgefährdung.185 

Beispiele für Schäden, die sowohl ernste Schäden des Hauses wie auch eine 

Gesundheitsgefährdung darstellen, sind nach der Judikatur folgende: die großflächige und 

 
181 BGBl I 2015/157 ab 01.01.2016. 
182 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
183 Kolmasch, Keine Erhaltungspflicht des Vermieters für lockere Wandfliesen, Zak 2016/261 (137). 
184 OGH, 22.03.2016, 5 Ob 264/15g = Erhaltungspflicht der gemeinnützigen Bauvereinigung iZm abfallenden 

     Wandfliesen im Badezimmer, wobl 2016/72 = Kolmasch, Keine Erhaltungspflicht des Vermieters für lockere 

     Wandfliesen, Zak 2016/261. 
185

 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu 

     § 3 MRG Rz 15a. 
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tiefgreifende Schimmelbildung in einem Mietobjekt186; ein schadhafter Kamin187; fehlerhafte 

Elektro-, Gas- und Wasserleitungen188.  

Ein Wassereintritt ins Mauerwerk eines Hauses ist einerseits als ein ernster Schaden des Hauses 

zu werten, da dieser die Substanz des Hauses schädigt, anderseits ist bei einem nassen Mauerwerk 

die Gefahr einer Schimmelbildung zu erwarten, somit zieht ein ernster Schaden des Hauses 

unweigerlich eine Gesundheitsgefährdung nach sich und ist vom Vermieter daher unmittelbar zu 

beheben.189 

Wann ein Schaden als ernster Schaden zu qualifizieren ist, konnte bis jetzt nicht eindeutig 

klargestellt werden, denn jeder Schaden, der nicht behoben wird, kann letztendlich zu einem 

ernsten Schaden des Hauses führen. Nach der Rechtsprechung190 sind Leitungen ein wesentlicher 

Bestandteil des Hauses und somit vom Vermieter in Stand zu halten. Allein die Unbenutzbarkeit 

der Leitungen lösen einen ernsten Schaden des Hauses aus, unabhängig davon, ob es sich um 

Gas- oder Wasserleitungen handelt.191 

Vor Inkrafttreten der Wohnrechtsnovelle 2006192 wurden gefährliche Elektroinstallationen193 

sowie Bleikonzentrationen im Trinkwasser194 nicht als ernster Schaden des Hauses gesehen. Die 

Gerichte erachteten es als zumutbar bei Bleileitungen das Wasser für einige Minute laufen zu 

lassen, damit sich der Bleigehalt im Wasser vermindert.195  

 
186

 MietSlg 48.216 = MietSlg 36.251 = Prader, Mietrechtliche Fragen rund um die Schimmelbildung,  

     immolex 2012, 334 - 337 = Benesch, Ursachen, Gefahren und Auswirkungen der Schimmelbildung in  

     Gebäuden, immolex 2012, 330. 
187 MietSlg 15.155 = LGZ Wien, 05.05.1983, 41 R 241/83. 
188

 Riss, Dynamischer Erhaltungsbegriff und Verbesserungspflicht des Vermieters im MRG, wobl 2007, 

     237 = MietSlg 41.190 = OGH, 18.07.2018, 5 Ob 66/18v. 
189 OGH, 08.07.2008, 4 Ob 86/08p = Zur Geltendmachung von im Vermögen des Mieters eingetretenen Schäden, 

     immolex 2008/128 = Vonkilch, Beseitigung von Mängeln, die in die Erhaltungspflicht des Vermieters fallen  

     auf schadenersatzrechtlichen Grundlagen, wobl 2010/161 = MietSlg 60.177= OGH, 16.05.2012, 5 Ob 80/12v =  

     Zur zwingenden Erhaltungspflicht des Vermieters, wobl 2013/208. 
190 OGH, 26.02.2002, 5 Ob 42/02s = MietSlg 54.231.  
191

 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu 

     § 3 MRG Rz 17. 
192 WRN 2006; BGBl. I 124/2006. 
193 OGH, 26.02.2002, 5 Ob 42/02s = Lebensgefährliche Elektroninstallation in einer Wohnung – Erhaltungspflicht 

     des Vermieters wobl 2002/92= MietSlg 54.231 = OGH, 27.08.2002, 5 Ob 194/02v = Erhaltungspflicht – 

     Elektrische Anlage, wobl 2003/25 = MietSlg 54.135 = OGH, 07.12.2004, 5 Ob 233/04g = Rosifka, 

     Erhaltungspflicht des Vermieters bei durch Blei verunreinigtem Trinkwasser, wobl 2005/122 = Weichselbraun; 

     Hüttler, OGH 07.12.2004, 5 Ob 233/04g (Wohn- und Mietrecht) immolex 2005, 119/43 = MietSlg 56.249. 
194

 OGH, 07.12.2004, 5 Ob 233/04g = Rosifka, Erhaltungspflicht des Vermieters bei durch Blei verunreinigtem 

     Trinkwasser, wobl 2005/122 = MietSlg 56.249. 
195

 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu 

     § 3 MRG Rz17aa. 
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Mit der Wohnrechtsnovelle 2006196 wurde der Tatbestand der Gesundheitsgefährdung eingeführt 

und somit das Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit des Mieters durch mietrechtliche 

Bestimmungen geschützt und die Verpflichtung der Beseitigung der Gesundheitsgefährdung 

dem Vermieter aufgetragen, egal von wem der Schaden bzw. die Gesundheitsgefährdung 

verursacht wurde.197  

 

11. Erhaltungsarbeiten an allgemeinen Teilen des Hauses  

Die Erhaltungspflicht des Vermieters an allgemeinen Teilen des Hauses sowie an 

Gemeinschaftsanlagen wirkt uneingeschränkt. Der Vermieter hat für die Erhaltung und 

Instandsetzung der allgemeinen Teile des Hauses und der Gemeinschaftsanlagen zu sorgen. 

Diese Teile des Hauses sind in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, ohne Gefahr für die 

Bewohner. Die allgemeinen Teile des Hauses sowie die Gemeinschaftsanlagen sind in jeweils 

ortsüblichem Zustand zu erhalten.198  

Die uneingeschränkte Erhaltungspflicht des Vermieters setzt bei allgemeinen Teilen des Hauses 

sowie bei den Gemeinschaftsräumlichkeiten keinen ernsten Schaden des Hauses sowie eine 

Gesundheitsgefährdung voraus, allerdings ist der Vermieter nur dann erhaltungspflichtig, wenn 

ein Schaden, eine Reparaturbedürftigkeit oder zumindest eine Einschränkung der Funktion 

vorhanden ist. Zumindest eine Schadensgeneigtheit setzt die Verpflichtung des Vermieters 

voraus um Erhaltungsarbeiten an allgemeinen Teilen des Hauses sowie an den 

Gemeinschaftseinrichtungen durchführen zu müssen.199 

Der Begriff „allgemeine Teile des Hauses“ umfasst all jene Teile des Hauses, die von allen 

Personen mitbenutzt werden können. All jene Teile eines Hauses, die nicht einer bestimmten 

Wohnung zugeordnet werden können, sind als allgemeine Teile des Hauses zu qualifizieren.200   

Zu den allgemeinen Teilen des Hauses zählt einerseits die Außenhaut eines Gebäudes, die 

Fassade, das Dach, der Keller, aber auch an der Fassade angebrachten Jalousien, Rollläden und 

Markisen sowie die Außenfenster und der Balkon der einzelnen Nutzungsobjekte. Die 

 
196 WRN 2006; BGBl I 12006/24. 
197

 Stabentheiner, Die miet- und wohnungseigentumsrechtlichen Teile der Wohnrechtsnovelle 2006, 

      wobl 2006/241 (250). 
198 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 3 MRG Rz 13. 
199

 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu 

     § 3 MRG Rz 12b. 
200

 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu 

     § 3 MRG Rz 12b. 
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Eingangstüre der einzelnen Miet- und Nutzungsobjekte ist weiters unter dem Begriff allgemeiner 

Teil einzuordnen.201  

Mehrfunktionale Einrichtungen in einem Haus, wie zum Beispiel die Trennwände, Strom- und 

Gasleitungen sowie die Wasser- und Abwasserleitungen zählen ebenfalls zu den allgemeinen 

Teilen des Hauses und sind vom Vermieter in jeweils ortsüblichem Zustand zu erhalten.202 

 

12. Gemeinschaftseinrichtungen  

Gemeinschaftseinrichtungen sind vom Vermieter zu erhalten, die demonstrative Aufzählung von 

Gemeinschaftseinrichtungen ist sowohl in § 14a Abs. 3 WGG203 wie auch in 

§ 3 Abs. 2 Z 3 MRG204 gesetzlich verankert. Der Begriff einer Gemeinschaftseinrichtung ist mit 

§ 24 MRG 205 definiert worden, somit steht es jedem Mieter aufgrund seines Mietvertrages oder 

einer anderen Vereinbarung rechtlich frei, eine Gemeinschaftseinrichtung zu nutzen.206  

Eine Gemeinschaftsanlage liegt nur dann vor, wenn es allen Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten freisteht die Anlage zu benutzen. Ist jedoch nur einzelnen Mietern oder 

Nutzungsberechtigten das Recht eingeräumt worden, gegen Beteiligung an den Kosten die 

Anlage zu nutzen, so liegt keine Gemeinschaftsanlage im Sinne des Gesetzes vor.207 

Die in § 24 Abs. 2 MRG208 genannten Kosten für die Grünflächenbetreuung sind allen Mietern 

oder Nutzungsberechtigten in Rechnung zu stellen, da auch der Garten zur Gemeinschaftsanlage 

zählt und von allen Mietern oder Nutzungsberechtigten betreten und genutzt werden kann.209 

Auch eine Garage ist unter dem Begriff Gemeinschaftsanlage zu subsumieren, da es jedem 

Mieter oder Nutzungsberechtigten freisteht einen Garagenplatz anzumieten. Für den Falle, dass 

derzeit kein Parkplatz angemietet werden kann, hat jeder Mieter oder Nutzungsberechtigter die 

Möglichkeit sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.210  

 
201

 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu 

     § 3 MRG Rz 12b. 
202

 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch (Hrsg), Kommentar österreichisches Wohnrecht 3. Auflage zu 

     § 3 MRG Rz 12b. 
203 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
204 BGBl 1981/520 idF BGBl I 1999/147. 
205 BGBl 1992/827. 
206 Reßler in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, Wohnrecht 3. Auflage zu § 24 MRG Rz 1. 
207 Reßler in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, Wohnrecht 3. Auflage zu § 24 MRG Rz 14. 
208 BGBl I 1999/147. 
209 Reßler in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, Wohnrecht 3. Auflage zu § 24 MRG Rz 16. 
210 Reßler in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, Wohnrecht 3. Auflage zu § 24 MRG Rz 17. 
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Selbst der Abschluss eines Mietvertrages oder einer gesonderten Vereinbarung zur Benutzung 

zum Beispiel einer Garage, schadet dem Begriff der Gemeinschaftsanlage nicht. Es muss für 

jeden Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten die Möglichkeit gegeben sein, eine separate 

Vereinbarung schließen zu können.211 

Die Kosten für den Betrieb einer Garage wie Brandmelde- und Brandschutzeinrichtungen, eine 

CO-Warnanlage und Feuerlöscher kommen somit auch jenen Mietern oder 

Nutzungsberechtigten zugute, die keinen Garagenplatz angemietet haben.212 

Das Gesetz definiert Gemeinschaftseinrichtungen als gemeinschaftliche Anlagen des Hauses wie 

Personenaufzüge, gemeinsame Wärmeversorgungen oder eine zentrale Waschküche, diese 

Aufzählung ist jedoch nicht abschließend, da es gerade im modernen Wohnbau zur Errichtung 

von umfangreichen Gemeinschaftseinrichtungen kommt. Die in den modernen Wohnbauten, 

errichteten Gemeinschaftsanlagen sind Kinderspielplätze, Kinderspielräume, Tennisplätze, 

Saunen, Hallenbäder, Freibäder am Dach, aber auch Werk- und Bastelräume. 

Gemeinschaftseinrichtungen werden im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz213 wie die 

allgemeinen Teile des Hauses behandelt und die Kosten hierfür allen Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten in Rechnung gestellt, unabhängig davon, ob sie diese Einrichtungen auch 

benutzen.214 

Auch Anlagen, die dem Schutz der Bewohner dienen, sind unter dem Begriff 

Gemeinschaftseinrichtungen zu subsumieren, darunter sind Sicherheitseinrichtungen wie 

Brandschutzanlagen, Feuerlöscher, CO-Warnanlagen, Garagenlüftungs- und Toranlagen zu 

verstehen. Die Kosten der laufenden Wartungen können den Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten über die Betriebskosten verrechnet werden.215  

Die Kosten für die Erhaltung solcher Gemeinschaftsanlagen sind über die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge den Mietern oder Nutzungsberechtigten in Rechnung zu stellen.216  

Die in § 14a Abs. 2 Z 5 WGG217 angeführten Maßnahmen zur Erzeugung und Versorgung von 

Gemeinschaftseinrichtungen mit erneuerbarer Energie, Maßnahmen zur Senkung des 

Energiebedarfs oder Energieverbrauches, sonst dienende Ausgestaltung der Baulichkeit sind 

 
211 OGH, 14.05.2008, 5 Ob 287/07b = Definition der Gemeinschaftsanlage iSd § 24 MRG, wobl 2009/2. 
212 Würth, Begriff der Gemeinschaftsanlage und Verteilung der Kosten hierfür, wobl 2011/2 (8). 
213 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
214 Garai, Die Gemeinschaftsanlage, wobl 2009, 6, Zak 2009/112. 
215 Würth, Begriff der Gemeinschaftsanlage und Verteilung der Kosten hierfür, wobl 2011/2 (8). 
216 Reßler in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, Wohnrecht 3. Auflage zu § 24 MRG Rz 24a. 
217 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 



36 
 

explizit vom Gesetz erfasst. Die Kosten für die Errichtung solcher Anlagen müssen aber in einem 

wirtschaftlichen Verhältnis zum Erhaltungszustand des Hauses stehen. Unter dem Begriff nach 

§ 14a Abs. 2 Z 5 WGG218 sind zur Senkung des Energiebedarfs Maßnahmen wie eine 

Wärmedämmung, eine Zeitschaltuhr im Gangbereich und andere energiereduzierende 

Maßnahmen zu verstehen. Die in § 14a Abs. 2 Z 5 WGG219 angeführten Maßnahmen sind auch 

unter der Prämisse erneuerbarer Energie einzuordnen.220    

Für die in § 14a Abs. 2 Z 5 WGG221 angeführten Maßnahmen ist von der Bauvereinigung eine 

Wirtschaftlichkeitsprüfung durchzuführen. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung muss die 

erforderlichen Kosten den zu erwartenden Einsparungen gegenüberstellen.222 

Zu den in § 14a Abs. 2 Z 5 und Z 5a WGG223 angeführten Maßnahmen sind seit der WGG-

Novelle 2019224 auch Maßnahmen, die der Erzeugung erneuerbarer Energie und der Errichtung 

einer Photovoltaikanlage am Dach eines Wohngebäudes sowie Herstellung der 

Leitungsinfrastruktur von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu subsumieren.225 

 

13. Verbesserungsarbeiten 

Die gemeinnützige Bauvereinigung hat im Sinne des § 14b Abs. 1 WGG226 nützliche 

Verbesserungen auch dann durchzuführen, wenn diese nach den rechtlichen, wirtschaftlichen 

und technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten zweckmäßig erscheinen. Mit der WGG-

Novelle 2016227 wurde klargestellt, dass nützliche Verbesserungsarbeiten, die an allgemeinen 

Teilen des Hauses durchzuführen sind, der Vorrang gegenüber Verbesserungsarbeiten an 

einzelnen Mietobjekten zu geben ist. Die gesetzliche Bestimmung des § 14b Abs. 1 WGG228 ist 

somit inhaltsgleich mit § 4 Abs. 1 MRG229.230 

 
218 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
219 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
220 Reßler in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, Wohnrecht 3. Auflage zu § 24 MRG Rz 29. 
221 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
222 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar-Update, 1. Auflage, zu § 14a WGG 

     Rz 4. 
223 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
224 BGBl l 2019/85. 
225

 AB 653, BlgNR XXVI. GP, S. 86. zu den ZZ 24, 25, 25a, 21 und 5.   
226 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
227 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
228 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
229 BGBl 1985/559. 
230 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 14b WGG Rz 1/2. 
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Die von der gemeinnützigen Bauvereinigung durchgeführten nützlichen Verbesserungen können 

über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge den Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten in Rechnung gestellt werden.231  

In § 4 Abs. 2 MRG232 sind taxative Aufzählungen enthalten, welche Arbeiten unter dem Begriff 

„nützliche Verbesserung“ zu verstehen sind. Darunter sind grundsätzlich gänzliche 

Neuherstellungen beziehungsweise Neuerrichtungen von Maßnahmen an bestehenden 

Bauwerken zu verstehen. Neuerrichtungen oder Umgestaltungen von Wasserleitungen, 

Lichtleitungen, Gas- und Beheizungsanlagen, aber auch die Neuerrichtung der Kanalisation und 

sanitären Anlage sind in den taxativen Aufzählungen enthalten.233  

Als nützliche Verbesserungsarbeiten sind jene Arbeiten zu qualifizieren, die den bestehenden 

Zustand eines Hauses verbessern. Nützliche Verbesserungen beziehen sich auf Maßnahmen, die 

für die Bewohner eines Hauses einen positiven Zustand herbeiführen, reine 

Verschönerungsmaßnahmen sind darunter nicht subsumierbar. Die Verbesserungsmaßnahmen 

von allgemeinen Teilen des Haues gehen den Verbesserungsmaßnahmen gegenüber einzelner 

Mietgegenständen vor.234   

Die Errichtung eines Personenaufzuges, aber auch Erneuerungen von Gemeinschaftsanlagen, um 

eine zeitgemäße Wohnkultur zu erreichen, ist als Verbesserung zu werten.235  

Maßnahmen zur Herstellung einer zeitgemäßen Wohnkultur sind als normale zeitgemäße 

Ausstattung einzuordnen. Maßnahmen für Luxusausstattungen können unter dem Begriff 

zeitgemäße Wohnkultur nicht subsumiert werden. Unter einer zeitgemäßen Ausstattung sind zum 

Beispiel ein Personenaufzug und eine Gegensprechanlage zu verstehen.236  

Den Begriff einer zeitgemäßen Wohnkultur erwähnt das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz in 

§ 2 Abs. 2 WGG237. Unter einer zeitgemäßen Wohnkultur sind Wohnungen zu verstehen, die von 

gemeinnützigen Bauvereinigungen errichtet wurden und zu einem normalen 

Ausstattungszustand vermietet werden. Bei einer normalen Ausstattung hat die gemeinnützige 

Bauvereinigung darauf zu achten, dass einerseits die Baukosten wirtschaftlich und leistbar sind, 

 
231 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar-Update, 1.Auflage, zu § 14a WGG 

     Rz 3. 
232 BGBl 1985/559. 
233 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 4 MRG Rz 3. 
234 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 4 MRG Rz 2. 
235 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 4 MRG Rz II. Z2. 
236 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 4 MRG Rz II. Z2. 
237 BGBl 1984/482 idF BGBl 1993/800. 
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den Mietern aber andererseits Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, die dem Stand der 

Technik entsprechen.238 

Maßnahmen, die zur Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung der Fenster, Außenwände 

und Außentüren sowie zu der Dämmung der Kellerdecken und Dachböden dienen, sind nach 

dem Stand der Technik als Verbesserungsmaßnahme zu werten. Der Austausch von Holzfenster 

auf Kunststofffenster, die einen höheren Dämmwert als Holzfenster aufweisen, sind somit schon 

als Verbesserungsmaßnahme anzusehen, da die reine Erhaltungsarbeit sich auf die Reparatur 

oder den Austausch eines gleichwertigen Fensters bezogen hätten. Wärmedämmende 

Maßnahmen, die dem Stand der Technik entsprechen, die über die reine Erhaltungsarbeit 

hinausgehen, sind unter Verbesserungsmaßnahmen einzuordnen.239  

Der Anschluss eines Hauses an die Fernwärmeversorgung ist auch als Verbesserungsarbeit zu 

qualifizieren. Verbesserungsarbeiten, die an allgemeinen Teilen des Hauses durchgeführt 

werden, müssen zweckmäßig sein. Die Zweckmäßigkeit im Sinne des § 4 Abs. 1 MRG wird mit 

dem Begriff Wirtschaftlichkeit gleichgesetzt.240  

Vor der Wohnrechtsnovelle 1999241 wurden die nützlichen Verbesserungsmaßnahmen unter 

§ 14b Abs. 2 WGG242 taxativ aufgelistet. Diese taxative Aufzählung wurde mit der 

Wohnrechtsnovelle 2016243 wieder beseitigt, da die angeführten Maßnahmen für die Sanierung 

von großen Wohnhausanlagen und die daraus durchzuführenden nützlichen 

Verbesserungsmaßnahmen viel zu eng gefasst waren.244 

Mit § 14b Abs. 2 Z 1 WGG245 ist der Begriff nützlicher Verbesserungsarbeiten erweitert worden. 

Nützliche Verbesserungsarbeiten dürfen von gemeinnützigen Bauvereinigungen dann 

durchgeführt werden, wenn keine Erhaltungsarbeiten erforderlich sind oder aber die 

Verbesserungsmaßnahmen im Zuge von Erhaltungsarbeiten durchgeführt werden können. Die 

Beurteilung, ob die durchzuführenden Maßnahmen unter dem Begriff „nützliche Verbesserung“ 

zu subsumieren sind, wird immer im Einzelfall getroffen. Werden „nützliche Verbesserungen“ 

von der gemeinnützigen Bauvereinigung tatsächlich durchgeführt, dann dürfen die dafür 

 
238 Regner in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar- Update, 1. Auflage zu § 2 WGG Rz 6. 
239 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 4 MRG Rz II. Z3. 
240 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 4 MRG Rz 3. 
241 Wohnrechtsnovelle 1999, BGBl I 1999/147. 
242 BGBl I 1999/147. 
243 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
244 ErläutRV 895, BlgNR XXV GP zu Z 15 (§ 14b WGG). 
245 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
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angefallenen Kosten über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge den Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten in Rechnung gestellt werden.246  

Nach § 14b Abs. 2 Z 2 WGG247 besteht auch die Möglichkeit eine Vereinbarung zwischen den 

Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten und der gemeinnützigen Bauvereinigung über die 

Kostentragung von Verbesserungsarbeiten zu treffen, sollten die nützlichen 

Verbesserungsarbeiten nicht aus den Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen gedeckt werden 

können. Die Neuregelung des § 14b Abs. 2 Z 2 WGG248 mit der Wohnrechtsnovelle 2016 eröffnet 

somit auch die Chance eine Vorfinanzierung von notwendigen Verbesserungsarbeiten über die 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge.249 

Die von der gemeinnützigen Bauvereinigung über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

vorfinanzierten Kosten sind mit den Einnahmen der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zu 

decken, seit der WGG-Novelle 2019250  hat sich der Zeitraum von 10 auf 20 Jahre erhöht, in dem 

die Kosten für die nützlichen Verbesserungen über die laufenden Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge verteilt werden können.251   

Führt die gemeinnützige Bauvereinigung im Zuge von Erhaltungsarbeiten auch nützliche 

Verbesserungsmaßnahmen im inneren eines Wohnobjektes oder eines Geschäftsraumes durch, 

so muss sie nach § 14b Abs. 3 WGG252 die Zustimmung des betroffenen Mieters einholen. Der 

Anschluss an die Fernwärme stellt eine solche nützliche Verbesserung dar und setzt die 

Zustimmung des Mieters oder sonstigen Nutzungsberechtigten voraus.253  

 

14. Einschränkungen im Zuge von Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen 

Im Zuge der Durchführung von Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen kommt es für die 

Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten zu Einschränkungen im Mietgegenstand. Die 

gemeinnützige Bauvereinigung kann Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten nur dann 

durchführen, wenn sie während der Dauer der Arbeiten in die Rechte ihrer Mieter und sonstigen 

 
246 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14b WGG 

      Rz 1/1. 
247 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
248 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
249

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14b WGG 

     Rz 2. 
250 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
251 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar-Update, 1. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 6. 
252 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
253 Prader, große Gesetzesausgabe WGG-Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 2008, § 14b E 9. 
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Nutzungsberechtigten eingreift. Die Eingriffe in die Rechte der Mieter haben zwar nur unter 

möglichster Schonung des Mietrechts der betroffenen Mieter zu erfolgen, dennoch werden die 

Rechte der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten unweigerlich bei der Durchführung von 

Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen beeinträchtigt.254 

Nach § 20 Abs. 1 Z 1b WGG255 kommt die Bestimmung des § 8 MRG256  auch bei Wohnungen, 

die von einer gemeinnützigen Bauvereinigung errichtet wurden, zur Anwendung. Den Mieter 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten trifft lediglich die Verpflichtung nach § 8 Abs. 1 MRG257 

ernste Schäden des Hauses sowie eine Gesundheitsgefährdung die vom Mietgegenstand ausgeht, 

dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Den Vermieter trifft wiederum die Verpflichtung, die 

vom Mieter angezeigten Schäden dann unmittelbar zu beseitigen, wenn es sich um ernste 

Schäden des Hauses sowie um eine Gesundheitsgefährdung handelt.258 

Zur Beseitigung von ernsten Schäden oder einer Gesundheitsgefährdung, im Inneren eines 

Mietgegenstandes sind Eingriffe in die Rechte der Mieter oder sonstiger Nutzungsberechtigter 

meist unumgänglich. Erhaltungsarbeiten, die im Inneren eines Mietobjektes durchgeführt 

werden, implizieren automatisch einen Eingriff in die Rechte der Mieter oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten.259 

Der Vermieter hat zwar die Verpflichtung Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten im Inneren 

eines Mietobjektes nur unter äußerster Schonung der Mieterinteressen durchzuführen, dieser 

Maßstab für die Eingriffe in die Mietrechte orientiert sich aber an der Zumutbarkeit des 

Eingriffes. Die Zumutbarkeit bemisst sich einerseits an der Beeinträchtigung des Mietrechtes und 

berücksichtigt andererseits die Interessen aller Beteiligten.260  

Die Beeinträchtigung des Mieters oder sonstigen Nutzungsberechtigten besteht schon aus der 

Verpflichtung den Vermieter oder eine vertretungsbefugte Person den Mietgegenstand aus 

wichtigem Grund betreten zu lassen. Die Besichtigung eines ernsten Schadens oder einer 

Gesundheitsgefährdung zählen zu wichtigen Gründen des Vermieters im Sinne des 

§ 8 Abs. 2 MRG261, um den Mietgegenstand betreten zu dürfen. Besichtigungen durch den 

 
254 Beer/Vospernik in Illdits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar 3. Auflage zu § 8 MRG Rz 7. 
255 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
256 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2014/100. 
257 BGBl 1983/135 idF BGBl I 2006/124. 
258 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 8 MRG Rz 4.  
259 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 8 MRG Rz 7. 
260 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 8 MRG Rz 3. 
261 BGBl 1983/135 idF BGBl I 2014/100. 
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Vermieter sind nach dem Schonungsprinzip unter vorheriger Terminvereinbarung zu einer 

zumutbaren Tageszeit mit dem Mieter zu vereinbaren.262  

Bei der Duldungspflicht des Mieters ist eine Interessensabwägung vorzunehmen, die 

schützwürdigen Interessen des Mieters sind mit den Interessen des Vermieters, den 

Mietgegenstand zu betreten und Erhaltungsarbeiten durzuführen, in Relation zu setzen.263 

Der Mieter hat die Benutzung seines Mietgegenstandes zu dulden, wenn der Eingriff in seine 

Mietrechte der Durchführung von notwendigen Erhaltungsarbeiten sowie der Durchführung von 

Verbesserungsarbeiten dient und auch verhältnismäßig ist.264 

Nach § 8 Abs. 2 MRG265 werden Eingriffe in Mietrechte nach Z 1, die zur Durchführung von 

Erhaltung- und Verbesserungsmaßnahmen an allgemeinen Teilen der Liegenschaft oder zur 

Behebung von Schäden in einem Mietobjekt und nach Z 2, Eingriffe die zur Beseitigung von 

erheblichen Gesundheitsgefährdungen oder zur Durchführung von Verbesserungen dienen, 

unterschieden. Die Durchführung von Erhaltung- und Verbesserungsmaßnahmen ist vom Mieter 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten auch dann zu dulden, wenn Maßnahmen zur Behebung 

eines ernsten Schadens oder einer Gesundheitsgefährdung an einem anderen Mietobjekt 

durchgeführt werden müssen.266 

Für die Eingriffe in die Mietrechte hat der Vermieter die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit 

seines Eingriffes darzulegen. Diese Eingriffe dürfen lediglich nach äußerster Schonung der 

Mietrechte durchgeführt werden.267  

Bei der Prüfung, ob eine Erhaltungs- und Verbesserungsarbeit zweckmäßig erscheint, ist immer 

auf den Eingriff der durchzuführenden Arbeit abzustellen, beziehungsweise ist zu prüfen, ob die 

Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten nicht auch ohne Eingriffe in die Mietrechte durchgeführt 

werden können und der Eingriff in die Mietrechte auch so gering wie möglich durchgeführt 

wird.268  

 
262 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 8 MRG Rz 6. 
263 Vonkilch in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar, 3.Auflage zu § 8 MRG Rz 22. 
264 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 8 MRG Rz 8. 
265 BGBl 1983/135 idF BGBl I 2014/100. 
266 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 8 MRG Rz 4. 
267 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rorwig, Wohnrecht-MRG: Taschenkommentar, 3.Auflage zu § 8 MRG Rz 6. 
268 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rorwig, Wohnrecht-MRG: Taschenkommentar, 3.Auflage zu § 8 MRG Rz 8.  
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Erfolgt ein Eingriff des Vermieters unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Z 2 MRG269 dann 

sind die Notwendigkeit, die Zweckmäßigkeit und die Zumutbarkeit ein kumulatives Erfordernis 

für die Duldung des Eingriffes.270 

Bei der Prüfung der Zumutbarkeit ist eine umfassende Abwägung der Mieterinteressen 

vorzunehmen, dabei sind auch subjektive Komponenten wie das Alter des Mieters und die Größe 

der Wohnung bei der Beurteilung zu berücksichtigen.271 

Bei der Zumutbarkeit der beabsichtigten Maßnahmen ist entscheidend, ob es sich um die 

Beseitigung einer Gesundheitsgefährdung handelt und die Erhaltungsarbeiten daher möglichst 

rasch umgesetzt werden müssen. Sogar wirtschaftliche Interessen des Vermieters für eine bessere 

Benutzbarkeit von anderen Mietobjekten sollen in der Zumutbarkeitsprüfung Rechnung getragen 

werden.272  

In § 8 Abs. 3 HS 2 MRG273 ist eine Eingriffshaftung enthalten, die unabhängig von 

rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffen des Vermieters dem Mieter zusteht. Wesentliche 

Eingriffe des Vermieters in die Mietrechte ziehen einen Ersatz nach sich. Der Mieter oder 

sonstige Nutzungsberechtigte kann auch dann vom Vermieter einen Ersatzanspruch verlangen, 

wenn der Vermieter durch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag zur Durchführung von Arbeiten 

verpflichtet wird.274  

Der Vermieter ist verpflichtet, Aufwendungen dem Mieter zu ersetzen, wenn dieser wesentlich 

in seinen Mietrechten beeinträchtigt ist. Der Anspruch des Mieters setzt aber voraus, dass die 

Beeinträchtigung des Mietrechtes bereits erfolgt ist. Der Ersatzanspruch bezieht sich auf ideelle 

Schäden des Mieters, die im Zuge der durchgeführten Arbeiten verursacht geworden sind.275  

Der Ersatzanspruch des Mieters ist eine reine Ausgleichszahlung für erlittenes Ungemach. 

Ersatzfähig sind alle jene Kosten, die aufgrund der durchgeführten Arbeiten entstanden sind, wie 

zum Beispiel die Unterkunft in einer Ersatzwohnung276. Das Entfernen von Fahrnissen und die 

Wiedermontage dieser zählt ebenso zu den ersatzfähigen Aufwendungen wie auch das vom 

Mieter selbst durchgeführte Abdecken der Fahrnisse, welches unter den ersatzfähigen 

 
269 BGBl 1983/135 idF BGBl I 2006/124. 
270 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rorwig, Wohnrecht-MRG: Taschenkommentar, 3.Auflage zu § 8 MRG Rz 9. 
271 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rorwig, Wohnrecht-MRG: Taschenkommentar, 3.Auflage zu § 8 MRG Rz 10. 
272 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rorwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3.Auflage zu § 8 MRG Rz 10. 
273 BGBl 1983/135 idF BGBl 1993/800.  
274 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, 3.Auflage zu § 8 MRG Rz 13. 
275 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, 3.Auflage zu § 8 MRG Rz 14. 
276

 OGH, 16.03.2016, 3 Ob 85/15v = Kolmasch, Ausdehnung der Erhaltungspflicht des Vermieters auf 

     Gesundheitsgefährdungen erfasst auch Altverträge, Zak 2016/260 S 137. 
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Aufwendungen zu subsumieren ist. Reinigungsarbeiten277, die vom Mieter selbst durchgeführt 

werden, fallen ebenso in die ersatzfähigen Aufwendungen, wie die Montagekosten für 

Außenjalousien.278 

Ersatzansprüche im Sinne des § 8 Abs. 3 MRG279 sind in einem zeitlichen Zusammenhang nach 

§ 22 Abs. 1 Z 3 WGG280 über das Außerstreitverfahren geltend zu machen. Ansprüche nach 

§ 8 Abs. 3 MRG281 verjähren grundsätzlich nach § 1489 ABGB282 nach 3 Jahren. Im Falle von 

Ersatzansprüchen eines Mieters einer Eigentumswohnung kommt es auf den 

Mietvertragsabschluss an, ob der Mietvertrag vor Wohnungseigentumsbegründung 

abgeschlossen wurde oder ob der Mietvertrag nur mit dem Wohnungseigentümer selbst 

begründet wurde. Im Falle von Ersatzansprüchen eines Altmieters, das heißt der Mietvertrag 

wurde vor Wohnungseigentumsbegründung abgeschlossen, kann der Mieter seine Ansprüche im 

Sinne des § 4 Abs. 3 WEG283 sowohl gegen den Wohnungseigentümer wie auch gegen die 

Eigentümergemeinschaft geltend machen.284 

Im Falle eines Dachbodenausbaues hat der Oberste Gerichtshof285 klargestellt, dass sich der 

Mieter der betroffenen Wohnung direkt an jenen Wohnungseigentümer wenden kann, dem der 

Eingriff zuzurechnen ist, die Ersatzpflicht ergibt sich unmittelbar aus der Zurechnung der 

beeinträchtigenden Arbeiten.286 

Die Eingriffshaftung nach § 8 Abs. 3 MRG287 kommt dann zur Anwendung, wenn es sich um 

Schäden beziehungsweise um Folgen der durchgeführten Arbeiten handelt, die der Mieter oder 

sonstige Nutzungsberechtigte nach § 8 Abs. 2 MRG288 zu dulden hatte. Der Anspruch auf 

Mietzinsminderung im Sinne des § 1096 Abs. 1 ABGB289 bleibt durch Geltendmachung der 

Eingriffshaftung nach § 8 Abs. 3 MRG290 unberührt.291  

 
277 OGH, 14.03.1995, 5 Ob 16/95 = OGH, 20.11.2020, 5 Ob 251/02a. 
278 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, 3.Auflage zu § 8 MRG Rz 15. 
279 BGBl 1981/520 idF BGBl 1993/800. 
280 BGBl 1979/139 idF BGBl 1991/68. 
281 BGBl 1981/520 idF BGBl 1993/800. 
282 JGS 1811/946 idF BGBl 1974/496. 
283 BGBl I 2002/70. 
284 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, 3.Auflage zu § 8 MRG Rz 16. 
285 OGH, 16.05.2013, 5 Ob 84/13h = OGH, 05.02.2008, 5 Ob 3/08i. 
286 OGH, 24.11.2009, 5 Ob 169/09b 
287 BGBl 1993/800. 
288 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2014/100. 
289 JGS 1811/946 idF RGBl 1916/69. 
290 BGBl 1981/520 idF BGBl 1993/800. 
291Kolmasch, Eingriffshaftung des Vermieters für Verdienstentgang aufgrund von Erhaltungsarbeiten- 

    Verjährung, Zak 2017/195 (114). 
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Ersatzansprüche eines Mieters, die aufgrund von Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen 

entstanden sind, können über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge allen Mietern oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten in Rechnung gestellt werden. Ersatzansprüche sind auch in 

einem EVB-Erhöhungsverfahren nach § 14 Abs. 2 WGG292 zu berücksichtigen. Schäden, die im 

Zuge der Duldung der Arbeiten entstanden sind und die nach 

§ 8 Abs. 3 MRG293 gegen den Vermieter geltend gemacht werden können, werden ebenso über 

die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge allen Mietern oder Nutzungsberechtigten in 

Rechnung gestellt.294 

Insbesondere sind die Kosten für Vor- und Nacharbeiten zu den eigentlichen Erhaltungs- und 

Verbesserungsarbeiten, wie etwa die Demontage und die Wiedermontage von Möbeln oder die 

Bereitstellung von Kisten sowie die Zwischenlagerung dieser während der Durchführung der 

Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten ebenfalls in den Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen 

zu berücksichtigen und abzurechnen. 295 

Kosten, die im Zuge von einzelnen Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten nach § 14a WGG296 

sowie Entschädigungsansprüchen im Sinne des § 8 Abs. 3 MRG297 die an Mietobjekten entstehen 

sind, können in der Regel über die nicht verbrauchten laufenden Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge beglichen werden.298  

Entschädigungsansprüche, die im Zuge von größeren Sanierungsarbeiten oder bei einem EVB- 

Erhöhungsverfahren entstehen, sind meist erst nach Durchführung der Erhaltungs- und 

Verbesserungsarbeiten verifizierbar. Diese Kosten können dann in einem EVB-

Erhöhungsverfahren erst in der Endabrechnung berücksichtigt werden.299  

 

 

 

 

 
292 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
293 BGBl 1981/520 idF BGBl  1993/800. 
294 Prader, große Gesetzausgabe WGG, Band 70 zu § 14 WGG E 84. 
295 Erhaltungspflicht des Vermieters umfasst die notwendigen Vor- und Nacharbeiten, wobl 2011/155 (425). 
296 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
297 BGBl 1981/520 idF BGBl  1993/800. 
298 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht Taschenkommentar-Update, 1. Auflage, § 14a WGG 

     Rz 6. 
299 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 8 MRG Rz 12. 
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15. Nutzungsvertragsklauseln im Sinne des KSchG 

Bei Mietverträgen beziehungsweise Nutzungsverträgen von gemeinnützigen Bauvereinigungen 

ist davon auszugehen, dass diese ihren Geschäftskreis im Sinne des § 7 WGG300 ausüben, somit 

ist die gemeinnützige Bauvereinigung als Unternehmer im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG301 

zu qualifizieren.  Das Konsumentenschutzgesetz302  ist auch auf alle vor dem 01.10.1979 

abgeschlossen Miet- und Nutzungsverträge anwendbar.303 

Die von den gemeinnützigen Bauvereinigungen verwendeten Miet- beziehungsweise 

Nutzungsverträge sind in der Regel Vertragsformblätter. Vertragsformblätter sollen so formuliert 

sein, dass sie möglichst klar sind und verständliche Klauseln enthalten, die ein typischer 

Verbraucher versteht.  Diese Vertragsformblätter unterliegen dem Transparenzgebot im Sinne 

des § 6 Abs. 3 KSchG304, demzufolge müssen Vertragsklauseln so formuliert sein, dass ein 

durchschnittlicher Verbraucher diese verstehen kann.305 

Bei der Auslegung von Klauseln ist von der kundenfeindlichsten Auslegung auszugehen. Die für 

den Verbraucher ungünstigste Auslegung muss somit als Maßstab herangezogen werden.306  

Die Grundsätze des § 914 ABGB307 und § 915 ABGB308 sind für die Auslegung auch von 

Mietverträgen maßgeblich. Nach der Auslegung der Unklarheitenregelung des  

§ 915 S 2 ABGB309, die sich auf zweiseitige entgeltliche Rechtsgeschäfte bezieht, sind unklare 

Formulierungen in Mietverträgen zum Nachteil desjenigen auszulegen, der sich dieser 

Formulierung bedient hat.310  

Zulässige Klauseln in Mietverträgen sind nach dem KSchG der Verzicht auf Ersatzansprüche311 

im Sinne des § 1097 ABGB312 und des § 1037 ABGB313. Ausnahmen bilden jedoch jene 

Arbeiten, die in die Erhaltungspflicht des Vermieters fallen. Führt der Mieter- oder sonstige 

Nutzungsberechtigte Erhaltungsarbeiten durch, die eigentlich in die Sphäre des Vermieters fallen 

 
300 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
301 BGBl 1979/140 idF BGBl I 1999/185. 
302 BGBl 1979/140 idF BGBl I 2018/58. 
303 Kathrein/Schoditsch in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB Kurzkommentar, 6 Auflage zu § 1 KSchG Rz 5. 
304 BGBl 1979/140 idF BGBl I 1997/6. 
305 Apathy in Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskommentar, 4.Auflage zu § 6 Abs. 3 KSchG Rz 88.  
306 RIS-Justiz RS0016590. 
307 JGS 1811/946 idF RGBl 1916/69. 
308 JGS 1811/946. 
309 JGS 1811/946. 
310 Kolmasch in Schwimann/Neumayr, ABGB Taschenkommentar 5. Auflage zu § 915 ABGB Rz 3. 
311 OGH, 27.06.2017, 5 Ob 183/16x zu Klausel 16. 
312 JGS 1811/946 idF RGBl 1916/69. 
313 JGS 1811/946. 
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würden, so kann der Mieter- oder sonstige Nutzungsberechtigte, selbst wenn ein Verzicht auf 

Ersatzansprüche im Miet- oder Nutzungsvertrag vereinbart wurde, diese Kosten vom Vermieter 

einfordern. Ersatzansprüche, können den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten über die 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge in Rechnung gestellt werden. Ersatzansprüchen nach 

§ 1097 ABGB314 bleiben den Mietern- oder sonstigen Nutzungsberechtigten dann offen, wenn 

diese Ansprüche nicht schon durch § 8 Abs. 3 MRG315 abgedeckt sind. Ersatzansprüche, die vom 

Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten im Sinne des § 1097 ABGB316 geltend gemacht 

werden können, beziehen sich auf Aufwendungen, die der Mieter anstelle des Vermieters getätigt 

hat sowie um Aufwendungen für nützliche Verbesserungen. Bei den Aufwendungen des Mieters 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten ist zu unterscheiden, ob es sich um Aufwendungen für den 

bedungenen Gebrauch im Sinne des § 1036 ABGB317 oder um nützliche Verbesserungen im 

Sinne des § 1037 ABGB318 handelt.319  

Die Voraussetzung um Ersatzansprüche nach § 1097 ABGB320 einfordern zu können, ist die 

Aufforderung an den Vermieter zur Behebung dieses Mangels. Bleibt die Aufforderung an den 

Vermieter fruchtlos, die Mängel im vermieteten Bestandsobjekt zu beseitigen, so bleibt dem 

Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten die Möglichkeit offen, die Mängel selbst zu 

beseitigen.321  

Der Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte kann Ersatzansprüche bei Beendigung des 

Nutzungsobjektes geltend machen. Diese Ansprüche müssen aber längstens 6 Monate nach 

Rückstellung des Nutzungsobjektes gerichtlich geltend gemacht werden.322 

  

 
314 JGS 1811/946. 
315 BGBl 1981/520 idF BGBl 1993/800. 
316 JGS 1811/946 idF RGBl 1916/69. 
317 JGS 1811/946. 
318 JGS 1811/946. 
319 Iro/Rassi in Koziol/Bydlinski/Bollenberg, ABGB Kurzkommentar, 6. Auflage, zu § 1097 ABGB Rz 3. 
320 JGS 1811/946 idF RGBl 1916/69. 
321 Pesek in Schwimann/Neumayr, ABGB Taschenkommentar, 5. Auflage, zu § 1097 ABGB Rz 12. 
322 Iro/Rassi in Koziol/Bydlinski/Bollenberg, ABGB Kurzkommentar, 6. Auflage, zu § 1097 ABGB Rz 8. 
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16. EVB-Beträge  

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge sind jene Beträge, die eine gemeinnützige 

Bauvereinigung für die Erhaltung des Hauses und zur Verbesserung von ihren Mietern oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten einheben kann. Der Gesetzgeber hat für gemeinnützige 

Bauvereinigungen mit der Einführung des § 14d Abs. 1 WGG323 die Möglichkeit geschaffen, 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten 

einzuheben. Die Bauvereinigung ist sogar verpflichtet Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

den Mietern oder Nutzungsberechtigten als Entgelt im Sinne des § 14 Abs. 1 Z 5 WGG324 

vorzuschreiben.325  

Mit der Einführung nach § 14 Abs. 1 Z 5 WGG326 wurden die ursprünglich als Rückstellung 

eingehobenen Beträge der Grundstufe der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zugeordnet.327  

Die formelle Voraussetzung für die Vorschreibung von Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen 

war bis zur Wohnrechtsnovelle 1999328 ein schriftliches Begehren. Die Vorschreibung musste 

von der gemeinnützigen Bauvereinigung auch mit Unterschrift unterfertigt werden. Dieses 

Schreiben musste den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten spätestens ein Monat vor 

der Einhebung dieser Beträge zugegangen sein.329  

Mit der Wohnrechtsnovelle 1999330 wurde die Frist das Anhebungsbegehren den Mietern- oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten auf zwei Monate vor Einhebung zuzustellen ausgedehnt.331 

Das Schriftlichkeitserfordernis wurde allerdings durch die WGG-Novelle 2016332 vereinfacht, da 

das Anhebungsbegehren nicht mehr von der Bauvereinigung unterschrieben werden musste. Die 

Vorschreibungen gehen den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten in der Regel 

automatisationsunterstützt zu. Gemeinnützige Bauvereinigungen verwalten meist eine große 

 
323 3. Wohnrechtsänderungsgesetz — 3. WÄG, BGBl 1993/800. 
324 BGBl 1993/800. 
325 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar, Wohnrecht 3. Auflage zu § 14d WGG Rz 1. 
326 BGBl 1993/800. 
327

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 1. 
328 Wohnrechtsnovelle 1999-WRN 1999, BGBl I 1999/147. 
329

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 12. 
330 Wohnrechtsnovelle 1999-WRN 1999, BGBl I 1999/147. 
331

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 12. 
332 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
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Anzahl von Wohnungen, dadurch war es nicht möglich, alle Vorschreibungen eigenhändig zu 

unterfertigen.333 

 

17. Höhe der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

Die Höhe des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages darf unabhängig vom Erhaltungs- und 

Ausstattungszustandes des Miet- oder Nutzungsobjektes eingehoben werden. Die Erhaltungs- 

und Verbesserungsbeiträge sind auch nicht als Differenz auf einen fiktiven Mietzins zu sehen.334  

Die gemeinnützige Bauvereinigung kann bis zu gewissen Höchstsätzen den Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeitrag eigenverantwortlich einheben. Ursprünglich haben sich die Beträge des 

§ 14d Abs. 2 WGG335 am Satz der Kategorie B des § 16 Abs. 2 MRG336 orientiert. Seitdem 

3. WÄG337 bis zur WGG-Novelle 2016338 haben sich die Beträge am Satz des 

§ 15a Abs. 1 Z 3 MRG339 am Kategorie C orientiert und auch valorisiert.340  

Bei der Umstellung von Schilling- auf Eurobeträge sind mit dem 2. Euro-JuBeG341 und dem 

2. Euro-Umstellungsgesetz-Bund342 die Erhaltung- und Verbesserungsbeiträge pro Quadratmeter 

pro Monat auf einen Betrag ab 01.01.2002 in der Höhe von € 1,0755 festgelegt worden.343 

Die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge wurden mit dem 3.WÄG344 in 3 Stufen gegliedert, 

die sich am Alter des Hauses beziehungsweise am Erstbezugsdatum der Liegenschaft orientiert 

haben. Für Liegenschaften, deren Erstbezugsdatum mindestens 20 Jahre zurückliegt, wurde der 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag mit dem Kategorie-C-Satz des MRGs und der damit 

vorgesehenen Valorisierung bemessen. Für Liegenschaften, die weniger als 20 Jahre, aber älter 

als 10 Jahre waren, konnte zwei Drittel des Kategorie-C-Satzes verlangt werden. Für die 

 
333

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14b WGG 

     Rz 2. 
334

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 6. 
335 BGBl I 1979/39 idF BGBl 1993/800. 
336 BGBl  1981/520 idF BGBl 1993/800. 
337 BGBl 1993/800. 
338 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157 
339 BGBl 520/1981 idF BGBl I 2006/124. 
340

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 1. 
341 2. Euro-JuBeG, BGBl I 2001/98. 
342 2. Euro-Umstellungsgesetz-Bund, BGBl I 2001/136. 
343

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 6. 
344 3. WÄG- BGBl 1993/800. 
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Liegenschaften, die nicht älter als 10 Jahre alt waren, konnte die sogenannte Grundstufe 

verrechnet werden, die ein Viertel des Kategorie C-Satzes beträgt.345 

Für die Errichtung einer Fernheizung durften zwei Drittel des Kategorie C-Satzes eingehoben 

werden. Für die Nachverdichtung war es für die gemeinnützige Bauvereinigung jedoch möglich, 

den vollen Kategorie C-Satz zu verlangen.346 

Mit der WGG-Novelle 2016347 wurden die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge neu geregelt. 

In § 14d Abs. 2 WGG348 wurde der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag pro Quadratmeter pro 

Monat mit € 0,50 für die ersten fünf Jahre ab Erstbezugsdatum festgelegt, danach werden die 

Beträge ab dem 6. Jahr nach Erstbezug jährlich angehoben bis zu einem Alter von 30 Jahren. 

Liegenschaften deren Erstbezugsdatum länger als 30 Jahre zurückliegt, wurden bei der 

Neureglung des § 14d Abs. 2 WGG349 mit einem Betrag in der Höhe von € 2,00 pro Quadratmeter 

pro Monat bemessen.350 

Die jährlichen Steigerungen der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge, die aufgrund des Alters 

der Liegenschaft angehoben werden, steigen jährlich um 12% zu den aus dem Vorjahr 

eingehobenen Beträge pro Quadratmeter pro Monat.351  

Die mit der WGG-Novelle 2016352 eingeführten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge werden 

jedes zweite Jahr mit dem Verbraucherindex 2010 der Statistik Austria353 valorisiert.354 

Die Valorisierung der Erhaltung- und Verbesserungsbeiträge wird jeweils mit 1. April des 

betreffenden Jahres bekanntgegeben. Erstmals wurde die Regelung des mit der 

WGG-Novelle 2016355 eingeführten Systems mit 1. April 2018 angewendet.356 

 
345 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 6. 
346 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 6. 
347 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
348 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
349 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
350

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG  

     Rz 7/1. 
351

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 7/1. 
352 WGG-Novelle 2016, BGBl I 157/2015. 
353 Verbraucherpreisindex 
354 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 7/1. 
355 BGBl I 2015/157. 
356 Rosifka, Neuregelung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sowie Änderung beim Wiedervermietungs- 

     entgelt, wobl 2016, 262 (265). 

https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/verbraucherpreisindex_vpi_hvpi/index.html
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Die Bauvereinigungen hatten die Möglichkeit, auf Liegenschaften, in denen der Saldo der 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge einen negativen Betrag aufweist, die Übergangsregelung 

des § 39 Abs. 33 WGG357 in Anspruch zu nehmen. Die Übergangsregelung des  

§ 39 Abs. 33 WGG358 sah vor, dass Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge, die in der 

Jahresabrechnung 2015 einen Negativsaldo aufgewiesen haben, mit der 3. EVB-Stufe 

bis 31.12.2018 weiter zu verrechnen waren, beziehungsweise erst mit 01.01.2019 auf die 

Neureglung des § 14d Abs. 2 WGG359 umgestellt werden mussten.360 

Die Neuregelung sollte durch kontinuierliche Anhebung der Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge eine Glättung der EVB-Sprünge verhindern und eine Anhebung der 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge um 165% ab Beginn des elften Jahres ab Erstbezug 

verhindern. Eine Glättung der EVB-Sprünge war unumgänglich, da eine Anhebung um 165% für 

die Mieter- oder sonstigen Nutzungsberechtigten weder sachlich gerechtfertigt noch zumutbar 

war.361 

Der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag muss somit bis zum 30. Jahr ab Erstbezug der 

Liegenschaft auf einen Maximalbetrag von € 2,00 pro m² pro Monat angehoben werden. Die 

kontinuierliche Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge ist einerseits aufgrund des 

Alters der Liegenschaft notwendig, da der Erhaltungsaufwand mit dem Alter des Hauses 

proportional zunimmt, andererseits werden die Umwelt-, Energie- und Sicherheitsvorschriften 

immer umfangreicher und kostenintensiver. Gemeinnützige Bauvereinigungen müssen, die für 

Mehrparteienhäuser vorgeschriebenen gesetzlichen und sicherheitstechnischen Bestimmungen 

einhalten, um den Bewohnern ein nach dem Stand der Technik entsprechendes Objekt zur 

Verfügung zu stellen.362  

Die mit der WGG-Novelle 2016363 eingeführte jährliche Anhebung der 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge unterscheidet nicht mehr über die unterschiedliche 

Verwendung der eingehobenen Beiträge. Der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag wurde bis 

 
357 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
358 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
359 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
360 Regner in Illetitz/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar, Wohnrecht 3. Auflage zu § 39 WGG, Rz 27. 
361 ErlRV 895 BlgNR XXV. GP, ZZ17 und 25. 
362 ErlRV 895 BlgNR XXV. GP, ZZ17 und 25. 
363 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
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zur WGG-Novelle2016364 in „EVB I“ und „EVB II“ eingeteilt, der EVB I war die 

Grundstufe und die darüberhinausgehenden Beträge wurden als „EVB II“ bezeichnet.365  

Vor der WGG-Novelle 2016366 musste, wenn der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag über die 

Grundstufe hinausgehen sollte, den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten genau bekannt 

gegeben werden in welcher Art und Umfang die geplanten Erhaltungsmaßnahmen stattfinden 

werden. Weiters sollte eine Kostenschätzung über die geplanten Erhaltungs- und 

Verbesserungsarbeiten den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten bekannt gegeben 

werden. Im Gesetz waren keine Sanktionen vorgesehen, wenn die geforderten Voraussetzungen 

von den gemeinnützigen Bauvereinigungen nicht erfüllt wurden.367 

Aus dem Wortlaut des § 14d Abs. 1 WGG368 geht nunmehr klar hervor, dass die gemeinnützige 

Bauvereinigung den Mietern- oder sonstigen Nutzungsberechtigten einen Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeitrag vorschreiben darf, der im Interesse einer rechtzeitigen und 

vorausschauenden Sicherheit der Finanzierung der notwendig werdenden Erhaltungs- und 

nützlichen Verbesserungskosten erforderlich ist.369 

Die Bauvereinigung braucht mit dem Entfall der Regelung des „EVB I“ und „EVB II“ die 

Erhöhung auf den „EVB II“ nicht mehr begründen, das heißt die Informationspflicht bzw. die 

spezielle Begründungspflicht entfällt vollkommen. Bei einer Erhöhung der Entgelte im Sinne des 

§ 14 Abs. 1 2. Satz WGG370 muss eine Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge nur 

mehr mit erkennbar notwendig werdenden Erhaltungsarbeiten sowie Maßnahmen von geplanten 

Verbesserungsarbeiten argumentiert werden.371  

Die Valorisierung wird, wie in § 14 Abs. 3 WGG372 vorgesehen, vom Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft durch eine Verordnung bekanntgegeben. Der 

 
364 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
365 Rosifka, Neuregelung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sowie Änderung beim 

     Wiedervermietungsentgelt, wobl 2016, 262. 
366 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
367

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 4. 
368 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
369 Rosifka, Neuregelung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sowie Änderung beim 

     Wiedervermietungsentgelt, wobl 2016, 262 (263).  
370 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
371 Rosifka, Neuregelung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sowie Änderung beim 

     Wiedervermietungsentgelt, wobl 2016, 262 (265). 
372 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
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Revisionsverband veröffentlicht diese Werte und Daten nach § 19 a ERVO373 dann auf seiner 

Homepage unter dem Titel „wohnwirtschaftliche Werte“374.375  

Der Zeitraum für die Einhebung und die Verwendung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

wurde mit der WGG-Novelle 2016376 auf 20 Jahre ausgedehnt.377  

 

18. Einnahmen aus dem „EVB“-Topf 

Mit der WGG-Novelle 2016378 wurden die Einnahmen aus den Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträgen neu geregelt. Dem EVB-Topf werden nicht nur die unverbrauchten 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten 

zugeführt, sondern auch Einnahmen aus § 13 Abs. 6 WGG sowie aus 

§ 14 Abs. 7, Abs. 8 und Abs. 9 WGG.379 

Die Einnahmen in den sogenannten „EVB-Topf“ erfolgen ab dem Erstbezug der jeweiligen 

Wohnhausanlagen im Sinne des § 14d WGG380. Die gemeinnützige Bauvereinigung ist 

verpflichtet, vorausschauend zur Finanzierung von laufenden sowie für notwendige 

Erhaltungsarbeiten und nützliche Verbesserungsarbeiten rechtzeitig zur Finanzierung dieser 

Kosten Sicherheitsleistungen einzuheben.381  

Die Höhe der EVB-Einnahmen bleibt nach der WGG-Novelle 2016382 in den ersten fünf Jahren 

konstant, ab dem 6. Jahr werden die EVB-Beträge jeweils um 12% angehoben, bis die maximale 

Höhe der Beiträge nach dem 30. Jahr ab Erstbezug erreicht werden. Ist der höchst zulässige 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag nach 30 Jahren erreicht, wird dieser Beitrag abgesehen 

von Erhöhungen durch Wertsicherung des Jahresdurchschnittes des Verbraucherindex 2010, auf 

ewig vorgeschrieben. Diese Beträge, die unter dem Titel Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag 

eingehoben werden, sind auch zwingend dem EVB-Topf zuzuführen.383 

 
373 BGBl  1994/924 idF BGBl II  2017/180. 
374 Dokumentation wohnwirtschaftlicher Werte (Stand: 1.4.2021) 
375Rosifka, Neuregelung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sowie Änderung beim 

    Wiedervermietungsentgelt, wobl 2016, 262 (265). 
376 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
377Rosifka, Neuregelung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sowie Änderung beim 

    Wiedervermietungsentgelt, wobl 2016, 262 (264). 
378 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
379Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016, 

    270 (270). 
380 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
381 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 14d Rz 6. 
382 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
383 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14 WGG Rz 13. 

https://cms.gbv.at/repos/files/GBV/PDF/WohnwirtschaftlicheWerte/BUBL_WoWePUBL%202021-04-01.pdf?exp=36852&fps=74ece3d829bd6ae3e64a5318b80599a2c3ee57a8
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Der EVB-Topf wird nicht ausschließlich aus den Einnahmen der Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge gespeist, sondern auch durch Einnahmen, die aus der Vermietung von 

sonstigen Räumlichkeiten und anderen Teilen der Liegenschaft lukriert werden.384  

Nach § 14 Abs. 8 WGG385 ist die Verwendung der Einnahmen aus der Vermietung von sonstigen 

Räumlichkeiten und anderen Teilen der Liegenschaft eindeutig geregelt. Die 

Verwendungsregelung des § 14 Abs. 8 WGG386 bezieht sich auf Einnahmen, die im Sinne des 

§ 13 Abs. 5 WGG387 aus der Überlassung von Geschäftsräumen, sonstigen Räumlichkeiten und 

anderen Teilen der Liegenschaft lukriert werden.  Nach Abzug der Verwaltungskosten sind 25% 

der Einnahmen aus der Vermietung von sonstigen Räumlichkeiten und anderen Teilen der 

Liegenschaft zur Deckung der Betriebskosten heranzuziehen und diese den Mietern oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten in der Betriebskostenabrechnung gutzuschreiben. Die 

Einnahmen dienen weiters zur Deckung der Herstellungskosten, die darüberhinausgehenden 

Erträge sind den nicht verbrachten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen zuzuführen.388  

Nach den Bestimmungen des § 14 Abs. 7a WGG389 sind die Entgelte nach vollständiger Tilgung 

aller Darlehen und Eigenmittel auf die sogenannte Auslaufannuität abzusenken. Die vollständige 

Tilgung der Fremd- wie auch der Förderungsdarlehen war bis zur Wohnrechtsnovelle 2019390 

Voraussetzung für die Absenkung auf die Auslaufannuität.391  

Mit der Wohnrechtsnovelle 2019392 wurde auch die Tilgung der Eigenmittel einer 

gemeinnützigen Bauvereinigung als Voraussetzung für die Absenkung auf die Auslaufannuität 

verankert.393  

Die von der Bauvereinigung eingesetzten Eigenmittel müssen abgeschrieben werden können. 

Unter den von der gemeinnützigen Bauvereinigung eingesetzten Eigenmittel sind jene 

Eigenmittel zu verstehen, die von der gemeinnützigen Bauvereinigung zur nachhaltigen 

Sicherung einer Wohnungsversorgung vorfinanziert wurden. Durch den Eigenmitteleinsatz der 

 
384 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016, 

     270 (270). 
385 BGBl 1993/800 idF BGBl I 2015/157. 
386 BGBl 1993/800 idF BGBl I 2015/157. 
387 BGBl 1993/800 idF BGBl I 2015/157. 
388 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14 WGG Rz 13. 
389 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
390 WGG-Novelle 2019, BGBl I 2019/85. 
391 ErläutME WGG 2019, 140/ME XXVI. GP zu den ZZ 20,21 und 34 (§ 14 Abs. 7 Z 2a, § 14 Abs. 7a und 

     § 19 Abs.1) 
392 WGG-Novelle 2019, BGBl I 2019/85. 
393 ErläutME WGG 2019, 140/ME XXVI. GP zu den ZZ 20,21 und 34 (§ 14 Abs. 7 Z 2a, § 14 Abs. 7a und  

     § 19 Abs. 1) 
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gemeinnützigen Bauvereinigungen für Sanierungsmaßnahmen sollen EVB- Erhöhungsverfahren 

vermieden werden. Die eingesetzten Eigenmittel der Bauvereinigung sollen dann über die 

eingehobenen Entgelte refinanziert werden.394  

Die gemeinnützige Bauvereinigung kann Eigenkapital im Sinne des § 1 Abs. 3 WGG395 mit den 

Grundsätzen einer ordentlichen Wirtschaftsführung zur Sicherung einer nachhaltigen 

Wohnversorgung verwenden und Eigenmittel zur Sanierung einer Wohnhausanlage einsetzen. 

Der Einsatz von Eigenmitteln soll der gemeinnützigen Bauvereinigung die Möglichkeit 

verschaffen, im Sinne einer sozialen Wohnpolitik Wohnhausanlagen zu sanieren und diese am 

Stand der Technik zu erhalten. Mit dem Eigenmitteleinsatz können Wohnhausanlagen auf einem 

aktuellen und modernen Stand gehalten werden, der lediglich über die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten nicht zu finanzieren 

wäre. Die gemeinnützige Bauvereinigung kann so ein EVB-Erhöhungsverfahren verhindern und 

den Mietern leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen.396 

Diese von der gemeinnützigen Bauvereinigung eingesetzten Eigenmittel müssen abgeschrieben 

werden und erst nach Rückzahlung der eingesetzten Eigenmittel können die Entgelte auf die 

Auslaufannuität nach § 14 Abs. 7a WGG397 abgesenkt werden.398  

Jener Betrag, der unter dem Titel „Auslaufannuität“ zur Verrechnung gelangt, wird den Mietern 

oder sonstigen Nutzungsberechtigten pro Quadratmeter pro Monat nach Nutzfläche in Rechnung 

gestellt. Die Auslaufannuität war bei Inkrafttreten der WGG-Novelle 2019399  mit einem Betrag 

in der Höhe von € 1,80 pro Quadratmeter pro Monat bemessen. Die Auslaufannuität in der Höhe 

von € 1,80 konnte erstmals schon vor Inkrafttreten der WGG-Novelle 2019400 vorgeschrieben 

werden. Mit 01.04.2018 konnte der Betrag in der Höhe von € 1,80 als Auslaufannuität 

vorgeschrieben werden. Die Höhe der Auslaufannuität wird alle zwei Jahre angepasst, indem der 

Jahresdurchschnittswert des Verbraucherindex 2010 des jeweiligen Vorjahres gegenüber dem 

 
394 Rudnigger in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar- Update, 1.Auflage zu § 14 WGG Rz 15.   
395 WGG-Novelle 2016, BGBl I 157/2015. 
396 ErläutME WGG 2019, 140/ME XXVI. GP zu den ZZ 20, 21 und 34 (§ 14 Abs. 7 Z 2a, § 14 Abs. 7a und 

      § 19 Abs. 1) 
397 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
398 ErläutME WGG 2019, 140/ME XXVI. GP zu den ZZ 20, 21 und 34 (§ 14 Abs. 7 Z 2a, § 14 Abs. 7a und 

     § 19 Abs. 1) 
399 WGG-Novelle 2019, BGBl I 2019/85. 
400 WGG-Novelle 2019, BGBl I 2019/85. 
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Durchschnittswert des Jahres 2015 für die Anhebung herangezogen wird. Mit 01.04.2020 wurde 

dieser Betrag auf € 1,87401 angehoben.402 

Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort kann Richtlinien für die 

Veröffentlichung der wertgesicherten Beträge im Sinne des § 14d Abs. 3 WGG403 erlassen. Die 

Höhe der wertgesicherten Beträge werden durch den Revisionsverband404 veröffentlicht.405  

Nach erstmaliger Vorschreibung der „Auslaufannuität“, die unter dem Begriff Mehrerträge zu 

subsumieren ist, sind diese Mehrerträge nach § 14 Abs. 7 Z 3 WGG406 zur Gänze für fünf Jahre 

den nicht verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen zuzuschreiben. Erst nach Ablauf 

von fünf Jahren kann die „Auslaufannuität“ den Rücklagen der gemeinnützigen Bauvereinigung 

zugeführt werden.407  

Die Einnahmen der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge bei einem Wiedervermietungsentgelt 

im Sinne des § 13 Abs. 6 WGG408 haben sich durch die WGG-Novelle 2016409 verändert. Vor 

der WGG-Novelle 2016410 war das Wiedervermietungsentgelt mit einem Höchstbetrag begrenzt, 

in dem der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag bereits enthalten war. Die eingehobenen 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge wurden dann auch mit dem Höchstbetrag dem EVB-Topf 

zugeführt.411 

Mit Inkrafttreten der WGG-Novelle 2016412 wurde der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag 

zusätzlich zum Entgelt vorgeschrieben, der sich der Höhe nach am Erstbezug der Liegenschaft 

orientiert hat.413   

 
401 Dokumentation wohnwirtschaftlicher Werte 
402Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 13 WGG 

     Rz 19/1. 
403 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
404 Dokumentation wohnwirtschaftlicher Werte 
405Rosifka, Neuregelung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sowie Änderung beim  

    Wiedervermietungsentgelt, wobl 2016, 262 (265). 
406 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
407 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14 WGG Rz 25. 
408 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
409 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
410 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
411 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14 WGG Rz 13. 
412 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
413Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 13 WGG 

     Rz 19/1. 

https://cms.gbv.at/repos/files/GBV/PDF/WohnwirtschaftlicheWerte/BUBL_WoWePUBL%202021-04-01.pdf?exp=36852&fps=74ece3d829bd6ae3e64a5318b80599a2c3ee57a8
https://cms.gbv.at/repos/files/GBV/PDF/WohnwirtschaftlicheWerte/BUBL_WoWePUBL%202021-04-01.pdf?exp=36852&fps=74ece3d829bd6ae3e64a5318b80599a2c3ee57a8
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19. Verwendung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

Die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge, die über die Grundstufe hinausgegangen sind, waren 

bis zur WGG-Novelle 2016414, in einem Zeitraum von 10 Jahren für das gegenständliche Objekt 

zu verwenden. Die gemeinnützige Bauvereinigung musste die für die gegenständliche Anlage 

eingehobenen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge nach § 14 d Abs. 7 WGG415  auch für 

Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen verbrauchen, da die eingehobenen Beiträge 

ansonsten nach § 14 d Abs. 8 WGG416 an die Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten 

zurückzuerstatten gewesen wären.417  

Die Rückzahlungsverpflichtung hat sich nicht nur auf die eingehobenen Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge bezogen, sondern auch auf eine angemessene Verzinsung der 

eingehobenen Beiträge. Die Rückzahlungsverpflichtung trifft denjenigen, der zum Zeitpunkt des 

Ablaufes der Verwendungsfrist Vermieter ist.418  

Mit der WGG-Novelle 2016419 wurde der Zeitraum für die Verwendung der Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge auf 20 Jahre verlängert. Die gemeinnützige Bauvereinigung hat nunmehr 

20 Jahre Zeit, die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge der Mieter oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten anzusparen, um eine Sanierung größeren Umfanges durchführen zu 

können. Die Rückzahlungsverpflichtung des Vermieters bezieht sich auf alle nicht 

widmungsgemäß verwenden Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge, die nicht innerhalb von 

20 Jahren nach Einhebung der Beträge in Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten der 

gegenständlichen Wohnhausanlage, für die diese Beträge eingehoben wurden, verbraucht 

werden. Die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge sind dann nach 20 Jahren samt einer 

angemessenen Verzinsung im Sinne des § 1000 ABGB420 an die Mieter zurückzuerstatten.421 

Demjenigen, der nach Ablauf von 20 Jahren Mieter oder sonstiger Nutzungsberechtigter ist, steht 

die Rückzahlung der nicht verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeträge zu. Der 

Anspruch auf Rückzahlung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge steht demjenigen zu, der 

 
414 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
415 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2006/124. 
416 Wohnrechtsnovelle 2006, BGBl I 2006/124. 
417Rosifka, Neuregelung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sowie Änderung beim  

    Wiedervermietungsentgelt, wobl 2016, 262 (266). 
418 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 14d WGG Rz 15. 
419 Wohnrechtsnovelle 2006, BGBl I 2006/124. 
420 JGS 1811/946 idF BGBl I 2010/28. 
421 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG  

     Rz 14. 
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zum Ablauf des 20. Jahres Mieter oder Nutzungsberechtigter ist, selbst wenn er diese Beträge 

nicht bezahlt hat.422 

 

20. Nachverdichtung nach § 13 Abs. 7 WGG 

Unter dem Begriff „Nachverdichtung“ sind jene Bautätigkeiten zu verstehen, die auf einer bereits 

bestehenden Wohnhausanlage auf derselben Liegenschaft neu errichtet wurden, die dem 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz unterliegt und auch bereits endabgerechnet worden sind. 

Unter der Nachverdichtung sind vorwiegend Dachbodenausbauten, Aufstockungen, aber auch 

Verbauungen von freien Flächen zu verstehen.423 

Nachverdichtungen beinhalten jegliche Baumaßnahmen, die die Herstellung neuer 

liegenschaftsbezogener Miet- und Nutzungsgegenstände möglich machen. Die Nachverdichtung 

hat zur Folge, dass es zu einem geringeren Flächenverbrauch kommt. Die Grundkosten für die 

neu errichtet Objekte sinken, somit kann leistbarer Wohnraum mit einem hohen Standard 

geschaffen werden.424 

Bei der Errichtung von Dachausbauten, die auf einem Altbestand errichtet werden, bildet die neu 

errichte Baulichkeit eine eigene wirtschaftliche Einheit und ist auch gesondert abzurechnen. Im 

Zuge der Nachverdichtung besteht für die gemeinnützigen Bauvereinigungen die Möglichkeit, 

bestehende Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge für den Dachausbau zu verwenden, wenn in 

der bestehenden Wohnhausanlage gleichzeitig Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten 

notwendig werden.425  

Als Grundkosten für die Nachverdichtung der neu errichteten Dachbodenobjekte werden 

Entschädigungen an die Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten der bereits bestehenden 

Objekte miteinberechnet, die den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten des Altobjektes 

zugutekommen. Die Abgeltung erfolgt für die Duldung der Baumaßnahmen und den Verzicht 

auf Rechte der allgemeinen Teile des Hauses. Die Entschädigungen werden, nach Abzug der 

Ansprüche der einzelnen Mieter, den Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen zugeführt.426 

 
422Rosifka, Neuregelung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sowie Änderung beim  

    Wiedervermietungsentgelt, wobl 2016, 262 (266). 
423 Rudnigger in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 13 WGG Rz 15. 
424 ErläutRV 895, BlgNR XXV. GP zur Z 22 (§ 23 Abs. 4 e WGG). 
425Prader, Dachbodennachverdichtung in Bauten gemeinnütziger Bauvereinigungen, Zak 2018, 368 (370). 
426Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 13 WGG Rz 21. 
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Baukosten für die neu errichteten Dachobjekte sind die tatsächlich angefallenen Baukosten 

abzüglich der Kosten der Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen des Basisobjektes. Die 

Kosten für die Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen des Basisobjektes werden den 

Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten des Basisobjektes direkt über die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge in Rechnung gestellt. Die Kosten der Erhaltungs- und 

Verbesserungsmaßnahmen können den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten deshalb 

aus den Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen entnommen werden, da sich die Mieter diese 

Kosten in Zukunft ersparen.427 

Mit der WGG-Novelle 2016428 wurden den gemeinnützigen Bauvereinigungen nach 

§ 23 Abs. 4e WGG429 die Verpflichtung auferlegt, im Zuge von umfassenden Sanierungsarbeiten 

einerseits die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit sowie die technische Durchführungsmöglichkeit 

einer Nachverdichtung im Sinne des § 13 Abs. 7 WGG430 zu prüfen.431   

 

21. Überprüfung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

Die von der gemeinnützigen Bauvereinigung eingehobenen Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge sind lediglich im Sinne des § 22 Abs. 1 Z 11 WGG432 auf ihre Richtigkeit 

zu prüfen.433 

Die Höhe der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag ist nach § 14d Abs. 2 WGG434 gesetzlich 

gedeckelt. Die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge steigen ab dem sechsten Jahr jährlich um 

12% vom Ausgangsbetrag ausgehend an. Der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag ist pro 

Monat pro Quadratmeter zu berechnen.435  

Die Valorisierung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge erfolgt alle 2 Jahre. Die erstmalige 

Erhöhung wurde mit 1. April 2018 durchgeführt, die Beträge werden mit dem  

 
427

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 13 WGG 

     Rz 21. 
428 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
429 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
430 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2006/124. 
431Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu 

    § 23 Abs. 4e WGG Rz 11 
432 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
433

 Kolmasch, Vorschreibung eines Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrags nach dem WGG nur beschränkt  

     prüfbar, Zak 2018, 156 (156). 
434 Wohnrechtsnovelle 2006, BGBl I 2006/124. 
435 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar, Wohnrecht, 3. Auflage zu § 14d WGG Rz 5. 
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Verbraucherindex 2010 des jeweiligen Vorjahres gegenüber dem Durchschnittswert des Jahres 

2015 angehoben.436  

Vor Inkrafttreten der Wohnrechtsnovelle 1999 konnten die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten überprüft werden. 

Die Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten hatten die Möglichkeit binnen vier Monaten ab 

Legung der Abrechnung Einwendungen gegen die Verwendung der Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge zu erheben.437 

Mit der Wohnrechtsnovelle 1999438 wurde die Regelung in § 19 Abs. 1 letzter Satz WGG439 auf 

Bewirtschaftungskosten eingeschränkt. Unter dem Begriff Bewirtschaftungskosten sind nach 

§ 19 Abs. 1 WGG440 Betriebskosten, öffentliche Abgaben und Kosten der Gemeinschaftsanlage 

zu verstehen. Die Geltendmachung von Einwendungen war nur mehr innerhalb der 

Präklusionsfrist von 6 Monaten gegen die Bewirtschaftungskosten möglich. Gegen den 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag konnten mit 1.1.2000 keine Einwendungen mehr erhoben 

werden.441 

Die Einwendungen bezüglich der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge beziehen sich lediglich 

auf die Legung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge innerhalb der Präklusionsfrist von 6 

Monaten. Die Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten haben nunmehr das Recht, Einsicht 

in die Belege der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zu nehmen. Eine inhaltliche 

Bestreitung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge besteht nicht mehr.442 

Auch die WGG-Novelle 2016 hat bezüglich der Einspruchsrechte gegenüber den Erhaltungs- 

und Verbesserungsbeiträgen keine Änderungen gebracht.443  

  

 
436 Beer/Vospernik in Illedits/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar, Wohnrecht, 3. Auflage zu § 14d WGG Rz 5. 
437 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016, 

     270 (271). 
438 Wohnrechtsnovelle 1990, BGBl I 1999/147. 
439 BGBl 1979/139 idF BGBl I 1999/147. 
440 BGBl 1979/139 idF BGBl I 1999/147. 
441 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016,  

     270 (271). 
442 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht Band I, 22. Auflage zu § 19 WGG Rz 4. 
443 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016, 

     270 (271). 
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22. Sanierungsvereinbarung nach § 14 Abs. 2b WGG 

Mit der Einführung des § 14 Abs. 2b WGG444 mit der WGG-Novelle 2016445 ist die Möglichkeit 

geschaffen worden, eine Vereinbarung über die gesetzlich zulässigen Beträge hinaus mit den 

Mietern oder Nutzungsberechtigten zu schließen. In § 14 Abs. 2b WGG446  wurden die 

Tatbestände taxativ aufgezählt, für die eine Vereinbarung geschlossen werden kann.447  

Die in § 14 Abs. 2b WGG448 angeführten Tatbestände sind abschließend geregelt, darunter sind 

Gemeinschaftseinrichtungen zur Erzeugung und Versorgung mit erneuerbarer Energie in Z1, 

Gemeinschaftseinrichtungen für Ladepunkte mit Elektrofahrzeugen in Z2, 

thermisch-/energetische Sanierungsmaßnahmen in Z3 und behinderten-, kinder- oder 

altengerechte Maßnahmen in Z 4 zu verstehen. Mit der WGG-Novelle 2019449 wurden die 

Maßnahmen in § 14 Abs. 2b WGG450 an allgemeinen Teilen der Liegenschaft um die Tatbestände 

der Erzeugung und Versorgung von Gemeinschaftseinrichtungen mit erneuerbarer Energie und 

die Herstellung von Ladepunkten und deren Infrastruktur für Elektrofahrzeuge erweitert.451 

Die Vereinbarung mit einer qualifizierten Mehrheit der Mieter oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten kann nur unter der Voraussetzung geschlossen werden, dass mindestens 

drei Viertel der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten einer solchen Vereinbarung 

zustimmen. Die Dreiviertelmehrheit setzt sich aus dem zum Zeitpunkt des Abschlusses der 

Vereinbarung vermieteten Miet- oder Nutzungsobjekten zusammen.452  

Die sogenannte Sanierungsvereinbarung kann auch nur mit den Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten abgeschlossen werden, wenn es sich um Maßnahmen für die Sanierung 

von allgemeinen Teilen der Liegenschaft handelt. Die Maßnahmen für die Sanierung von 

allgemeinen Teilen der Liegenschaft muss weiters mit öffentlichen Mitteln gefördert werden.453  

Die Sanierungsvereinbarung muss die Kosten der Arbeiten sowie, die Höhe und das Ausmaß der 

Förderung klar umfassen. Diese Punkte müssen explizit in der Vereinbarung definiert sein. Die 

 
444 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
445 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
446 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
447 AB 653 BGlgNR XXVI. GP 86. zu den ZZ 24, 25, 25a, 21 und 5. 
448 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
449 WGG Novelle 2019, BGBl I 2019/85. 
450 WGG Novelle 2019, BGBl I 2019/85. 
451 AB 653 BGlgNR XXVI. GP 86. zu den ZZ 24, 25, 25a, 21 und 5. 
452 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016, 

     270 (272). 
453 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016,  

     270 (272). 
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vorhandenen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge müssen mit ihrem Saldo in der 

Vereinbarung ausgewiesen sein. Die zu erwartende Erhöhung muss summenmäßig konkret 

bestimmt sein. Es muss weiters klar definiert werden, in welchem Zeitraum die Mieter oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten mit einer erhöhten EVB-Zahlung belastet werden. Der Beginn 

der Erhöhung sowie das Ende der erhöhten EVB-Beiträge muss konkret bestimmt sein. Der 

Zeitpunkt, ab wann die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge wieder auf das gesetzlich 

zulässige Ausmaß abgesenkt werden, muss für die Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten 

transparent sein.454  

Den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten können in der Sanierungsvereinbarung 

lediglich die angemessenen Kosten angelastet werden. Für die Prüfung der Angemessenheit ist 

die Einholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich. Auch für den Fall, dass für die 

Sanierungen Förderungen von öffentlichen Stellen lukriert werden, kann die zuständige Stelle 

die Angemessenheit der Kosten prüfen.455 

Die gemeinnützige Bauvereinigung ist schon allein aufgrund des Gebotes der Wirtschaftlichkeit, 

Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit nach § 23 Abs. 1 WGG456 verpflichtet, mit äußerster Sorgfalt 

vorzugehen und den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten ohnehin nur die 

angemessenen Kosten der Sanierungsmaßnahmen in Rechnung zu stellen.457  

Im Sinne des § 23 Abs. 1 WGG458 ist eine gemeinnützige Bauvereinigung zur maximalen 

Effizienz verpflichtet, diese Verpflichtung findet sich auch in den verfassungsrechtlichen 

Prinzipien für die staatliche Wirtschaft. Die Optimierung von Ausgaben ist im Grundsatz der 

Sparsamkeit enthalten, mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit soll auch den 

wirtschaftlichen Zielen Rechnung getragen werden. Maßnahmen, die für die Erreichung von 

Zielen erforderlich sind, sind im Prinzip der Zweckmäßigkeit enthalten und entsprechen 

verfassungsrechtlichen Grundsätzen. Die Verpflichtung zur Einhaltung diese Prinzipien findet 

sich in mehreren Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes.459 

Bei der Überwälzung der Kosten für die in § 14 Abs. 2b WGG460 angeführten Maßnahmen über 

die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge hat die gemeinnützige Bauvereinigung auch den 

 
454 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016, 

     270 (272). 
455 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016,  

     270 (272). 
456 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
457 Sommer, Die WGG-Novelle 2019- ein Schritt zur Ökologisierung des Wohnrechts?, wobl 2019, 456 (458). 
458 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
459 Regner in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 23 WGG Rz 2. 
460 BGBl I 2019/85. 
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allgemeinen Erhaltungszustand der Baulichkeit in einem wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis 

zu berücksichtigen.461  

 

23. Überprüfung der Sanierungsvereinbarung  

Wurde im Sinne des § 14 Abs. 2b WGG462 mit mindestens drei Viertel der Mieter oder 

Nutzungsberechtigten eine freiwillige Sanierungsvereinbarung geschlossen, so kann diese auf 

Antrag eines Mieters oder Nutzungsberechtigten nach § 14 Abs. 2c WGG463 bei Gericht 

beziehungsweise bei der Gemeinde im Sinne des § 39 MRG464 überprüft werden. Für die 

Überprüfung der Sanierungsvereinbarung im Sinne des § 14 Abs. 2c WGG465 ist explizit keine 

Frist vorgesehen, somit ist davon auszugehen, dass eine Überprüfung innerhalb der 3-jährigen 

Verjährungsfrist des § 18 Abs. 4 WGG466 erfolgen muss.467  

Die eingehobenen Beträge dürfen lediglich zur Deckung der in § 14 Abs. 2b WGG468  taxativ 

aufgezählten Maßnahmen verwendet werden. In der Vereinbarung sind die zu erwartenden 

Kosten der Arbeiten sowie die Höhe der Förderung und die Dauer der Erhöhung anzugeben. 

Allerdings stehen die Kosten der Sanierungsmaßnahmen im Sinne des § 14 Abs. 2b WGG469  erst 

nach Abschluss der durchgeführten Arbeiten endgültig fest, somit kann erst dann eine 

verbindliche Feststellung getroffen werden, wie lange die erhöhten Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge den Mietern- oder sonstigen Nutzungsberechtigten in Rechnung gestellt 

werden.470 

Der Zeitraum, für den die Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge von einer 

gemeinnützigen Bauvereinigung verlangt werden können, beträgt seit der 

Wohnrechtsnovelle 2016471 maximal 20 Jahre.472 

 

 
461 Sommer, Die WGG-Novelle 2019- ein Schritt zur Ökologisierung des Wohnrechts? wobl 2019, 456 (458). 
462 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
463 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
464 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2003/113. 
465 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
466 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
467 Rudnigger in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 14 WGG Rz 14. 
468 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
469 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
470 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 14/2. 
471 BGBl I 2015/157. 
472 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 16. 
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Wenn die gemeinnützige Bauvereinigung im Zuge einer Sanierung sowohl die in 

§ 14 Abs. 2b WGG473 taxativ aufgezählten Maßnahmen als auch Sanierungsmaßnahmen im 

Sinne des § 14a WGG474 durchführt, sind diese Sanierungsmaßnahmen nach 

§ 14 Abs. 2b WGG475 gesondert auszuweisen. Für Maßnahmen nach § 14a WGG476, die von den 

vorhandenen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen gedeckt werden können, ist keine 

Sanierungsvereinbarung nötig. Für Maßnahmen, die im Sinne des § 14 Abs. 2b WGG477 sind 

eine Dreiviertelmehrheit der Mieter oder Nutzungsberechtigten erforderlich.478   

 

24. EVB-Erhöhungsverfahren  

Die gemeinnützige Bauvereinigung ist im Sinne des § 23 WGG479 den Prinzipien der 

Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit verpflichtet und hat daher mit äußerster 

Sorgfalt die eingehobenen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zu verwalten und zu 

verwenden.480  

Allerdings wurde in § 14 Abs. 2 WGG481 die Möglichkeit für gemeinnützige Bauvereinigungen 

geschaffen Erhaltungs- und Verbesserungebeiträge unter bestimmten Voraussetzungen über das 

gesetzlich zulässige Ausmaß vorzuschreiben. Hebt die gemeinnützige Bauvereinigung bereits 

die maximal zulässigen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge im Sinne des 

§ 14d Abs. 2 WGG482 von den Mietern- oder sonstigen Nutzungsberechtigten ein und reichen 

diese Beträge trotz ordentlicher Wirtschaftsführung zur Deckung der Erhaltungs- und 

Verbesserungemaßnahmen nicht aus, dann besteht die Möglichkeit bezüglich der Höhe der 

einzuhebenden Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge ein EVB-Erhöhungsverfahren nach 

§ 22 Abs. 1 Z 8 WGG483 bei Gericht bzw. bei der Gemeinde einzuleiten.484 

In einem EVB-Erhöhungsverfahren wird zunächst überprüft, ob die nicht verbrauchten 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge für die geplanten Erhaltungsarbeiten im Sinne des 

 
473 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
474 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
475 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
476 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
477 BGBl I 2015/157 idF BGBl I 2019/85. 
478 Rudnigger in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 14 WGG Rz 14.  
479 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
480 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 13. 
481 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
482 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
483 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
484 Rudnigger in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 14 WGG Rz 11. 



64 
 

§ 14a WGG485 nicht doch ausreichen. Alle Ein- und Ausgaben der letzten 20 Jahre, die über die 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge abgerechnet wurden, müssen hierfür berücksichtigt 

werden.486  

Einnahmen aus Mehrerträgen wie die Vermietung von Dach- und Fassadenflächen zu 

Werbezwecken oder die Vermietung von sonstigen Räumlichkeiten und anderer Teile der 

Liegenschaft im Sinne des § 14 Abs. 8 WGG487 sind als Einnahmen in den Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträgen auszuweisen. Weiters sind auch Mehrerträge im Sinne des 

§ 14 Abs. 9 Z 1 WGG488, die sonst keiner gesonderten Verwendung unterliegen, für fünf Jahre 

den nicht verbrachten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen zuzuführen.489 

Der Durchrechnungszeitraum für die Deckung der Fehlbeträge ist mit der WGG-Novelle 2016490 

auf 20 Jahre ausgedehnt worden, vor der WGG-Novelle war lediglich ein 

Durchrechnungszeitraum von 10 Jahren möglich. Aufgrund des langen 

Durchrechnungszeitraumes von 20 Jahren führen in manchen Fällen passive Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge nicht mehr zu einem Erhöhungsverfahren im Sinne des 

§ 14 Abs. 2 WGG491. Ein EVB-Passivum, dass durch die eingehobenen Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge der nächsten 20 Jahre gedeckt werden kann, führt zu einer Abweisung im 

EVB- Erhöhungsverfahren.492 

Das EVB-Erhöhungsverfahren im Sinne des § 14 Abs. 2 WGG493 ist im Wesentlichen dem 

Verfahren nach §§ 18 ff MRG494 nachgebildet. Sowohl im Verfahren nach § 18 MRG495 wie 

auch im Verfahren nach § 14 Abs. 2 WGG496 können Erhöhungen „zur Deckung des 

Fehlbetrages“ geltend gemacht werden. Der Terminus „zur Deckung des Fehlbetrages“ 

beinhaltet auch die Einhebung eines Pauschalbetrages für die laufend anfallenden 

Erhaltungsarbeiten im Zeitraum der Erhöhung.497  

 
485 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
486 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 14. 
487 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
488 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
489 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 14. 
490 BGBl I 2015/157. 
491 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
492 Rudnigger in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 14 WGG Rz 13. 
493 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
494 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2001/98. 
495 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2001/98. 
496 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
497 AB 653 BGlgNR XXVI. GP zu den ZZ 20 und 26 (§ 14abs. 2 und § 14d Abs 1).   



65 
 

Mit der WGG-Novelle 2019498 wurde ausdrücklich der Einhebung eines Pauschalbetrages für 

laufend wiederkehrende Erhaltungsarbeiten nach § 14 Abs. 2 2.Satz WGG499 Rechnung getragen. 

Dieser Pauschalbetrag wird im Sinne des § 273 ZPO500 nach freier Überzeugung für den Zeitraum 

festgesetzt, in dem die Erhöhung den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten in Rechnung 

gestellt wird.501  

Wie hoch der einzuhebende Pauschalbetrag konkret ist, wird immer im Einzelfall zu beurteilen 

sein, da es sich um laufend wiederkehrende Erhaltungsarbeiten handelt, die erst in Zukunft 

anfallen. Erhaltungsarbeiten, die kalkulierbar sind und betragsmäßig abschätzbar waren, sind 

schon in EVB-Erhöhungsverfahren zu berücksichtigen.502  

Die gemeinnützige Bauvereinigung muss im EVB-Erhöhungsverfahren nachweisen, dass sie mit 

den Einnahmen der nächsten 20 Jahre, die geplanten Sanierungen nicht decken kann. Dieses 

mangelnde Deckungserfordernis kann einerseits aufgrund eines EVB-Passivums entstehen oder 

auch dann, wenn es sich um Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen größeren Umfanges 

handelt. Die Beweis- und Behauptungspflicht liegt bei der gemeinnützigen Bauvereinigung und 

ist schon im Antrag an das Gericht bzw. an die Gemeinde darzulegen.503 

Die Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten haben als Antragsgegner im 

EVB-Erhöhungsverfahren die Möglichkeit, Einwendungen gegen die Erhöhung zu erheben. Die 

von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten erhobenen Einwendungen können sich 

sowohl gegen die geplanten Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen wie auch gegen die 

EVB-Abrechnungen der letzten 20 Jahre richten. Die Einwendungen der Mieter- oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten müssen jedoch konkrete Argumente gegen die geplanten Maßnahmen und 

gegen die EVB-Abrechnung enthalten. 504 

Die gemeinnützige Bauvereinigung ist verpflichtet, die EVB-Abrechnung samt dazugehöriger 

Belege den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten vorzulegen. Die EVB-Abrechnungen 

der letzten 20 Jahre können von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten im Verfahren 

überprüft werden und begründete Einwendungen gegen die Abrechnungen beziehungsweise 

auch gegen einzelne Belege erhoben werden. Die zu beanstandenden Positionen in der EVB-

 
498 BGBl I 2019/85. 
499 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
500 RGBl 1895/113 idF BGBl I 2002/76. 
501 AB 653 BGlgNR XXVI. GP zu den ZZ 20 und 26 (§ 14 Abs. 2 und § 14d Abs. 1 WGG).   
502 AB 653 BGlgNR XXVI. GP zu den ZZ 20 und 26 (§ 14 Abs. 2 und § 14d Abs. 1 WGG).   
503 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016,  

     270 (272). 
504 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016,  

     270 (272). 
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Abrechnung sind von den Mietern oder Nutzungsberechtigten vollständig anzugeben und die 

daraus resultierende Bestreitung ist dem Gericht bzw. der Behörde mitzuteilen.505  

Die meisten EVB-Erhöhungsverfahren im Sinne des § 14 Abs. 2 WGG 506 resultieren aufgrund 

eines EVB-Passivums. Die gemeinnützige Bauvereinigung muss im Falle eines EVB-Passivums 

dieses im Antrag ausweisen und die widmungsgemäße Verwendung der Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge nachzuweisen, damit ein EVB-Passivum über ein Verfahren nach 

§ 14 Abs. 2 WGG507 berücksichtigt werden kann. Die gemeinnützige Bauvereinigung als 

Antragstellerin trifft die Behauptungs- und Beweislast.508  

Die Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten haben aber auch die Verpflichtung, im 

Verfahren konkrete Einwendungen gegen die EVB-Erhöhung vorzubringen. Pauschale 

Bestreitungen gegen die EVB-Erhöhung gehen im Verfahren ins Leere.509 

  

 
505

 Arthold, Die Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages (EVB) nach § 14 WGG, wobl 2016, 

     270 (272). 
506 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
507 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
508

 OGH, 14.07.2015, 5 Ob 232/14z = Zur Frage, ob im Anhebungsverfahren gemäß § 14 Abs. 2 WGG ein 

     Passivum zu berücksichtigen ist, wobl 2016/71 (199). 
509

 OGH, 14.07.2015, 5 Ob 232/14z = Zur Frage, ob im Anhebungsverfahren gemäß § 14 Abs. 2 WGG ein 

     Passivum zu berücksichtigen ist, wobl 2016, 71/199. 
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25. Verfahren in Außerstreitsachen  

Über Antrag der gemeinnützigen Bauvereinigung im EVB-Erhöhungsverfahren entscheidet nach 

§ 22 Abs. 1 Z 8 WGG510 das Gericht bzw. die Gemeinde im Sinne des § 39 MRG511. Die 

allgemeinen Verfahrensvorschriften des § 22 WGG512 sind identisch mit den 

Verfahrensvorschriften des § 37 MRG513. In § 22 WGG514 sind die Tatbestände, die im 

wohnrechtlichen Außerstreitverfahren geltend gemacht werden können, taxativ aufgezählt.515  

Das wohnrechtliche Außerstreitverfahren ist in den §§ 1 bis 80 AußStrG516 normiert. Die 

materiellrechtlichen Bestimmungen sind aber in den § 37 MRG517 und § 22 WGG518 enthalten.519 

In § 104a JN520 ist die sachliche und in § 22 Abs. 1 WGG521 die örtliche Zuständigkeit in 

Angelegenheiten, die das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz betreffen, begründet.  Zuständig ist 

das Bezirksgericht, in dessen Sprengel sich die Baulichkeit befindet. In § 22 Abs. 4 WGG522 ist 

die Abwendbarkeit der Bestimmungen nach § 37 MRG523 ausdrücklich festgelegt. Nach 

§ 39 MRG524 sind in Gemeinden, in denen Schlichtungsstellen eingerichtet sind, diese den 

Gerichten vorgeschaltet.525 

 

 

 

 

 

 

 
510 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2003/113. 
511 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2003/113. 
512 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
513 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2018/58. 
514 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
515 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 22 WGG 

     Rz 1. 
516 BGBl I 2003/111 idF BGBl I 2019/38. 
517 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2018/58. 
518 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
519 Kulhanek in Illedits/ Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar 3. Auflage zu § 37 MRG Rz 1.  
520 RGBl.  111/1895 idF BGBl.  280/1978. 
521 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
522 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
523 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2018/58. 
524 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2003/113. 
525 Kulhanek in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar 3. Auflage zu § 22 WGG Rz 3. 
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26. Verfahren vor der Gemeinde § 39 MRG 

In Gemeinden, in denen nach § 39 MRG526 eine Schlichtungsstelle eingerichtet wurde, sind 

Anträge auch zwingend bei der Schlichtungsstelle einzubringen. Die Schlichtungsstelle ist eine 

Verwaltungsbehörde und hat die Verfahrensvorschriften des allgemeinen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes AVG527 anzuwenden.528 

Die Schlichtungsstellen wurden eingerichtet, um die Gerichte zu entlasten und den Parteien die 

Möglichkeit zu geben, eine gütliche Streitbeilegung ohne Kostenersatz herbeizuführen. 

Schlichtungsstellen bestehen in folgenden Städten: Wien, Graz, Leoben, Mürzzuschlag, 

Innsbruck, Salzburg; St. Pölten, Stockerau, Neunkirchen, Linz und Klagenfurt.529  

Ein Antrag ist zwingend bei einer dem Gericht vorgeschalteten Schlichtungsstellen anhängig zu 

machen, denn die Einbringung direkt bei einem zuständigen Bezirksgericht nach § 56 AußStrG530 

würde eine Unzulässigkeit des Rechtsweges und somit die Zurückweisung des Antrages 

bewirken.531 

Jene Anträge, die in den Agenden des § 37 MRG532 und § 22 WGG533 enthalten sind, können bei 

der Schlichtungsstelle eingebracht werden.  Die Entscheidungen der Schlichtungsstelle als 

Verwaltungsbehörde ergehen mittels Bescheid.534  

Der einleitende Sachantrag im Sinne des § 14 Abs. 2 WGG535 für die Erhöhung der Erhaltungs- 

und Verbesserungsbeiträge wird von der gemeinnützigen Bauvereinigung als Antragsteller nach 

§ 22 Abs. 1 Z 8 WGG536 bei der Schlichtungsstelle oder bei Gericht eingebracht. Die 

Antragsgegner sind in diesem Verfahren alle Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten jener 

Anlage, in der die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge erhöht werden sollen. Im Verfahren 

nach § 22 Abs. 1 Z 8 WGG537 sind alle Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten 

Antragsgegner und somit eine Streitgenossenschaft.538 

 
526 BGBl  1981/520 idF BGBl I 2003/113. 
527 BGBl  1991/51 idF BGBl I 2018/58. 
528 Klicka in Hausmann/Vonkilch; Wohnrecht-MRG: Kommentar 3.Auflage zu § 39 MRG Rz 15. 
529 Klicka in Hausmann/Vonkilch; Wohnrecht-MRG: Kommentar 3.Auflage zu § 39 MRG Rz 1. 
530 BGBl I 2003/111. 
531 Klicka, Ausnahmen bei der Vorschaltung einer Schlichtungsstelle gem. § 39 MRG, wobl 2015/57 (148). 
532 BGBl  1981/520 idF BGB I 2018/58. 
533 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
534 Klicka in Hausmann/Vonkilch; Wohnrecht-MRG: Kommentar 3.Auflage zu § 39 MRG Rz 15. 
535 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
536 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
537 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
538 Klicka in Hausmann/Vonkilch; Wohnrecht-MRG: Kommentar 3.Auflage zu § 39 MRG Rz 12. 
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Ein Verfahren auf Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge ist ein 

Mehrparteienverfahren. In einem Mehrparteienverfahren sind alle anspruchsberechtigten 

Personen von Amts wegen beizuziehen.539  

Um den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten die Möglichkeit zu geben, sich am 

Verfahren zu beteiligen und auch ihr rechtliches Gehör zu wahren, sieht das wohnrechtliche 

Außerstreitverfahren die Zustellung durch Hausanschlag vor.540  

Im Verfahren nach § 14 Abs. 2 WGG541 ist ein Hausanschlag durch einen Gerichtsboten oder 

Gemeindebediensteten vorzunehmen, damit alle Mieter- oder sonstigen Nutzungsberechtigten 

von einem anhängigen Verfahren Kenntnis erlangen und die Möglichkeit haben, sich am 

Verfahren zu beteiligen. Der Hausaushang ist an einer deutlich sichtbaren Stelle anzubringen und 

muss 30 Tage dort ausgehangen werden. Im Verfahren nach § 14 Abs. 2 WGG542 gilt der 

verfahrenseinleitende Antrag, wenn dieser 30 Tage ausgehangen ist, allen Mietern- oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten als zugestellt.543 

Hausanschläge werden ausschließlich durch die Schlichtungsstelle bzw. durch das Gericht 

veranlasst und von einem Gemeinde- oder Gerichtsorgan an eine deutlich sichtbare Stelle in der 

Liegenschaft im Sinne des § 37 Abs. 3 Z 4 MRG544 angebracht. Der Verwalter ist nicht befugt 

Hausanschläge in anhängigen Verfahren vorzunehmen.545  

Die Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten haben die Verpflichtung, sich bezüglich des 

Verfahrens selbst zu informieren, wenn es einen Aushang im verfahrensgegenständlichen Objekt 

gegeben hat. Durch den Hausanschlag wird die Kenntnismöglichkeit aller Mieter- oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten fingiert.546 

In einem Verfahren, in dem eine Partei durch einen Parteienvertreter vertreten ist, sind diesem 

trotz Hausanschlag Schriftstücke individuell zuzustellen.547  

Der verfahrenseinleitende Antrag nach § 22 Abs. 1 Z 8 WGG548 hat ein Sachvorbringen zu 

enthalten. Im konkreten Fall muss der Antrag die voraussichtliche Erhöhung der Erhaltungs- und 

 
539 Kulhanek in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar 3. Auflage zu § 37 MRG Rz 25. 
540 Kulhanek in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar 3. Auflage zu § 37 MRG Rz 29. 
541 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
542 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
543 Kulhanek in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar 3. Auflage zu § 37 MRG Rz 30 
544 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2018/58. 
545 Klicka in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar,3. Auflage, zu § 37 MRG Rz 97. 
546 Kulhanek in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar 3. Auflage zu § 37 MRG Rz 30. 
547 Klicka in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar,3. Auflage, zu § 37 MRG Rz 98. 
548 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
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Verbesserungsbeiträge sowie die geplanten Arbeiten und den voraussichtlichen Zeitraum der 

Erhöhung enthalten. Die Schlichtungsstelle bzw. das Gericht hat den Antrag auf Schlüssigkeit 

zu prüfen und gegeben Falls einen Verbesserungsauftrag zu erteilen.549 

Das Verfahren auf Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge ist nach 

§14 Abs. 3 WGG550 ein zweigliedriges Verfahren. Der von der gemeinnützigen Bauvereinigung 

zuerst eingebrachte Antrag betrifft die Grundsatzentscheidung in der festgelegt wird welche 

Arbeiten geplant sind und in welchem Zeitraum diese zu finanzieren sind.551  

 

27. Grundsatzentscheidung  

In der Grundsatzentscheidung sind die geplanten Erhaltungsmaßnahmen genau aufzuschlüsseln, 

die Schlichtungsstelle bzw. das Gericht hat in der Entscheidung darzulegen, in welcher Höhe ein 

erhöhter Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag die geplanten Maßnahmen rechtfertigt und in 

welchem Zeitraum die Mieter- oder sonstigen Nutzungsberechtigten die Kosten zu tragen 

haben.552  

Die Grundsatzentscheidung der Schlichtungsstelle bzw. des Gerichtes bezieht sich auf die 

geplanten Erhaltungsmaßnahmen bis zur Endabrechnung. Bei der Berechnung des 

Verrechnungszeitraumes wird auf die Bestandsdauer der Arbeiten abgestellt, die auch einen 

kürzeren oder auch einen erheblich längeren Zeitraum als 20 Jahre umfassen können. Für die 

Berechnung der Erhöhung ist aber auch auf die wirtschaftliche Lage der Mieter oder sonstiger 

Nutzungsberechtigter Bedacht zu nehmen. Alle diese Besonderheiten sind von der 

Schlichtungsstelle bzw. vom Gericht in der Entscheidung zu berücksichtigen.553  

Bei der Berechnung der Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge hat die 

Schlichtungsstelle bzw. das Gericht darauf zu achten, dass dem Gleichbehandlungsgrundsatz 

Rechnung getragen wird und die Erhöhung im Verhältnis zu den bisher eingehobenen 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen steht.554 

 
549 Kulhanek in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar 3. Auflage zu § 37 MRG Rz 14. 
550 BGBl  1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
551 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG     

     Rz 16. 
552 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 16. 
553 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 16. 
554 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 9. 
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In der Grundsatzentscheidung nach § 14 Abs. 3 WGG555 der Schlichtungsstelle bzw. des 

Gerichtes ist im Spruch lediglich die Erhöhung und der Verteilungszeitraum bis zur 

Endabrechnung enthalten. Die Grundsatzentscheidung beinhaltet keinen Auftrag an die 

gemeinnützige Bauvereinigung, die geplanten Arbeiten auch tatsächlich durchzuführen.556 

Entscheidungen nach § 14 Abs. 3 WGG557 beziehen sich lediglich auf Erhaltungsarbeiten, nicht 

aber auf Verbesserungsarbeiten. Mit der Grundsatzentscheidung kann die gemeinnützige 

Bauvereinigung zur Finanzierung der Erhaltungsmaßnahmen um öffentliche Förderungen oder 

bei Kreditinstituten um Fremdmitteldarlehen ansuchen.558 

Die Schlichtungsstelle bzw. das Gericht legt in der Grundsatzentscheidung in Anlehnung an die 

§§ 18 ff MRG559 einen Zeitraum für eine Erhöhung fest. Die Erhöhung der Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge errechnet sich aufgrund der im Grundsatzverfahren prognostizierten 

Kostenschätzung, der durchzuführenden Erhaltungsarbeiten sowie eines festgesetzten 

Pauschalbetrages zur Deckung von laufend wiederkehrenden Erhaltungsarbeiten. In Anlehnung 

an das Verfahren nach § 18a Abs. 1 MRG560 hat auch die gemeinnützige Bauvereinigung eine 

Berechnung der Erhaltungskosten den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten vorzulegen 

sowie den Verteilungszeitraum klar darzulegen.561   

In der Grundsatzentscheidung ist kein Auftrag enthalten, dass die gemeinnützige Bauvereinigung 

die in der Entscheidung angeführten Erhaltungsarbeiten auch tatsächlich durchzuführen hat. Geht 

man vom Wortlaut des § 14 Abs. 3 WGG562  aus, so hat die Entscheidung im Sinne des 

§ 37 Abs. 1 MRG563 lediglich einen feststellenden Charakter. Verpflichtet sich die gemeinnützige 

Bauvereinigung aber im Sinne des § 14 Abs. 4 WGG564, die in der Grundsatzentscheidung 

angeführten Erhaltungsarbeiten durchzuführen, so kann die Schlichtungsstelle bzw. das Gericht 

eine vorläufige Einhebung der erhöhten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge in der 

Entscheidung aussprechen. Der Ausspruch einer vorläufigen Erhöhung in der Entscheidung setzt 

 
555 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
556 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 16. 
557 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
558 Hausmann in Hausmann/Vonkilch, Kommentar MRG, 3. Auflage zu § 18a MRG Rz 1. 
559 BGBl 1993/800 idF BGBl I 2001/98. 
560 BGBl 1981/520 idF BGBl  1985/559. 
561 Hausmann in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht -MRG: Kommentar, 3. Auflage zu § 18 a MRG Rz 3. 
562 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
563 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2018/58. 
564 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
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eine angemessene Frist für den Beginn und die Beendigung der notwendigen Erhaltungsarbeiten 

voraus.565 

In der Praxis werden von gemeinnützigen Bauvereinigungen immer Anträge nach 

§ 14 Abs. 3 und 4 WGG566 eingebracht.567 

Die Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge tritt erst mit einer rechtskräftigen 

Entscheidung der Schlichtungsstelle bzw. des Gerichtes in Kraft, das heißt erst nach Rechtskraft 

der Entscheidung darf die in der Entscheidung enthaltene Erhöhung über das gesetzlich zulässige 

Ausmaß von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten eingehoben werden. Die 

Rechtskraft tritt nach § 42 AußStrG568 dann in Kraft, wenn kein Rechtsmittel gegen den 

Beschluss mehr zulässig ist.569  

In der Grundsatzentscheidung im Sinne des § 14 Abs. 2, 3 und 4 WGG570 ist ein Zeitraum für 

eine vorläufige Erhöhung der Erhaltung- und Verbesserungsbeiträge festgelegt, sollten die 

Arbeiten nicht bis zum Ende, der in der Entscheidung enthaltenen Frist abgeschlossen werden, 

so kann die gemeinnützige Bauvereinigung in Form einer Zwischenentscheidung nach 

§ 14 Abs 3 bis 5 WGG571 eine Verlängerung der Vorschreibung der vorläufigen Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge beantragen.572 

Ergeht eine Entscheidung der Schlichtungsstelle in Form eines Bescheides, dann erwächst dieser 

nach einer Frist von vier Wochen nach § 39 Abs. 4 2. Satz MRG573 nach Zustellung der 

Entscheidung in Rechtskraft. Eine rechtskräftige Entscheidung der Schlichtungsstelle ist auch 

vollstreckbar.574 

Gegen die Entscheidung der Schlichtungsstelle ist nach § 39 Abs. 4 1. Satz MRG575 kein 

Rechtsmittel zulässig, auch die Beschwerde an den Verwaltungsgerichthof oder 

Verfassungsgerichtshof ist nicht möglich. Der Ausschluss eines Rechtsmittels gegen 

 
565 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 16. 
566 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
567 Laut Auskunft der Schlichtungsstelle Wien. 
568 BGBl. I.  111/2003. 
569 Klicka/Rechberger in Rechberger/Klicka; Außerstreitgesetz: Kommentar, 3. Auflage zu § 42 Rz 1. 
570 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
571 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
572 Klicka in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar,3. Auflage, zu § 39 MRG Rz 17. 
573 BGBl  1981/520 idF BGBl I 2003/113. 
574 Klicka in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar, 3. Auflage zu § 39 MRG Rz 21. 
575 BGBl  1981/520 idF BGBl I 2003/113. 
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Entscheidungen der Schlichtungsstelle gilt sowohl für meritorische Entscheidungen wie auch 

gegen formelle Entscheidungen in der Sache selbst.576 

Jede Partei des Verfahrens, die nicht mit der Entscheidung der Schlichtungsstelle einverstanden 

ist, kann binnen einer vierwöchigen Frist das zuständige Bezirksgericht anrufen. Die Anrufung 

des örtlich zuständigen Bezirksgerichtes, in dem sich die Liegenschaft befindet, erfolgt nach 

einem Antrag nach § 40 Abs. 1 MRG577. Mit der Abziehung des Verfahrens zum Bezirksgericht 

nach § 40 Abs. 1 MRG578 tritt die Entscheidung der Schlichtungsstelle außer Kraft.579  

Wird ein Abziehungsantrag gegen eine Entscheidung der Schlichtungsstelle im Sinne des 

§ 40 Abs. 1 MRG580 eingebracht, dann wird die Entscheidung im Zweifel zur Gänze bei Gericht 

bekämpft. Teilabziehungen sind nur dann möglich, wenn ein Teil der Entscheidung aufgrund des 

Inhaltes der Entscheidung separat bekämpft werden kann oder wenn es sich um unabhängige 

Anträge handelt. Bei einer Teilabziehung der Entscheidung entscheidet das Bezirksgericht nur 

mehr über jenen Teil, der auch anhängig gemacht wurde, die nicht angefochtenen Spruchpunkte 

der Schlichtungsstelle treten dann somit in Teilrechtskraft.581   

Das Gericht kann aber auch von jeder Partei eines Verfahrens nach § 40 Abs. 2 MRG582 

angerufen werden, wenn die Schlichtungsstelle nicht binnen drei Monaten eine Entscheidung 

trifft. Sobald von einer Partei ein Abziehungsantrag nach § 40 Abs. 2 MRG583 an die 

Schlichtungsstelle gestellt wird, kann das Verfahren beim zuständigen Bezirksgericht anhängig 

gemacht werden. Für die Anrufung des Bezirksgerichtes ist von der Schlichtungsstelle eine 

Bestätigung nach § 40 Abs. 3 MRG584 auszustellen, die dann dem Antrag auf Anrufung 

beizulegen ist.585 

Die Ausstellung einer Bestätigung nach § 40 Abs. 3 MRG586 bewirkt allerdings noch nicht die 

Einstellung des Verfahrens bei der Schlichtungsstelle. Die Schlichtungsstelle stellt das Verfahren 

 
576 Klicka in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar, 3. Auflage zu § 39 MRG Rz 20. 
577 BGBl  1981/520 idF BGBl I 1999/19. 
578 BGBl  1981/520 idF BGBl I 1999/19. 
579 Klicka in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar, 3. Auflage zu § 40 MRG Rz 8. 
580 BGBl  1981/520 idF BGBl I 1999/19. 
581 Klicka in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar, 3. Auflage zu § 40 MRG Rz 9. 
582 BGBl  1981/520 idF BGBl I 1999/19. 
583 BGBl  1981/520 idF BGBl I 1999/19. 
584 BGBl  1981/520 idF BGBl I 1999/19. 
585 Würth/Zingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht Kurzkommentar, 22 Auflage zu § 40 MRG Rz 4. 
586 BGBl  1981/520 idF BGBl I 1999/19. 
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erst dann ein, wenn die Bestätigung nach § 40 Abs. 3 MRG587 beim zuständigen Bezirksgericht 

auch tatsächlich eingegangen ist.588 

Bei der Schlichtungsstelle ist ein Kostenersatz nach § 37 Abs. 3 Z 17 MRG589 ausgeschlossen, 

dies gilt für Gutachterkosten sowie Kosten der Vertretung durch Rechtsanwälte oder auch 

Interessenvertretungen. Die Parteien haben im Schlichtungsstellenverfahren ihre Kosten selbst 

zu tragen.590   

Im gerichtlichen Verfahren kann ein Kostenersatz begehrt werden, dieser wird allerdings nach 

Billigkeit zugesprochen. Bei einer Billigkeitsentscheidung der Verfahrenskosten werden der 

Verfahrenserfolg, das Interesse am Verfahren sowie die Verursachung eines unzweckmäßigen 

Verfahrensaufwandes als Kriterien für den Kostenersatz herangezogen. Kosten des 

Schlichtungsstellenverfahrens können aber im gerichtlichen Verfahren nicht als vorprozessuale 

Kosten geltend gemacht werden.591  

In den meisten Verfahren, in denen in einer Gemeinde eine Schlichtungsstelle eingerichtet ist, 

werden die von der Schlichtungsstelle getroffenen Entscheidungen rechtskräftig. Gerade in 

Verfahren über die Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge werden die Verfahren 

von den gemeinnützigen Bauvereinigungen nach § 14 Abs. 2 bis 5 WGG592 eingeleitet, in denen 

sich die gemeinnützige Bauvereinigung auch verpflichtet, die beantragten Arbeiten innerhalb 

einer gewissen Frist umzusetzen.  

In Wien werden die meisten Verfahren von den gemeinnützigen Bauvereinigungen bei der 

Schlichtungsstelle entschieden. Nur eine sehr geringe Anzahl von Verfahren werden von 

Gerichten entschieden.  

  

 
587 BGBl  1981/520 idF BGBl I 1999/19. 
588 Klicka in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar, 3. Auflage zu § 40 MRG Rz 22. 
589 BGBl  1981/520 idF BGBl I 2018/58. 
590 Klicka in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar, 3. Auflage zu § 37 MRG Rz 79. 
591 Klicka in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar, 3. Auflage zu § 37 MRG Rz 79. 
592 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
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28. Verfahren nach § 14c WGG 

Eine Entscheidung der Schlichtungsstelle bzw. des Gerichtes, die von der gemeinnützigen 

Bauvereinigung lediglich nach § 14 Abs. 2 WGG593 beantragt wurde, hat nur eine feststellende 

Wirkung. Im Spruch sind die erforderlichen Erhaltungsarbeiten sowie der Zeitraum als auch die 

Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge enthalten, jedoch fehlt die Verpflichtung 

der gemeinnützigen Bauvereinigung zur Durchführung dieser Arbeiten.594 

In den meisten Anträgen auf Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge, die von 

gemeinnützigen Bauvereinigungen beantragt werden, ist sowohl der Antrag nach 

§ 14 Abs. 2 WGG595  wie auch der Antrag nach einer Grundsatzentscheidung nach 

§ 14 Abs. 3 WGG596 in Verbindung mit dem Antrag nach § 14 Abs. 4 WGG597 auf Durchführung 

der beantragten Arbeiten enthalten. Die Verpflichtung zur Durchführung der Erhaltungsarbeiten 

der gemeinnützigen Bauvereinigung ist somit schon von der Entscheidung umfasst. Mit einer 

rechtkräftigen Entscheidung im Sinne des § 14 Abs. 2-4 WGG598 kann daher bereits ein vorläufig 

erhöhter Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag von der gemeinnützigen Bauvereinigung 

eingehoben werden.  Ergeht aber eine Entscheidung ohne Verpflichtung auf Durchführung der 

beantragten Arbeiten und werden die notwendigen Erhaltungsarbeiten von der gemeinnützigen 

Bauvereinigung auch nicht freiwillig durchgeführt, dann steht es jedem Mieter- oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten frei, einen Antrag auf Zwangsverwaltung nach § 14c WGG599 direkt bei 

Gericht einzubringen.600 

Der Auftrag zur Durchführung der Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen des 

§ 14c WGG601 entspricht dem Tatbestand des § 6 MRG602, somit kann auch die entsprechende 

Judikatur des § 6 MRG603 für die Zwangsverwaltung gegenüber einer gemeinnützigen 

Bauvereinigung herangezogen werden.604 

 
593 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
594

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu §14 d WGG 

     Rz 16. 
595 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
596 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
597 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
598 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
599 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
600 Gerichtliche Zuständigkeit für ein Vollstreckungsverfahren nach § 6 Abs. 2 MRG bzw. für § 14c Abs. 2 WGG 

     (Verwalterbestellung) unabhängig davon, ob der Auftrag nach § 6 Abs. 1 MRG vom Gericht oder von der 

     Gemeinde stammt, wobl 2012/101 (337). 
601 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
602 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2006/124. 
603 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2006/124. 
604Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu 

    § 14c WGG Rz 1. 
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Wenn die in der Entscheidung nach § 14 Abs. 2 und 4 WGG605 enthaltenen Arbeiten von der 

gemeinnützigen Bauvereinigung in angemessener Frist weder in Auftrag gegeben werden noch 

begonnen werden oder die Frist für die Durchführung von Arbeiten bzw. die Frist für die 

Beauftragung der Arbeiten fruchtlos verstrichen ist, so ist jeder Mieter oder sonstiger 

Nutzungsberechtigte berechtigt, einen Antrag nach § 14c Abs. 4 WGG606 auf Zwangsverwaltung 

unmittelbar bei Gericht zu stellen.607 

Das Verfahren nach § 14c Abs. 2 WGG608 auf Durchführung der Arbeiten ist ein spezielles 

Exekutionsverfahren im wohnrechtlichen Außerstreitverfahren. Das Verfahren nach 

§ 14c Abs. 2 WGG609 ist ein Mehrparteienverfahren, selbst wenn nur ein Mieter- oder sonstiger 

Nutzungsberechtigter den Antrag bei Gericht einbringt, sind alle Mieter- oder sonstige 

Nutzungsberechtigten dem Verfahren beizuziehen und das Verfahren mittels Hausaushang 

kundzumachen.610   

Nach § 14c Abs. 2 WGG611 ist selbst die Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich zur 

Antragstellung bei Gericht berechtigt, wenn die gemeinnützige Bauvereinigung ihrer 

Verpflichtung auf Durchführung der beantragten Arbeiten nicht nachkommt.612  

Das Exekutionsgericht erörtert im Verfahren, aus welchen Gründen die Arbeiten nicht oder nur 

teilweise durchgeführt werden konnten. Besteht die Möglichkeit, dass die gemeinnützige 

Bauvereinigung dennoch selbst die geplanten Erhaltungsarbeiten durchführt, ist das 

Zwangsverwaltungsverfahren im Sinne des § 14c Abs. 3 WGG613 einzustellen.614  

Bei der Erörterung der Sachlage warum die geplanten und ursprünglich beantragten Arbeiten 

nicht durchführt werden, ist zu prüfen ob seit dem Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung, die 

verwaltungsbehördlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Erhaltungs- und 

 
605 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
606 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
607 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar 3. Auflage zu § 6 MRG Rz 14. 
608 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
609 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
610 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar 3. Auflage zu § 6 MRG Rz 4. 
611 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
612 Würth/Zingher/Kovanyi, Miet- und Wohnrecht: Kurzkommentar Band I, 22. Auflage zu § 6 MRG Rz 3. 
613 BGBl  1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
614 Zur Bewilligung der Zwangsverwaltung nach § 6 Abs. 2 MRG, wobl 2015/161 (389) = 5. OGH – Zivilsachen 

     20.05 Mietrecht Sen.-Präs. iR Dr. Peter Angst, Mag. DDr. Harald Schwarz Jus-Extra OGH- Z 2015/5872 Jus- 

     Extra OGH-Z 2015, 40, Heft 359 v. 1.11.2015 Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeiten, Durchführung durch  

     einen Zwangsverwalter. 
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Verbesserungsarbeiten aufrecht sind beziehungsweise, ob der Bescheid der Baubehörde 

überhaupt erteilt wurde.615  

Im Falle, dass die gemeinnützige Bauvereinigung, die Arbeiten nicht durchführen wird, kann 

nach § 14c Abs. 2 2 Satz WGG616 ein Zwangsverwalter bestellt werden. Das Gericht kann die 

Gemeinde oder eine andere gemeinnützige Bauvereinigung als Zwangsverwalter bestellen, wenn 

diese bereit sind, die erforderlichen Maßnahmen zu erfüllen.617 

Der Zwangsverwalter hat die Aufgabe rechtskräftige Entscheidungen gegen gemeinnützige 

Bauvereinigungen umzusetzen und alle Versäumnisse zu beheben. Das Verfahren auf 

Durchführung von Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen vor Gericht bezieht sich 

einerseits auf die Einhebung eines vorläufig erhöhten Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages 

und anderseits auf die Durchführung der geplanten Erhaltungsarbeiten im Sinne der bereits 

rechtskräftig ergangenen Entscheidung nach § 14 Abs. 2 und Abs. 3 WGG618.619 

Der Zwangsverwalter hat zunächst die Aufgabe, die Einhebung eines vorläufigen erhöhten 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages beim zuständigen Bezirksgericht zu beantragen, wenn 

diese Erhöhung noch nicht durch die gemeinnützige Bauvereinigung veranlasst wurde. Das 

Gericht hat in der Entscheidung über die Einhebung eines vorläufigen Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeitrages den Zeitraum und die vorläufige Höhe aufgrund der geplanten Arbeiten 

im Sinne des § 14 Abs. 4 WGG620 festzulegen. Als zweiten Schritt hat der Zwangsverwalter die 

geplanten Erhaltungsmaßnahmen zu organisieren und die Durchführung der Arbeiten zu 

beauftragen gegeben falls auch baubehördliche Genehmigungen zu beantragen.621 

Nach Abschluss der Erhaltungsarbeiten hat der Zwangsverwalter die Endabrechnung dem 

Gericht vorzulegen und diese auch abzuwickeln. Die Einstellung der Zwangsverwaltung nach 

§ 14c Abs. 3 WGG622 erfolgt nicht mit Beendigung der Arbeiten, sondern erst nach der Tilgung 

der aufgenommenen Förder- oder Fremdmittel.623 

 
615 Prader, WGG, Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, große Gesetzesausgabe Manz 2008 zu § 14c WGG Rz. E9.  
616 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
617 Gerichtliche Zuständigkeit für ein Vollstreckungsverfahren nach § 6 Abs. 2 MRG bzw. für § 14c Abs. 2 WGG 

     (Verwalterbestellung) unabhängig davon, ob der Auftrag nach § 6 Abs. 1 MRG vom Gericht oder von der 

     Gemeinde stammt. wobl 2012/101 (338). 
618 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
619 Gerichtliche Zuständigkeit für ein Vollstreckungsverfahren nach § 6 Abs. 2 MRG bzw. für § 14c Abs. 2 WGG 

    (Verwalterbestellung) unabhängig davon, ob der Auftrag nach § 6 Abs. 1 MRG vom Gericht oder von der  

    Gemeinde stammt. wobl 2012/101 (338). 
620 BGBl 1985/559 idF BGBl I 2019/85. 
621 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar, 3. Auflage zu § 6 MRG Rz 26.   
622 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
623 Hausmann/Riss in Hausmann/Vonkilch, Wohnrecht-MRG: Kommentar, 3. Auflage zu § 6 MRG Rz 29.   
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29. Endabrechnung 

Erst mit der Legung der Endabrechnung steht die endgültige Höhe der Sanierungskosten fest. 

Die gemeinnützige Bauvereinigung hat die Endabrechnung in einem neuerlichen Verfahren bei 

der Schlichtungsstelle bzw. bei Gericht einzubringen, um eine endgültige Erhöhung für den 

verbliebenden Erhöhungszeitraum festzulegen. Sowohl im Grundsatzverfahren nach 

§ 14 Abs. 3 WGG624  wie auch im Endabrechnungsverfahren nach § 14 Abs. 3b WGG625 können 

alle Ausgaben und Einnahmen der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge der letzten 20 Jahre 

von den Mietern und sonstigen Nutzungsberechtigten und der Schlichtungsstelle bzw. des 

Gerichtes überprüft werden. Im Zuge dieser Verfahren können entsprechend auch Einwendungen 

gegen die Verwendung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge geltend gemacht werden.626 

Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz kennt keine abschließenden Aufzählungen, welche 

Kosten über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge im Falle einer Erhöhung verrechnet 

werden dürfen. Das Verfahren nach § 14 Abs. 2 -5 WGG627 orientiert sich am Verfahren nach 

§§ 18 und 19 MRG628.629  

Die Endabrechnung hat all jene Kosten zu enthalten, die für die Durchführung der Erhaltungs- 

und Verbesserungsarbeiten erforderlich waren. Nach § 12 ERVO 1994630 sind darunter 

Baukosten, Kosten der Planung sowie die örtliche Bauaufsicht und Finanzierungskosten zu 

verstehen. Unter den Baukosten sind die Finanzierungskosten in Fremdmitteldarlehen und 

Kosten aus Förderdarlehen gesondert auszuweisen.631 

Die Kosten für die Erhaltungsarbeiten sowie die Kosten der nützlichen Verbesserungsarbeiten 

sind getrennt voneinander abzurechnen. Die Kosten für die Wiederherstellung der 

Außenanlagen, Bauverwaltungskosten, Kosten der Planung und örtlichen Bauaufsicht sind in der 

Endanrechnung mitzuberücksichtigen und auszuweisen.632  

 
624 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
625 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
626 OGH 21.07.2020, 5 Ob 115/20b.  
627 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
628 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2001/98. 
629

 OGH, 14.07.2015, 5 Ob 232/ 14z = Prader, Berücksichtigung eines EVB-Passivums bei Erhöhung dem 

     §14 Abs. 2 WGG, immolex 2015/97, 317 = Zur Frage, ob im Anhebungsverfahren gemäß § 14abs. 2 WGG ein  

     Passivum zu berücksichtigen ist, wobl 2016/71. 
630 BGBl 1994/924 idF BGBl II 2017/180. 
631

 Egglmeuer-Schmolke/Schinnagl in Böhm/Pletzer/Spruzina/Stabentheiner, Gesamtkommentar Wohnrecht, 

     Band1, Ausgabe 2018 zu § 18b MRG Rz 7. 
632

 Egglmeuer-Schmolke/Schinnagl in Böhm/Pletzer/Spruzina/Stabentheiner, Gesamtkommentar Wohnrecht, 

     Band 1, Ausgabe 2018 zu § 18 MRG Rz 17. 
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Unter den Kosten für die Außenanlagen sind auch jene Kosten zu verstehen, die neben den 

eigentlichen Erhaltungsarbeiten anfallen. Das Aufstellen von Containern für die Müllentsorgung 

bzw. die Entsorgung von Schutt während der Bauphase und auch die Wiederherstellung der 

Außenanlagen nach Abschluss der Erhaltungsarbeiten sind als Vor- und Nacharbeiten zu 

verstehen und in der Endabrechnung zu berücksichtigen.633  

Als Bauverwaltungskosten sind jene Kosten zu verstehen, die im Zuge von umfangreichen 

Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten sowie bei Neuerrichtung von Objekten für die 

Bauüberwachung der Professionisten und die Koordination der Bautätigkeiten entstehen.634 

Übernimmt die gemeinnützige Bauvereinigung die Bauverwaltung selbst, dann kann sie die 

Kosten im Sinne des § 7 ERVO635 den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten in 

Rechnung stellen. Nach § 7 Abs. 3 ERVO 1994636 sieht die Entgeltrichtlinienverordnung 1994 

einen Pauschalbetrag für die Bauverwaltung und Bauüberwachung vor, dieser Betrag beträgt 5% 

der nachgewiesenen Baukosten. Handelt es sich bei der von der gemeinnützigen Bauvereinigung 

im Zuge von Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten sowie der Neuerrichtung von Objekten um 

Eigentumswohnungen oder um Wohnungen mit Anwartschaftsrecht und jene, die dem 

§ 15b WGG637 unterliegen, so erhöht sich der Prozentsatz der verrechenbaren Bauverwaltungs- 

und sonstigen Kosten um weitere 0,25%.638 

Wird die Bauverwaltung nicht von der gemeinnützigen Bauvereinigung selbst durchgeführt, 

sondern an ein externes Unternehmen ausgelagert, so können diese Kosten unter Nachweis der 

entsprechenden Honorarnoten als Kosten der Sanierungsmaßnahmen über die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge in Rechnung gestellt werden.639  

Kosten der Planung und der örtlichen Bauaufsicht wie diese in § 4 Abs. 3 ERVO 1994640 

vorgesehen sind, gehören ebenfalls zu den Kosten, die im Zuge von Sanierungsarbeiten 

entstanden sind und somit über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge verrechnet werden 

dürfen. Bauverwaltungs- und Bauüberwachungskosten können bei einer umfassenden Sanierung 

im Sinne des § 7 ERVO 1994641 über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge verrechnet 

werden, hierfür kann die gemeinnützige Bauvereinigung einen einmaligen Pauschalbetrag 

 
633 Würth/Zingher/Kovanyi, Kurzkommentar Miet- und Wohnrecht, 22. Auflage zu § 3 MRG Rz 22. 
634 OGH, 15.10.1985, 5 Ob 52/85 und 5 OB 53/85.  
635 BGBl 1994/924 idF BGBl II 2017/180. 
636 BGBl 1994/924 idF BGBl II 2017/180. 
637 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
638 OGH, 21.07.2020, 5 Ob 115/20b 
639 OGH, 15.10.1985, 5 Ob 52/85 und 5 Ob 53/85. 
640 BGBl 1994/924 idF BGBl II 2017/180. 
641 BGBl 1994/924 idF BGBl II 2017/180. 
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verlangen, der im Sinne des § 13 Abs. 3 WGG642 ermittelt wird. Für die Verrechnung eines 

Pauschalbetrags muss die gemeinnützige Bauvereinigung einen erhöhten Verwaltungsaufwand 

vorweisen. Die Höhe der verrechneten Pauschalbeträge wird im Sinne des § 7 Abs. 3 ERVO643 

in der Höhe von 5% der nachweislich aufgewendeten Baukosten berechnet.644 

Ein erhöhter Verwaltungsaufwand liegt im Sinne des § 7 Abs. 2 Z 1 ERVO645 dann vor, wenn 

die gemeinnützige Bauvereinigung eine schwierige technische Vorbereitung für die 

durchzuführenden Erhaltungsarbeiten nachweisen kann, aber auch wenn die Koordination von 

mindestens drei Auftragnehmern erforderlich ist.646  

Die Aufwendungen im Sinne des § 8 Abs. 3 MRG647 der Mieter oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten, die im Zuge der Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten anfallen, sind 

ebenfalls in der Endabrechnung aufzunehmen.648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
642 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
643 BGBl 1994/924 idF BGBl II 2017/180. 
644 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht 3. Auflage zu § 14a WGG Rz 5. 
645 BGBl 1994/924 idF BGBl II 2017/180. 
646 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rohrwig, Kurzkommentar Wohnrecht 3. Auflage zu § 14a WGG Rz 5. 
647 BGBl 1981/520 idF BGBl I 2014/100. 
648 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar Wohnrecht 3. Auflage zu § 8 MRG Rz 15. 
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30. Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zwischen Mietern und 

Wohnungseigentümern 

Mit der Wohnrechtsnovelle 2006649 wurde die Bestimmung des § 14d Abs. 1a WGG650 

eingeführt. Die gemeinnützige Bauvereinigung bleibt nach Begründung von Wohnungseigentum 

für die nicht abverkauften Wohnungen die Wohnungseigentümerin. Als Wohnungseigentümerin 

hat auch die gemeinnütze Bauvereinigung in die Rücklage nach § 31 WEG 2002651 

einzuzahlen.652  

Die Beiträge, die die gemeinnützige Bauvereinigung als Wohnungseigentümerin in die Rücklage 

aus § 31 WEG 2002653 überführt, werden von den Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen der 

Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten entnommen.654  

Die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge, die von der gemeinnützigen Bauvereinigung als 

Wohnungseigentümerin gegenüber ihren Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten in der 

gesetzlich zulässigen Höhe im Sinne des § 14d WGG655 iVm ERVO 1994656 eingehoben werden, 

sind von der Bauvereinigung in die Rücklage und in die verbleibenden Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge aufzuspalten.657  

Bei der Vermietung von Wohnungseigentumsobjekten, die im Eigentum einer gemeinnützigen 

Bauvereinigung stehen, kommen die Verteilungsgrundsätze nach § 14e WGG658 zur 

Anwendung. Die Entgelte richten sich weiterhin nach den Bestimmungen der 

§§ 13 bis 14d WGG, auch wenn die vermietete Wohnung im Wohnungseigentum einer 

gemeinnützigen Bauvereinigung steht. Die Bestimmungen für die Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge sind in § 19d Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 WGG659 geregelt.660 

 
649 BGBl I 2006/124. 
650 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2006/124. 
651 BGBl I 2002/70 idF BGBl I 2006/124. 
652 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu § 14 WGG 

     Rz 9. 
653 BGBl I 2002/70 idF BGBl I 2006/124. 
654 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu §14d WGG 

     Rz 9. 
655 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
656 BGBl 1994/924 idF BGBl II 2017/180. 
657 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016 WGG, 23. Auflage zu §14d WGG   

     Rz 9. 
658 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2006/124. 
659 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
660 Beer/Vospernik in Illeditz/Reich-Rorwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 14e WGG Rz 2. 
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Die gemeinnützige Bauvereinigung hat die von den Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten geleisteten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge im Sinne des 

§ 19d Abs. 1 Z 2 WGG661  zu verwenden:  

a.)     auf das Wohnungseigentumsobjekt anfallende angemessene Kosten für die Rücklage gemäß  

        den Bestimmungen des § 14d Abs. 1a WGG662; 

b.)    für Maßnahmen im Inneren des Mietobjektes nach § 14a WGG663; 

c.) als Ersatz für Aufwendungen für Mieterseitige getätigte Investitionen nach 

       § 20 Abs. 5 WGG664. 

 

Nach § 19d Abs. 1 Z 2 WGG665 ist die gemeinnützige Bauvereinigung auch als 

Wohnungseigentümerin verpflichtet, gegenüber ihren Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten eine detaillierte Rechnung zu legen und einerseits die widmungsgemäße 

Verwendung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge wie auch die konkrete Summe der in 

die Rücklage überführten Beträge darzulegen.666  

 

 

31. Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge bei Wohnungseigentumsbegründung 

Mit der Wohnrechtsnovelle 2016667 wurde § 14d Abs. 5 WGG668 neu geregelt. Für den Fall der 

erstmaligen nachträglichen Begründung von Wohnungseigentum werden 60% aller nicht 

verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge in die Rücklage nach § 31 WEG 2002669 

übertragen.670  

Auch für die Wohnungen, die im Wohnungseigentum der gemeinnützigen Bauvereinigung 

bleiben müssen 60 % der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge in die Rücklage nach 

§ 31 WEG 2002671 überführen werden. Um diese Beträge ermitteln zu können, muss im Sinne 

 
661 BGBl I 2015/157. 
662 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
663 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
664 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
665 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
666 Rudnigger in Illeditz/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar zu § 19d WGG Rz 3. 
667 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
668 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2015/157. 
669 BGBl I 2002/70 idF BGBl I 2006/124. 
670

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 12. 
671 BGBl I 2002/70 idF BGBl I 2006/124. 
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des § 19b WGG672 eine Schlussbilanz gelegt werden. Mit der Legung der Schlussbilanz nach 

WGG soll eine klare zeitliche Abgrenzung zu den Bestimmungen für die Abrechnung nach dem 

Wohnungseigentumsgesetz geschaffen werden.673 

Der Stichtag für die Ermittlung der Höhe der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge, die in die 

Rücklage nach § 31 WEG 2002674 übertragen werden, ist die Wohnungseigentumsbegründung 

beziehungsweise der Tag, an dem das bewilligte Gesuch beim Grundbuchsgericht einlangt.675 

Die erstellte Schlussrechnung geht an die bisherigen Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten 

beziehungsweise an die neuen Wohnungseigentümer. Auch die verbleibenden Mieter oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten haben einen Anspruch auf Legung dieser Abrechnung. 

Spätestens mit der jährlichen Abrechnung im Sinne des § 19a WGG676 sollte diese 

Schlussrechnung den Mietern- oder sonstigen Nutzungsberechtigten übermittelt werden.677 

Im Falle der erstmaligen Begründung von Wohnungseigentum muss auch die gemeinnützige 

Bauvereinigung für die in ihrem Eigentum verbleibenden Wohnungseigentumsobjekte, die nicht 

verbrauchten Erhaltung- und Verbesserungsbeiträge in Rücklage nach § 31 WEG 2002678 

überführen.679 

Die Übertragung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge in die Rücklage findet im Kaufpreis 

bei der nachträglichen Übertragung ins Wohnungseigentum keine Berücksichtigung.680 

Die Übertragung von 60% der nicht verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge in die 

Rücklage nach § 31 WEG 2002681 ist als Startkapital der Wohnungseigentümergemeinschaft für 

die Bewirtschaftung des Hauses zu qualifizieren.682  

Nach der Begründung von Wohnungseigentum ist die Wohnungseigentümergemeinschaft für die 

Erhaltung der gegenständlichen Wohnhausanlage zuständig. Mit der Übertragung von 60% der 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge gehen diese Beiträge als Sondervermögen aus dem 

 
672 Wohnrechtsnovelle 2006, BGBl I 2006/124. 
673 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 19b WGG Rz 2. 
674 BGBl I 2002/70 idF BGBl I 2006/124. 
675 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 19b WGG Rz 2. 
676 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
677 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 19b WGG Rz 3. 
678 BGBl I 2002/70 idF BGBl I 2006/124. 
679

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 12. 
680Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 12. 
681 BGBl I 2002/70 idF BGBl I 2006/124. 
682Rosifka, Neuregelung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sowie Änderung beim 

    Wiedervermietungsentgelt, wobl 2016, 262 (266). 
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Eigentum der gemeinnützigen Bauvereinigung in das Eigentum der 

Wohnungseigentümergemeinschaft über.683 

Die in § 3 Abs. 2 WEG684 eingeführte Regelung besagt allerdings, dass die Begründung von 

Wohnungseigentum nur dann zulässig ist, wenn an allen wohnungseigentumstauglichen 

Objekten auch Wohnungseigentum begründet wird. Wohnungseigentum kann an jenen Objekten 

begründet werden, die nicht als allgemeine Teile des Hauses gewidmet sind und 

wohnungseigentumstauglich sind.685 

Die Regelung des § 3 Abs. 2 WEG686 setzt voraus, dass nicht nur an den von der gemeinnützigen 

Bauvereinigung verkauften Wohnungen Wohnungseigentum begründet wird, sondern an der 

gesamten Liegenschaft.687 

Die nicht verkauften Wohnungen in einer Wohnhausanlage bleiben im Eigentum der 

gemeinnützigen Bauvereinigung, aber auch für diese Objekte, die im Eigentum der 

gemeinnützigen Bauvereinigung verbleiben, muss die gemeinnützige Bauvereinigung den von 

den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten geleisteten Anteil der Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge in die Rücklage nach § 31 WEG 2002 einzahlen.688 

Für die im Eigentum der gemeinnützigen Bauvereinigung verbleibenden vermieteten 

Wohnungseigentumsobjekten sind die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge als 

„schrumpfende Baulichkeit“ anzusehen. Die von den Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten eingehobenen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge werden in EVB und 

Rücklage nach § 31 WEG689 aufgespalten. Jener Teil der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

der nach Abzug der Rücklage nach § 31 WEG690 übrig bleibt, steht der gemeinnützigen 

Bauvereinigung für die Erhaltung im Inneren der Wohnungseigentumsobjekte zur Verfügung.691 

Erwirbt ein Mieter oder sonstiger Nutzungsberechtigter nicht bei der erstmaligen 

Wohnungseigentumsbegründung Wohnungseigentum, sondern später von der gemeinnützigen 

 
683 Schinnagl, Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge gem. § 14d WGG: Einige grundsätzliche Überlegungen in 

     FS Wurm Wohnungsgemeinnützigkeit in Recht, Wirtschaft und Gesellschaft (2019), 87 (94). 
684 WEG, BGBl I 2006/124. 
685 Hausmann in Hausmann/Vonkilch, WEG: Kommentar 4. Auflage zu § 3 WEG Rz 55. 
686 WEG, BGBl I 2006/124. 
687 Wieger in Illedits/Reich-Rohrwig, Wohnrecht: Taschenkommentar, 3. Auflage zu § 3 WEG Rz 39. 
688

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 12. 
689 BGBl I 2002/114 idF BGBl I 2006/124. 
690 BGBl I 2002/114 idF BGBl I 2006/124. 
691

 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14d WGG 

     Rz 15. 
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Bauvereinigung als Wohnungseigentümerin, dann wird lediglich im Sinne des 

§ 14d Abs. 5 2.Satz WGG692 der auf das bisherige Miet- oder Nutzungsobjekt anfallende 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag in der Höhe von 60% zahlungsmindernd berücksichtigt. 

Die von der gemeinnützigen Bauvereinigung bei erstmaliger Wohnungseigentumsbegründung in 

die Rücklage überführten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge wirken allerdings 

werterhöhend für einen Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten, der zu einem späteren 

Zeitpunkt die Wohnung erwirbt.693  

 

32. EVB-Erhöhungsverfahren nach Wohnungseigentumsbegründung 

Gemeinnützige Bauvereinigungen haben nach § 14 Abs. 2a WGG694 auch die Möglichkeit nach 

Begründung von Wohnungseigentum für die in ihrem Eigentum verbleibenden und vermieteten 

Wohnungseigentumsobjekte ein EVB-Erhöhungsverfahren einzuleiten. Reichen die nicht 

verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge und die sonstigen Einnahmen aus 

Mehrerträgen nicht mehr aus, so kann die gemeinnützige Bauvereinigung ein EVB-Verfahren 

einleiten. Kosten an allgemeinen Teilen des Hauses hat die gemeinnützige Bauvereinigung als 

Wohnungseigentümerin im Sinne des § 31 Abs. 1 WEG 2002695 zu decken, aber auch wenn die 

Einnahmen der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge nicht mehr ausreichen, kann von der 

gemeinnützigen Bauvereinigung ein Verfahren nach § 14 Abs. 2a WGG696 eingeleitet werden.697 

Können Maßnahmen im Inneren des Wohnungseigentumsobjektes im Sinne des § 14a WGG698 

nicht mehr über die Einnahmen der nicht verbrauchen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen 

gedeckt werden, dann kann die gemeinnützige Bauvereinigung ebenso ein Erhaltungs- und 

Verbesserungsverfahren nach § 14 Abs. 2a WGG699 einleiten. Unter Erhaltungs- und 

Verbesserungsarbeiten im Sinne des § 14a WGG700 sind jene Maßnahmen zu verstehen, zu deren 

Durchführung die gemeinnützige Bauvereinigung als Vermieter verpflichtet werden kann.701 

 
692 WGG, BGBl I 2015/157. 
693 Schinnagl, Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge gem. § 14d WGG: Einige grundsätzliche Überlegungen in 

     FS Wurm Wohnungsgemeinnützigkeit in Recht, Wirtschaft und Gesellschaft (2019), 87 (95). 
694 BGBl I 2006/124 idF BGBl I 2019/85. 
695 BGBl I 2002/70 idF BGBl I 2006/124. 
696 BGBl I 2006/124 idF BGBl I 2019/85. 
697 Rudnigger in Illeditz/Reich-Rohrwig, Taschenkommentar: Wohnrecht 2018, 3.Auflage zu § 14 WGG Rz 12. 
698 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
699 BGBl I 2006/124 idF BGBl I 2019/85. 
700 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
701 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14 WGG Rz 15. 



86 
 

Die gemeinnützige Bauvereinigung kann auch dann ein Verfahren nach § 14 Abs. 2a WGG702 

einleiten, wenn die nicht verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge die Kosten für 

mieterseitige Aufwendungen im Sinne des § 20 Abs. 5 WGG703 nicht mehr decken.704 

Unter mieterseitige Investitionen sind Kosten im Sinne des § 20 Abs. 5 WGG705 zu verstehen, 

das heißt Investitionen, die von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten in der 

Wohnung getätigt wurden und die eine Aufwertung des Mietobjektes darstellen. Der 

ausscheidende Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte hat die Möglichkeit, die von ihm 

getätigten Investitionen, welche in den letzten zwanzig Jahren vor Beendigung des 

Mietverhältnisses getätigt wurden, von der gemeinnützigen Genossenschaft ersetzt zu 

bekommen. Die getätigten Investitionen sind nur dann ablösefähig, wenn sie zu einer 

wesentlichen Verbesserung des Mietobjektes geführt haben und diese Investitionen über die 

Lebensdauer des Miet- oder Nutzungsobjektes hinausgehen.706  

Muss die gemeinnützige Bauvereinigung die mieterseitig getätigten Investitionen dem 

ausscheidenden Mieter ablösen, so können diese Kosten aus den Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträgen den verbleibenden Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten in 

Rechnung gestellt werden.707 

Die über die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge verrechneten Investitionskosten können um 

eine jährlich verminderte Abschreibung den Mietern in Rechnung gestellt werden. Ablösefähig 

sind über einen Zeitraum von 10 Jahren eine Umgestaltung und Erneuerung von 

Wasserleitungen, Lichtleitungen, Gasleitungen sowie Beheizungs- und sanitäre Anlagen, die 

dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen.708 

Wurde der Fußboden vom ausscheidenden Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten zur 

Gänze erneuert, so kann diese Investition beim Verlassen der Wohnung binnen 10 Jahren vom 

Vermieter als Investitionskostenersatz eingefordert werden.709 

 
702 BGBl I 2006/124 idF BGBl I 2019/85. 
703 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
704 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23. Auflage zu § 14 WGG Rz 15. 
705 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
706 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23.Auflage zu § 20 WGG Rz 18.  
707 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23.Auflage zu § 20 WGG Rz 18. 
708 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23.Auflage zu § 20 WGG Rz 18. 
709 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23.Auflage zu § 20 WGG Rz 18. 
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Wesentliche Verbesserungen sind auch dann für 20 Jahre ablösbar, wenn sie aus öffentlichen 

Mitteln gefördert wurden, wie der Einbau einer einbruchshemmenden Türe oder der Umbau in 

ein barrierefreies Bad.710 

Kommt die gemeinnützige Bauvereinigung für die in ihrem Eigentum verbleibenden 

Wohnungseigentumsobjekte mit den nicht verbrauchten Erhaltung- und Verbesserungsbeiträgen 

nicht aus, so kann sie auch für ihre Wohnungseigentumsobjekte nach den Bestimmungen des 

§ 14 Abs. 1 Z 5 WGG711 ein EVB-Erhöhungsverfahren beantragen.712 

 

33. Maßnahmen nach § 14 Abs. 5 WGG 

Werden für Sanierungsarbeiten öffentliche Förderungen gewährt, so kann die gemeinnützige 

Bauvereinigung auch für Arbeiten, die nicht von der Förderung erfasst sind, ein Verfahren zur 

Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge einleiten, wenn die als 

Erhaltungsmaßnahmen qualifizierten Arbeiten zur Deckung der Fehlbeträge nicht ausreichen. 

Die Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge darf aber nur in jenem Ausmaß 

gewährt werden, indem sie reine Erhaltungsmaßnahmen betreffen. Sanierungsarbeiten bzw. 

Verbesserungsarbeiten, für die die gemeinnützige Bauvereinigung öffentliche Förderungen 

lukriert, dürfen nicht zu einer Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge führen. Jedes 

Bundesland kann landesgesetzliche Förderungen zur Sanierung und Verbesserung der bereits 

bestehenden Wohnhäuser erlassen. Die Förderungen der Länder beziehen sich auf verschiedenste 

Maßnahmen wie Wohnungsverbesserungen für behindertengerechte Umbauten oder 

einbruchshemmende Wohnungseingangstüren oder Erneuerung der Heizungs- und 

Sanitärinstallationen sowie Schall- und Wärmeschutzfenster. Spezielle Förderungen werden 

auch für umfassende Sanierungsmaßnahmen von thermisch-energetischen Sanierungen 

(THEWOSAN) gewährt.713 

Die Erlassung von Wohnbauförderungsbestimmungen obliegen den Ländern, somit gibt es auch 

unterschiedliche Förderungsmodelle. Die Bundesländer haben jeweils unterschiedliche 

Förderungen für die Sanierungen und Verbesserungen von Altbeständen, aber auch zur 

Errichtung von neuen Wohnbauprojekten geschaffen.714 

 
710 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23.Auflage zu § 20 WGG Rz 18. 
711 BGBl 1979/139 idF BGBl I 2019/85. 
712 Würth/Zingher/Kovanyi/Etzersdorfer, Kurzkommentar Ergänzungsband 2016, 23.Auflage zu § 14 WGG Rz 15. 
713 A_2021_WWFSG_Buch.pdf (wien.at) 
714 WGG: In welchem Umfang ist eine nachträgliche Änderung der Finanzierungsmittel zulässig? wobl 2006,166. 

http://www.wohnfonds.wien.at/media/Website%20PDF-INFO%20Downloads/Publikationen/Allgemein/A_2021_WWFSG_Buch.pdf
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Ursprünglich lagen Förderungen des Wohnbaus in der Kompetenz des Bundes und waren unter 

Art. 11 Abs. 1 Z 3 B-VG715 des Volkswohnungswesen zu subsumieren. Eine Änderung ergab 

sich auf Grund des Art II Abs. 1 B-VG716, in dem das Förderungswesen in den 

Zuständigkeitsbereich der Länder übertragen wurde. Somit hatten die Länder die Möglichkeit, 

die Höhe und die Art der Förderungen ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen.717 

Die Landesgesetzgeber haben nunmehr die Aufgabe, förderungsgesetzliche Bestimmungen zu 

schaffen, um leistbare Wohnungen zu schaffen und zu erhalten.718 

Die gesetzlichen Bestimmungen haben den Ländern die Möglichkeit gegeben, unabhängig von 

der Art der Förderung auch die Modalitäten selbst festzulegen, somit konnten Darlehen oder aber 

auch Einmalzuschüsse gewährt werden. 719  

Die gemeinnützige Bauvereinigung hat seit der WGG-Novelle 2016720 die Möglichkeit 

Förderungen des Landes sowie aufgenommene Darlehen, die aus den Einnahmen der Erhaltungs- 

und Verbesserungsbeiträge gedeckt werden, binnen einer Frist von 20 Jahren zu begleichen.721 

Für die Gewährung einer Förderung im Sinne des § 14 Abs. 5 WGG722 ist von der 

gemeinnützigen Bauvereinigung eine Vergleichsrechnung anzustellen. In der 

Vergleichsrechnung wird die höhere Belastung der Durchführung von Verbesserungsarbeiten 

unter Inanspruchnahme von Förderungen den reinen Erhaltungsarbeiten gegenübergestellt. 723  

Ergibt sich aus der Vergleichsrechnung, dass die Gesamtbelastung bei Durchführung der 

geförderten Verbesserungsmaßnahmen die Kosten der reinen Erhaltungsmaßnahmen nicht 

übersteigen oder die Gesamtbelastung der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten durch die 

geförderten Maßnahmen sich sogar verringern, so sind die Verbesserungsmaßnahmen in der 

Entscheidung der Schlichtungsstelle bzw. Gericht im Zuge der Sanierung zu genehmigen.724  

 

 

 
715 Art. 11: Art. II BVG, BGBl 1987/640. 
716 Art. 11: Art. II BVG, BGBl 1987/640. 
717 WGG: In welchem Umfang ist eine nachträgliche Änderung der Finanzierungsmittel zulässig?, wobl 2006,166.  
718 WGG: In welchem Umfang ist eine nachträgliche Änderung der Finanzierungsmittel zulässig?, wobl 2006,166. 
719 895 der Beilagen XXV. GP - Regierungsvorlage – Erläuterungen; zur Z 12 (§ 14abs. 5 WGG) 
720 BGBl I 2015/157. 
721 895 der Beilagen XXV. GP - Regierungsvorlage – Erläuterungen; zur Z 12 (§ 14abs. 5 WGG) 
722 BGBl 1979/139 idF BGBl  1992/827. 
723 OGH, 30.10.2015, 5 Ob 6/15s. 
724 Schinnagl in Illedits/Reich-Rohrwig; Wohnrecht: Taschenkommentar, 3.Auflage zu § 18b MRG Rz 1.    

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00895/fname_488313.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00895/fname_488313.pdf
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34. Zusammenfassung 

Die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge, die von einer gemeinnützigen Bauvereinigung 

eingehoben werden, stellen einen Entgeltbestandteil dar. Die Höhe dieser Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge hängt vom Alter der jeweiligen Liegenschaft ab beziehungsweise vom 

Erstbezug der gegenständlichen Anlage, in der diese Beträge eingehoben werden. Diese Beiträge 

beziehen sich auf Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen für die gegenständliche 

Wohnhausanlage, in der diese Beträge eingehoben werden. 

Die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge werden seit der Wohnrechtsnovelle 2016725 jährlich, 

ab dem 6. Jahr, angehoben. Eine jährliche Anhebung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 

um 12% soll die Erhaltung der Wohnhausanlagen gewährleisten und EVB-Erhöhungsverfahren 

vermeiden.  

Die gemeinnützige Bauvereinigung hat die Beiträge, die über den Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeitrag eingehoben werden, im Sinne der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 

Zweckmäßigkeit nach § 23 WGG zu verwalten und zu verwenden. 

Im Falle, dass die gemeinnützige Bauvereinigung mit den eingehobenen Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträgen die nötigen Erhaltungsarbeiten in einer Anlage nicht finanzieren kann, 

besteht die Möglichkeit, ein Verfahren einzuleiten, um über die gesetzlich gedeckelten 

Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge hinauszugehen.  

Die Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge darf erst mit einer rechtskräftigen 

Entscheidung der Schlichtungsstelle oder des Gerichtes erfolgen.  

Die EVB-Erhöhungsverfahren können ein oder zweistufige Verfahren sein. Bei einem 

einstufigen Verfahren werden die Maßnahmen beurteilt, die Erhaltungs- und 

Verbesserungsarbeiten für die Bewohner der jeweiligen Anlage darstellen, anschließend wird die 

Höhe des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages für einen gewissen Zeitraum festgelegt. 

Der erhöhte Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag kann maximal für einen Zeitraum von 

20 Jahren eingehoben werden.  

Bei einem zweistufigen Verfahren gibt es eine Grundsatzentscheidung, in der die geplanten 

Maßnahmen angegeben sind und in der eine vorläufige Erhöhung der Erhaltungs- und 

Verbesserungsbeiträge vorgesehen ist, diese bereits erhöhten Erhaltungs- und 

 
725 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
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Verbesserungsbeiträge dürfen dann bis zur Endabrechnung den Mietern oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten vorgeschrieben werden. Mit der Endabrechnung stehen die Kosten der 

durchgeführten Arbeiten endgültig fest und die Schlichtungsstellen bzw. die Gerichte können die 

Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge sowie den konkreten Zeitraum, für den 

diese Erhöhung verrechnet werden darf, festlegen. 

Mit der Wohnrechtsnovelle 2016726 wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die gemeinnützige 

Bauvereinigung mit mindestens drei Viertel der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten eine 

Vereinbarung über eine Erhöhung der Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge für einen gewissen 

Zeitraum trifft.  

Wurde eine freiwillige Erhöhung mit einer drei Viertelmehrheit der Mieter vereinbart so hat jeder 

Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte die Möglichkeit diese Maßnahmen, die über diese 

Erhöhung verrechnet wurden, bei der Schlichtungsstelle bzw. bei Gericht überprüfen zu lassen. 

Die Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge sind für die gemeinnützigen Bauvereinigungen ein 

zweckgebundener Betrag, der ausschließlich der Erhaltung bzw. der Verbesserung der 

gegenständlichen Anlage dient, in der er eingehoben wird. Die Erhaltung von großen 

Wohnhausanlagen führt immer wieder zu großen Herausforderungen für die gemeinnützigen 

Bauvereinigungen, da es immer neue Bauvorschriften gibt, denen auch Rechnung getragen 

werden muss, so sind zum Beispiel bei mehrstöckigen Gebäuden die Brandschutzbestimmungen 

einzuhalten, die sich im Laufe der Zeit als sehr umfassend erwiesen haben. Auch neue 

ÖNORMEN haben immer wieder zu einer Reihe von Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen 

geführt. 

Gemeinnützige Bauvereinigungen müssen sich immer größeren Herausforderungen stellen: 

Einerseits sollen Wohnhausanlagen auf dem neuesten Stand erhalten werden, andererseits soll 

für Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte leistbarer Wohnraum gewährleistet werden. Dieses 

Spannungsfeld muss auch vom Gesetzgeber in diversen gesetzlichen Novellen berücksichtigt 

werden.  

 

 

 

 
726 WGG-Novelle 2016, BGBl I 2015/157. 
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35. Summary: 

The maintenance and improvement contributions that may be collected by a public utility housing 

enterprise represent a component of the remuneration. The amount of these maintenance and 

improvement contributions depends on the age of the property in question, or on the first 

occupation of the facility in question, in which these amounts are collected. These contributions 

relate to maintenance and improvement measures for the residential complex in question, in 

which these amounts are collected. 

The maintenance and improvement contributions have been made since the 2016 amendment to 

the housing law727 annually, from the age of 6, increased. An annual increase in maintenance and 

improvement contributions by 12% is intended to ensure the maintenance of the residential 

complexes. An annual increase in the maintenance and improvement contributions is intended to 

take account of the increasing need for maintenance of a property. The annual increases are 

intended to help avoid an EVB increase process. 

The non-profit building association has to administer and use the contributions that are collected 

via the maintenance and improvement contribution in the sense of economic efficiency, economy 

and expediency according to § 23 WGG. 

In the event that the public utility housing enterprises cannot finance the necessary maintenance 

work in a facility with the maintenance and improvement contributions collected, it is possible 

to initiate a procedure to go beyond the maintenance and improvement contributions capped by 

law. 

The increase in maintenance and improvement contributions may only take place after a final 

decision by the arbitration board or the court. 

The EVB incrementation procedures can be one or two step procedures. In a one-stage process, 

the measures that represent maintenance and improvement measures for the residents of the 

respective facility are assessed, then the amount of the maintenance and improvement 

contribution is determined for a certain period of time. 

The increased maintenance and improvement contribution can be collected for a maximum of 20 

years. 

 
727 WGG amendment 2016, BGBl I No 2015/157. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
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In a two-stage process, there is a basic decision in which the planned measures are specified and 

in which a provisional increase in the maintenance and improvement contributions is provided; 

this already increased maintenance and improvement contribution may then be prescribed to the 

tenants or other beneficiaries until the final settlement. With the final account, the costs of the 

work carried out are finally determined and the arbitration board or courts can determine the 

increase in the maintenance and improvement contributions as well as the specific period for 

which this increase may be offset. 

With the 2016 amendment to the right of residence728 the possibility was created for the public 

utility housing enterprise to reach an agreement with at least three quarters of the tenants on an 

increase in maintenance and improvement contributions for a certain period of time. 

If a voluntary increase has been agreed with a three-quarters majority of the tenants, every tenant 

or other beneficial owner has the option of having the measures that were offset against this 

increase checked by the arbitration board or the court. 

The maintenance and improvement contributions are an earmarked amount for the public utility 

housing enterprise which is used exclusively for the maintenance or improvement of the facility 

in question in which it is collected. The maintenance of large residential complexes repeatedly 

leads to major challenges for the public utility housing enterprise, as there are always new 

building regulations that must also be taken into account, for example, in the case of multistorey 

buildings, the fire protection regulations have to be complied with, which have proven to be very 

comprehensive over time to have. New ÖNORM’s have also repeatedly led to a series of 

maintenance and improvement measures. 

Public utility housing enterprise have to face ever greater challenges on the one hand to keep 

residential buildings up to date and on the other hand to guarantee affordable housing for tenants 

or other beneficiaries. 

  

  

  

  

  

 
728 WGG amendment 2016, BGBl I No 2015/157. 
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1. OGH, 15.10.1985, 5 Ob 52/85 

2. OGH, 14.03.1995, 5 Ob 16/95 

3. OGH, 26.02.2002, 5 Ob 42/02s 

4. OGH, 27.08.2002, 5 Ob 194/02v 

5. OGH, 07.12.2004, 5 Ob 233/04g  

6. OGH, 20.11.2007, 5Ob 256/07v 

7. OGH, 05.02.2008, 5 Ob 3/08i. 

8. OGH, 14.05.2008, 5 Ob 287/07b 

9. OGH, 08.07.2008, 4 Ob 86/08p 

10. OGH, 26.08.2008, Ob 106/08m 

11. OGH, 24.11.2009, 5 Ob 169/09b 

12. OGH, 02.12.2010,5 Ob 199/10s 
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15. OGH, 21.02.2013, 9 Ob 27/10a 
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29. LGZ Wien, 05.05.1983, 41 R 241/83 

30. OGH, 12.09.1989, 5 Ob 78/89, MietSlg 15.155  

31. OGH, 13.11.2001, 5 Ob 155/01g, MietSlg 36.251 

32. OGH, 15.09.1992, 5 Ob 8/92g, MietSlg 41.190 



101 
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